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\I Padagogische

Hochschule Ludwigsburg

Studienordnung der Padagogischen
Hochschule Ludwigsburg fur das Lehramt
an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Vom 6. Februar 2006*

Auf Grund von 8 8 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 des Gesetzes
Uber die Hochschulen und Berufsakademien in Baden-
Wirttemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1) und der Verordnung
des Kultusministeriums Uber die Erste Staatsprifung fir das
Lehramt an Grund- und Hauptschulen (Grund- und Haupt-
schullehrerprifungsordnung | — GHPO [) vom 22. Juli 2003
hat der Senat der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg
am 2. Februar 2006 folgende Studienordnung der Padago-
gischen Hochschule Ludwigsburg fir den Studiengang
Lehramt an Grund- und Hauptschulen beschlossen.
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§1 Studienbereiche und Studienfacher

Das Studium umfasst die folgenden Studienbereiche und
Facher:

1)

)

®)

(4)

Erziehungswissenschattlicher Bereich:
— Allgemeine Padagogik und Schulpadagogik,
— Padagogische Psychologie,

— Grundlagenfacher (Philosophie,
wissenschaft, Theologie)

Soziologie/Politik-

Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:

Es werden drei Unterrichtsfacher als Hauptfach, Leit-
fach und affines Fach studiert. Darunter missen
Deutsch oder Mathematik sein. Leitfach und affines
Fach gehéren einem Facherverbund nach § 5 an.

Naheres regeln die Paragrafen 2 bis 4. Facher sind:
— Biologie,

— Chemie,

— Deutsch,

— Englisch,

— Ethik,

— Franzésisch,

— Geographie,

— Geschichte,

— Informatik,

— Kunst,

— Mathematik,

— Musik,

— Physik,

— Politikwissenschaft,

— Sport,

— Technik,

— Evangelische Theologie/Religionspadagogik,
— Katholische Theologie/Religionspadagogik,
— Wirtschaftslehre.

Schulpraktische Studien

Es sind insgesamt 5 Schulpraktika zu absolvieren. Das
Nahere regelt Nr. 4 der Anlage.

Sonstige Anforderungen:

— In Deutsch und Mathematik sind jeweils 6 Semes-
terwochenstunden des Moduls 1 zu studieren, auch
wenn nur eines der Facher weitergefiihrt wird. Die
Teilnahme an den drei Lehrveranstaltungen des Mo-

duls 1 im nicht weitergefiihrten Fach ist bei der An-

meldung zum Blockpraktikum Il nachzuweisen.

— Im Facherverbund sind die Grundlagen des Féacher-

verbunds zu studieren.

— Die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung in Sprech-

erziehung ist verpflichtend.

82 Umfang und Gliederung des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit fur das Lehramt an Grund-, Haupt-
und Werkrealschulen betragt einschlieRlich der Pri-
fungszeit 6 Semester und umfasst maximal 120 bzw.

1262 Semesterwochenstunden.

(2) Die Lehrinhalte sind modular aufgebaut. Ein Modul bil-
det eine Lehreinheit, die aus einer oder mehreren Lehr-
veranstaltungen besteht. Verschiedene Module kénnen

somit unterschiedliche Zeitumfange umfassen.

(3) Das Studium ist in ein Fundamentum und ein darauf

aufbauendes Hauptstudium gegliedert.

— Im Fundamentum werden der erziehungswissen-
schaftliche Bereich einschlie3lich des Grundlagen-
pflichtfaches und Grundlagenwahlfaches sowie die
Facher Deutsch, Mathematik und ein weiteres Fach
nach 8§ 2 studiert. Das weitere Fach ist vor Beginn

des Studiums zu wahlen.

— Im Hauptstudium werden der erziehungswissen-
schaftliche Bereich einschlie3lich des Grundlagen-
wahlfaches und Deutsch oder Mathematik sowie das
weitere Fach fortgefihrt. Hinzu kommt ein drittes
Fach nach § 2, es sei denn, sowohl Deutsch als

auch Mathematik werden weitergefiihrt.
— Nabheres regeln die Paragrafen 3 bis 8.

(4) Die Semesterwochenstunden werden wie folgt zuge-

ordnet:

1. Fir Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Okto-
ber 2007 aufgenommen haben:

SWS
Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
Erziehungswissenschaft 20
Psychologie 8
Grundlagenpflichtfach Theologie 2
Grundlagenwabhlfach 6
Theologie, Soziologie oder Philosophie
Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:
Hauptfach 35
Leitfach 24
Affines Fach 18
Grundlagen des Facherverbunds 6
Sprecherziehung 1
Gesamt 120
2. Fir Studierende, die ihr Studium nach dem 30.
September 2007 aufgenommen haben:
SWS

Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
Erziehungswissenschaft 26
Psychologie 8

2 Gilt fiir Studierende, die ihr Studium nach dem 30. Sep-
tember aufgenommen haben.
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Grundlagenpflichtfach Theologie 2
Grundlagenwahlfach 6
Theologie, Soziologie oder Philosophie
SWS

Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:

Hauptfach 35
Leitfach 24
Affines Fach 18
Grundlagen des Facherverbunds 6
Sprecherziehung 1
Gesamt 126

In dem Fach, das erst nach dem Fundamentum begon-
nen wird, verkirzt sich der Studienumfang um 6 SWS.
Dadurch werden die zusatzlichen 6 Stunden in Deutsch
oder Mathematik ausgeglichen.

Die Staatspriifung kann auch vor Ablauf der Regelstu-
dienzeit abgelegt werden, sofern die fur die Zulassung
zur Prifung erforderlichen Leistungen nachgewiesen
sind.

Fundamentum

Das Fundamentum wird in der Regel in den ersten bei-
den Semestern studiert und dient der Vermittlung von
Grundlagenwissen und wissenschaftlicher Methoden-
kompetenz. Es umfasst 30 Semesterwochenstunden,
die sich wie folgt verteilen:

Modul 1 SWS
Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
Allgemeine Padagogik/Schulpadagogik 6
Padagogisches Psychologie 2
Grundlagenpflichtfach Theologie 2
Grundlagenwahlfach 2
(Philosophie

oder

Soziologie/Politikwissenschaft

oder

ev. Theologie/Religionspadagogik

oder

kath. Theologie/Religionspadagogik)
Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:

Deutsch 6
Mathematik 6
Das vom Studierenden gewahlte weitere

Fach 6
Gesamt 30

Um das Studium in der Regelstudienzeit abschlieBen zu
kénnen, mussen in den Semestern 1 und 2 Uber den
Zeitumfang des Fundamentums hinaus weitere Lehr-
veranstaltungen belegt werden.

8§84 Festlegung des Stufenschwerpunkts und der

@)

Facher fur das Hauptstudium

Fur die Stufenschwerpunkte Grund- und Hauptschule
gibt es teilweise differenzierte Lehrangebote. Am Ende
des Fundamentums kann der Stufenschwerpunkt
Hauptschule an Stelle des Stufenschwerpunkts Grund-
schule gewahlt werden.

)

©)

§5
@

)

@)

Am Ende des Fundamentums werden auch die Studien-
facher des Hauptstudiums (Hauptfach, Leitfach, affines
Fach) endgultig festgelegt. Dabei gelten folgende Vor-
gaben:

— Eines der Studienfacher muss Deutsch oder Mathe-
matik sein.

— Eines der drei Facher Deutsch, Mathematik oder das
weitere im Fundamentum gewahlte Fach wird als
Leitfach fortgefuhrt.

— Hinzu kommt als Hauptfach oder als affines Fach ein
drittes Fach nach 8 2, es sei denn, sowohl Deutsch
als auch Mathematik werden weitergefiihrt.

— Das Leitfach und das affine Fach gehéren einem Fa-
cherverbund nach § 5 an.

Hinsichtlich der Facherwahl gelten folgende Einschran-
kungen:

— Ethik kann als Hauptfach oder im Facherverbund
(Leitfach oder affines Fach) nur im Schwerpunkt
Hauptschule gewahlt werden.

— Informatik kann nur im Stufenschwerpunkt Haupt-
schule studiert werden. Es kann als Hauptfach nur
gemeinsam mit dem mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Facherverbund sowie als Leitfach im
mathematisch-naturwissenschaftlichen  Facherver-
bund gewahlt werden. Als affines Fach kann es in al-
len Féacherverbinden gewahlt werden.

— Politikwissenschaft kann nur im Facherverbund (Leit-
fach oder affines Fach) gewéahlt werden.

— Technik und Wirtschaftslehre kdnnen im Schwer-
punkt Grundschule nur in den entsprechenden Fa-
cherverblinden (Leitfach oder affines Fach) gewahit
werden.

— Evangelische Theologie/Religionspadagogik oder ka-
tholische Theologie/Religionspadagogik kann nur
wahlen, wer der jeweiligen Konfession angehort.
Dies gilt nicht fur das Grundlagenwahlfach Theolo-

gie.
Facherverbiinde

Facherverblinde flilhren Themenbereiche aus verschie-
denen Fachgebieten und Disziplinen zusammen.

Facherverbiinde sind:

1. Verbund Asthetische Erziehung (Kunst, Musik,
Sport, evangelische Theologie/Religionspadagogik,
katholische Theologie/Religionspadagogik),

2. Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Verbund
(Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik,
Technik, evangelische Theologie/ Religionspada-
gogik, katholische Theologie/Religionspadagogik,
Wirtschaftslehre),

3. Sozialwissenschaftlicher Verbund (Ethik, Geogra-
phie, Geschichte, Politikwissenschaft, evangelische
Theologie/Religionspadagogik, katholische Theolo-
gie/Religionspadagogik, Technik),

4. Verbund Sprache (Deutsch, Englisch, Franzdsisch,
evangelische Theologie/Religionspédagogik, katho-
lische Theologie/Religionspadagogik).

Folgende Facher aus unterschiedlichen Facherverbin-
den kénnen (gemanR § 7 Abs. 1 Nr. 2 GHPO | 2003) als
Leitfach und affines Fach kombiniert werden:

— Sport mit Mathematik;
— Musik mit Mathematik;
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— Kunst mit Mathematik;
— Mathematik und Geographie;
— Mathematik und Wirtschaftslehre.

Die Facher Musik und Bildende Kunst kbnnen mit Fa-
chern aus allen Facherverbiinden im Stufenschwer-
punkt Grundschule als Leitfach oder affines Fach ge-
wahlt werden, soweit die Vorgaben von § 4 Abs. 2 und
3 nicht entgegenstehen.

In Fallen einer facherverbundibergreifenden Facher-
kombination nach den Absatzen 3 und 4 wird der Fa-
cherverbund anhand des Leitfachs festgelegt.

Die Zuordnung von facherverbundibergreifenden Fa-
cherkombinationen bzw. Féacherkombinationen, die
nach der GHPO | mehreren Facherverbiinden zugeord-
net werden kdnnten, zu einem F&acherverbund ergibt
sich aus der Anlage 3 A.

Akademische Zwischenprifung (AZ)

Das Fundamentum wird Uber eine AZ abgeschlossen,
die in den folgenden Fachern abzulegen ist:

— erziehungswissenschaftlicher Bereich; die Studie-
renden kénnen wahlen, ob sie die AZ in ,Allgemeine
Padagogik/Schulpadagogik* oder in ,Padagogischer
Psychologie" ablegen.

— Deutsch oder Mathematik: Hier ist die AZ in demjeni-
gen Fach abzulegen, das als Studienfach weiterge-
fahrt wird.

— In dem weiteren vom Studierenden gewahlten Fach.

Wenn Deutsch und Mathematik weitergefuhrt werden,
ist die AZ im Hauptfach abzulegen.

In den genannten drei Féchern ist je eine Klausur auf
der Grundlage des gesamten jeweiligen Moduls 1 (ge-
maf Nr. 1 und 2 der Anlage) zu erbringen.

Fir jede Klausur steht eine Bearbeitungszeit von 90
Minuten zur Verfigung. Die Bewertung soll innerhalb
von vier Wochen abgeschlossen sein. In Franzdsisch
findet zusétzlich eine mindliche Priifung statt, die je-
weils etwa 30 Minuten dauert. N&heres siehe Nr. 2.6
Modul 1 der Anlage.

Die Prifung ist nur bestanden, wenn in jeder Klausur
oder mindlichen Priifung eine mindestens ausreichen-
de Leistung erzielt wurde (4,0). Jede nicht bestandene
Priifungsleistung kann einmal wiederholt werden.

Die AZ findet bis zum Ende des zweiten Semesters
statt; wer die AZ einschlie3lich etwaiger Wiederholun-
gen bis zum Ende des vierten Semesters nicht bestan-
den hat, verliert den Prufungsanspruch, es sei denn, er
hat die Fristiberschreitung nicht zu vertreten. Ein
Wechsel des Hauptfaches, Leitfaches sowie des affinen
Faches ist fur Studierende, die ihr Studium ab dem WS
2009/2010 aufgenommen haben, nicht mehr zul&ssig,
wenn der Studierende sich zu einer der drei AZ-
Klausuren angemeldet hat; die gewahlte Facherkombi-
nation ist ab diesem Zeitpunkt bis zum Abschluss der
akademischen Zwischenprifung beizubehalten.

Uber die AZ stellt das akademische Priifungsamt ein
Zwischenpriifungszeugnis aus. Alles Weitere regelt die
akademische Priifungsordnung der P&adagogischen
Hochschule Ludwigsburg.

Hauptstudium

Im Hauptstudium werden der erziehungswissenschaftli-
che Bereich einschliellich des Grundlagenwahlfaches,

ein Hauptfach und ein Féacherverbund mit Leitfach und
affinem Fach studiert.

(2) Das Hauptstudium umfasst maximal 90 bzw. 96° Se-

mesterwochenstunden:

1. Fur Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Okto-
ber 2007 aufgenommen haben:

SWS
Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
Allgemeine Padagogik/Schulpadagogik 14
(Module 2 - 4)
Padagogische Psychologie (Modul 2) 6
Grundlagenwahlfach (Modul 2) 4
(Philosophie, Soziologie/Politikwissen-
schaft oder Theologie)

SWS
Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:
Hauptfach (Module 2 — 6) 29
Facherverbund:
Leitfach (Module 2 — 4) 18
Affines Fach (Module 2 — 3) 12
Grundlagen des Facherverbunds 6
Sprecherziehung 1
Gesamt 90

2. Fur Studierende, die ihr Studium nach dem 30.
September 2007 aufgenommen haben:

SWS

Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
Allgemeine Padagogik/Schulpadagogik 20
(Module 2 — 5%)

*Von Modul 5 werden je 2 SWS von den
Fachern Erziehungswissenschaft, Deutsch
und Mathematik erbracht.

Padagogische Psychologie (Modul 2) 6
Grundlagenwahlfach (Modul 2) 4

(Philosophie, Soziologie/Politikwissen-
schaft oder Theologie)

Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:

Hauptfach (Module 2 — 6) 29
Facherverbund:

Leitfach (Module 2 — 4) 18
Affines Fach (Module 2 — 3) 12
Grundlagen des Facherverbunds 6
Sprecherziehung 1
Gesamt 96

3 Gilt fiir Studierende, die ihr Studium nach dem 30. Sep-
tember 2007 aufgenommen haben.
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Bei einem Fach, das erst nach dem Fundamentum ge-
wahlt wurde, beginnt das Studium mit Modul 1. Wird
dieses Fach Hauptfach, entfallt Modul 6. Wird dieses
Fach affines Fach, entfallt Modul 3.

Das Studium umfasst somit

— im Hauptfach die Module 1 — 5 oder 6
— im Leitfach die Module 1 - 4

— im affinen Fach die Module 1 — 2 oder 3

Die an einem Facherverbund beteiligten Facher wahlen
einen Koordinator fir den Facherverbund. Dieser orga-
nisiert einen Studienplan fiir die Grundlagen des Fa-
cherverbunds in Absprache mit den beteiligten Fachern.
Der Studienplan wird den Studierenden bekannt gege-
ben.

Féacher, in denen keine AZ abgelegt wird und in denen
Modul 1 nicht Uber eine AT mitgepruft wird, kdnnen als
Voraussetzung fur den Erwerb eines Hauptseminar-
scheins eine Eingangsklausur durchfihren. Diese be-
zieht sich auf Grundlagenkenntnisse des Moduls 1. N&-
heres regelt Nr. 1 und 2 der Anlage.

Besondere Regelungen fiir den Stufenschwer-
punkt Grundschule (Sachunterrichtsfacher)

Im Stufenschwerpunkt Grundschule umfassen die Fa-
cher Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, Phy-
sik, Politikwissenschaft, Technik und Wirtschaftslehre
Anteile des Sachunterrichts (Sachunterrichtsfacher).
Diese Féacher gruppieren sich in einen naturwissen-
schaftlichen und einen sozialwissenschaftlichen
Schwerpunkt:

— Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt:
Biologie, Chemie, Physik, Technik

— Sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt:
Geographie, Geschichte, Politikwissenschaft, Wirt-
schaftslehre.

Wenn nur eines der Facher aus Abs. 1 als Studienfach
im Stufenschwerpunkt Grundschule gewahlt wurde,
werden die Module 2a und 3 (gemaR Nr. 2 der Anlage)
als Sachunterrichtsmodule studiert. Modul 2a beinhaltet
die Schulstufendidaktik Grundschule. Modul 3 beinhal-
tet ein Grundlagenmodul eines der Facher des anderen
Schwerpunktes (so genanntes Gegenmodul):

M1 M 2a M3 M4 M5 M6
Fach- | Modul | Gegenmodul: | Fach- | Fach- | Fach-
modul | Sach- Fachmodul modul | modul | modul

unter- anderer

richt Schwerpunkt

Hauptfach '
Leitfach |
Affines Fach |

Wenn zwei der Facher aus Abs. 1 als Studienfacher im
Stufenschwerpunkt Grundschule gewéhlt wurden, wird
im zweiten Fach als Sachunterrichtsmodul das Modul
2b (gemaf Nr. 2 der Anlage) studiert, das Projekte oder
facherubergreifende Veranstaltungen umfasst.

Fir Modul 3 gilt folgende Regelung: Sofern die beiden
gewahlten Sachunterrichtsfacher dem gleichen Facher-
verbund angehdren, wird im zweiten Fach statt des Ge-
genmoduls ein Fachmodul studiert. Der Studienaufbau
im zweiten Fach umfasst somit die folgenden Module:

M1 M 2b M3 M4
Fach- Projekte/ Fach- Fach-
modul facheruber- modul modul

(4)

§9
€Y

)

®3)

(4)

()

(6)

(@)

(8)

greifende
Veranstaltung

Leitfach

Affines Fach |

Sofern die beiden gewahlten Sachunterrichtsfacher
unterschiedlichen Facherverbiinden angehdren, ist das
Modul 3 in beiden Féchern kein Gegenmodul, sondern
ein Fachmodul.

Ein Studienplan informiert Gber Organisation, Aufbau
und Zusammenhang des Sachunterrichtsstudiums. Er
kann auf der Homepage des Instituts fir Erziehungs-
wissenschaft (Arbeitsbereich Sachunterricht) eingese-
hen werden.

Akademische Teilprifung (AT)

Die AT ist

— in Erziehungswissenschatft,
— im Hauptfach,

— im Leitfach und

— im affinen Fach
abzulegen.

Sie umfasst in jedem dieser Facher zwei Modulprifun-
gen. Die Endnote der AT in einem Fach wird zu glei-
chen Teilen aus den Noten der beiden Modulprufungen
errechnet.

Die AT in Erziehungswissenschaft, im Haupftach und im
Leitfach besteht aus einer Modulprifung zu den Inhal-
ten des Moduls 2 und einer Modulpriifung zu den Inhal-
ten des Moduls 3.

Wurde Modul 1 nicht im Rahmen der AZ gepriift, wer-
den die Inhalte als Bestandteil in die AT zu Modul 2
aufgenommen.

Die AT im affinen Fach besteht

— je aus einer Modulpriifung zu den Inhalten des Mo-
duls 2 und einer Modulprifung zu den Inhalten des
Moduls 3, falls das affine Fach bereits im Fundamen-
tum studiert wurde,

— aus einer Modulprifung zu den Inhalten des Moduls
1 und einer Modulpriifung zu den Inhalten des Mo-
duls 2, falls das affine Fach erst im Hauptstudium
gewahlt wurde.

Im affinen Fach findet dariber hinaus keine weitere
Prufung statt.

Die inhaltlichen und formalen Anforderungen an die AT
in Erziehungswissenschaft, im Hauptfach, im Leitfach
unter Beriicksichtigung der Grundlagen des gewahlten
Facherverbunds und im affinen Fach ergeben sich aus
Nr. 1 bis 3 der Anlage sowie Abs. 7.

Im Stufenschwerpunkt Grundschule bezieht sich die AT
in den Sachunterrichtsfachern Biologie, Chemie, Geo-
graphie, Geschichte, Physik, Politikwissenschaft, Tech-
nik und Wirtschaftslehre im Modul 2a auf Inhalte des
ganzen Moduls. Im Modul 2b wird die AT in einem der
drei Projekte erbracht.

Modulpriifungen der AT kdnnen schon vor Abschluss
der AZ begonnen werden. Das erfolgreiche Ablegen der
AZ ist aber Voraussetzung fur die Anerkennung von
Modulprifungen der AT.

Uber die AT stellt das akademische Priiffungsamt eine
Bescheinigung mit Endnoten aus. Der fiir die Endnote
maRgebliche Durchschnitt wird auf zwei Dezimalen hin-
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ter dem Komma abbrechend berechnet. Die Priifung ist
nur bestanden, wenn in jedem gepriften Modul eine
mindestens ausreichende Leistung erzielt wurde (4,0).
Alles Weitere regelt die akademische Priifungsordnung
der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg.

8§ 10 Leistungsnachweise

(1) In Padagogischer Psychologie, im Grundlagenwahlfach
und im Hauptfach ist je ein Hauptseminarschein zu er-
werben:

— In Padagogischer Psychologie und im Grundlagen-
wahlfach aus einer Lehrveranstaltung des zweiten
Moduls,

— im Hauptfach aus einer Lehrveranstaltung des 4., 5.
oder 6. Moduls, sofern Nr. 2 der Anlage nicht andere
Regelungen trifft.

(2) Voraussetzung fur den Erwerb eines Hauptseminar-
scheins im Hauptfach ist der Nachweis Uber die be-
standene Zwischenprifung.

(3) Die Art der fur einen Hauptseminarschein zu erbringen-
den Leistungen wird von der Leiterin/vom Leiter der
Lehrveranstaltung bestimmt und den Studierenden in
einer der ersten Lehrveranstaltungssitzungen bekannt
gegeben. Der Hauptseminarschein wird benotet.

(4) Dariiber hinaus sind bei der Meldung zur Ersten
Staatspriifung folgende Nachweise studierter Veranstal-
tungen vorzulegen:

— durch Gutachten nachgewiesene, erfolgreiche Teil-
nahme an flnf Schulpraktika (vgl. Nr. 4 der Anlage)

— eine einstindige Lehrveranstaltung in Sprecherzie-
hung.

(5) Module, die nicht in einer AZ oder AT geprift wurden,
sind Gegenstand der Ersten Staatsprufung.

§ 11 Erweiterungsstudium

(1) In den Fachern nach § 1 Abs. 2 mit den Einschréankun-
gen aus § 4 Abs. 3 kann ein Erweiterungsstudium als
Hauptfach, Leitfach oder als affines Fach absolviert
werden. (Inhalte und Aufbau siehe Nr. 2 der Anlage).

(2) Ein Erweiterungsstudium ist auch in den Fachern Bera-
tung, Medienpadagogik und Spiel- und Theaterpadago-
gk als Leitfach sowie im Fach Islamische Theologie
und Religionspédagogik als affines Fach méglich (Inhal-
te und Aufbau siehe Nr. 5 der Anlage).

(3) Die Regelstudienzeit fur das Erweiterungsstudium be-
tragt zwei Semester.

(4) Auf die akademische Zwischenprufung wird im Rahmen
des Erweiterungsstudiums verzichtet.

(5) Das Erweiterungsstudium wird mit einer Erweiterungs-
prifung abgeschlossen. Erweiterungspriifungen werden
wahrend den Prifungsperioden der Ersten Staatspru-
fung fiir das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkreal-
schulen abgenommen. Wenn eine Erweiterungsprifung
zusammen mit der Ersten Staatsprifung abgelegt wird,
kann sie nach § 20 Abs. 4 GHPO | 2003 unter den dort
genannten Bedingungen an die Stelle eines nicht be-
standenen Faches treten. Uber das Bestehen der Er-
weiterungsprufung erteilt das Prifungsamt ein Zeugnis.

§ 12 Inkrafttreten
(siehe Anmerkungen)

Anmerkungen zum Inkrafttreten:

Die Studienordnung der Padagogischen Hochschule Lud-
wigsburg fur das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkreal-
schulen vom 6. Februar 2006 trat am 1. April 2006 in Kraft.

In der vorliegenden Arbeitsfassung der PH Ludwigsburg
sind die nachfolgend aufgefiihrten Anderungen eingearbei-
tet:

Berichtigung (Amtliche Bekanntmachungen der PH Lud-
wigsburg Nr. 10/2006 S. 108)

Zweite Berichtigung (Amtliche Bekanntmachungen der PH
Ludwigsburg Nr. 16/2006 S. 117)

Erste Anderung vom 20. Dezember 2006 (Amtliche Be-
kanntmachungen der PH Ludwigsburg Nr. 37/2006 S. 351),
in Kraft getreten am 21. Dezember 2006.

Zweite Anderung vom 24. Juli 2007 (Amtliche Bekanntma-
chungen der PH Ludwigsburg Nr. 18/2007 S. 68), in Kraft
getreten am 25. Juli 2007.

Dritte Anderung vom 25. September 2007 (Amtliche Be-
kanntmachungen der PH Ludwigsburg Nr. 23/2007 S. 87),
in Kraft getreten am 26. September 2007.

Vierte Anderung vom 21. Dezember 2007 (Amtliche Be-
kanntmachungen der PH Ludwigsburg Nr. 28/2007 S. 101);
in Kraft getreten am 22. Dezember 2007.

Funfte Anderung vom 28. Februar 2008 (Amtliche Be-
kanntmachungen der PH Ludwigsburg Nr. 8/2008 S. 29); in
Kraft getreten am 29. Februar 2008.

Dritte Berichtigung (Amtliche Bekanntmachungen der PH
Ludwigsburg Nr. 11/2008 S. 35).

Sechste Anderung vom 2. Februar 2009 (Amtliche Bekannit-
machungen der PH Ludwigsburg Nr. 1/2009 S. 1), in Kraft
getreten am 3. Februar 2009.

Siebte Anderung vom 3. Februar 2010 (Amtliche Bekannt-
machungen der PH Ludwigsburg Nr. 7/2010 S. 9.

Diese Anderungssatzung tritt zum 1. April 2010 in Kraft. Die
Anderungen der 88 4 Abs. 1 und 6 Abs. 5 treten ab 1. Okto-
ber 2010 in Kraft.
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1.

Anlage

Anforderungen im erziehungswissenschaftlichen Bereich und in den

Grundlagenfachern
(Grundlagenpflichtfach und Grundlagenwahlfacher)

Die folgende Darstellung ist fiir jedes Modul in drei Abschnitte gegliedert:

1.

Modulaufbau und -inhalte:
— Die Nummern der Modulbausteine bezeichnen jeweils eine Lehrveranstaltung (z. B. 1.1, 1.2)

— Da die GHPO | 2003 im erziehungswissenschaftlichen Bereich und in den Grundlagenfachern die Lehrinhalte (linke
Spalte) und Kompetenzen (rechte Spalte) als Kerncurriculum festlegt, orientiert sich hier der Text maf3geblich an An-
lage 1 der GHPO | 2003.

Erganzende Hinweise

Leistungsnachweise und Prifungen. Hier finden sich auch Angaben zu "Credit-Points" (CP) nach dem European Credit
Transfer System (ECTS). Die Berechnung der CP erfolgt auf der Grundlage des Arbeitspensums, das die Studierenden
absolvieren mussen, um die Ziele eines Moduls oder Studienabschnitts einschlie3lich der Prasenz-, Vorbereitungs- und
Prufungszeit zu erreichen. Ein Semester umfasst 30 CP. Ein CP entspricht etwa 30 Arbeitsstunden. Die Vergabe der CP
erfolgt nicht durch die Lehrenden, sondern zentral iber das akademische Prifungsamt.

Im Ubrigen kénnen Uberblicks- und Grundlagenwissen stets Gegenstand der Ersten Staatspriifung sein. In den Uber-
schriften der Modulregelungen sind Schrégstriche jeweils als ,und“ zu lesen.

1.1 Erziehungswissenschaft (Allgemeine Padagogik/Schulpadagogik)

Ubergreifende Inhalte:

Der Bereich Medienpéadagogik/Medienkompetenz ist ebenso wie der Anfangsunterricht und die Bereiche geschlechtsspezi-
fische Foérderung, Erziehungsschwierigkeiten, Lernbeeintréchtigung und Forderpaddagogik in angemessenem Umfang zu
berlcksichtigen.

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS)
Einfiihrung in wissenschaftliches Denken und Arbeiten und Denken und Handeln im padagogischen Kontext |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

(sofern nicht gesondert gekennzeichnet, gelten die Themen fiir | des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
die beiden Stufenschwerpunkte Grundschule und Hauptschule) | Anlage 1

1.1 Einflhrung in die Erziehungswissenschaft: Vorlesung Uberblicks- und Orientierungswissen 2
Allgemeine Padagogik mit dem Schwerpunkt Anthropologie, Erkenntnis der Notwendigkeit padagogischer

Ethik, Geschichte der Erziehung und Bildung Theorie fiir professionelles Handeln

1.2 Veranstaltung zu folgenden Themenfeldern, z. B.: Grundlagenwissen und -haltungen in Bezug 2

1.3 Unterrichtsplanung 2

auf das Spektrum des Lehrberufs bzw. zent-

Gegenstand, Erkenntnisinteresse und Methoden der rale Bereiche der Lehrtatigkeit

Erziehungswissenschaft

Einfihrung in erziehungswissenschaftliche Grundbegriffe,
Formen péadagogischer Theoriebildung Spannungsverhaltnis
zwischen Orientierungs-, Reflexions- und Handlungswissen
Padagogische Anthropologie

Padagogische Ethik, Ziel- und Normenproblematik im

gesellschaftlichen Wandel und angesichts kultureller
Vielfalt

Biografische Selbstreflexion im Kontext von Studium und
Beruf

Medien im Unterricht, Lernen mit Medien

Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltung zur Unterrichtsplanung ist Voraussetzung fir die Zulassung zum Blockpraktikum | (siehe Anlage Nr. 4 —
Schulpraktische Studien).

Leistungsnachweise und Prifung:

Die akademische Zwischenprifung umfasst die Inhalte des Moduls 1 (Fundamentum). Sie besteht aus einer 90-minitigen
Klausur. Sie ist in der Regel bis Ende des 2. Semesters abzulegen.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AZ).
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Modul 2 (6 SWS)

Historische und systematische Grundfragen der Erziehungswissenschaft und der Schulpadagogik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,

Anlage 1
2.1 Einfuihrung in die Erziehungswissenschaft: Vorlesung Vertiefter Einblick in allgemeinpaddagogische 2
Schulpadagogik mit dem Schwerpunkt Theorie, Geschichte, Fragestellungen unter besonderer Beriicksich-
Entwicklung, Organisation von Schule und Unterricht. tigung historischer, gesellschaftlicher und

) kultureller Perspektiven; Einblick in Theorie
2.2 Ver.anstaltung zu folgenden Themenfelder, z. B.: und Praxis der Bildungsforschung 2
— Theorie der Schule Uberblick tiber Geschichte des Erziehungs-
— Schulreform, Schulentwicklung und Bildungswesen sowie die genannten
— Schule im sozialen Umfeld Grundfragen
— Schule im internationalen Vergleich
— Erziehungswissenschaftliche Grundbegriffe (Vertiefung)
— Aufgabenfelder des Lehrberufs, Padagogisches Ethos
— Konzepte und Kriterien didaktischer Reflexion (Beobach-
tung, Planung, Evaluation)
— Methoden und Ansétze der Bildungsforschung
— Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesens
— Grundfragen der Bildungspolitik, -organisation und des
Bildungsrechts

2.3 Einfuhrung in wissenschaftliches Denken, Forschen und Kenntnis, Reflexion und Analyse schultheo- 2

Arbeiten in der Erziehungswissenschaft

retischer sowie bildungspolitischer Problem-
stellungen

Erganzende Hinweise:

In Verbindung mit dem Einfuhrungspraktikum kann im Stufenschwerpunkt Grundschule eine Veranstaltung mit dem Titel
"Eingangscurriculum Grundschulpadagogik” belegt werden. Diese gilt zugleich als Veranstaltung zu 2.2.

Leistungsnachweise und Prifung:

Die 1. akademische Teilpriifung (AT) umfasst die Inhalte von Modul 2.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS)
Denken und Handeln in padagogischen Kontexten Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1-33 Beobachtung und Analyse von Lern- und 2
Das Modul 3 ist in 5 Profilbereiche aufgeteilt. Davon sind drei Unterrichtsstérungen; 2
mit je einer Veranstaltung zu studieren Entwicklung von forderdiagnostischen 5

Profilbereich 1: )

Padagogische Diagnostik, Ubergange, Leistung, Beratung
Profilbereich 2:

Gemeinsamkeiten, Differenz und Heterogenitét in Erziehung
und Bildung

Profilbereich 3:

Formen padagogischen Handelns in verschiedenen Kontexten
Profilbereich 4:

Medienpadagogik

Profilbereich 5:

Kindheit und Jugend

Anséatzen sowie von Strategien zum Umgang
mit Unterrichtsstérungen;

Planung, Durchfiihrung und Analyse von
Unterrichtsversuchen mit spezifischen Frage-
stellungen

Uberblick iiber zentrale Fragestellungen und
Forschungsergebnisse der Kindheits- und
Jugendforschung

oder
Einblick in ausgewéhlte Themenstellungen

Erganzende Hinweise:

Anstelle diese Moduls kann das entsprechende Modul 3 gem. Anlage 1 Nr. 1 zur SPO | 2003 studiert werden.
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Leistungsnachweise und Prifung:

Die 2. akademische Teilpriifung (AT) umfasst die Inhalte von Modul 3.
ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (2 SWS)
Padagogische Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

Eine Veranstaltung aus folgenden Themenbereichen: Einblick in zentrale Fragestellungen, Methoden 2

Aktuelle und historische Bilder des Lehrberufs, Konzepte
padagogischer Professionalisierung

Forschend Lehren lernen: Methoden padagogischer Praxis-
forschung

Wissenschaftliche Reflexion eigener padagogischer Praxis:
Durchfiihrung einer kleineren Untersuchung (Forschungsvor-
haben, Expertise) in einem Teilbereich der Lehrtatigkeit

(z. B. Didaktik, Lehrer-Schiler-Interaktion, Schulentwicklung,
Berufshiografie) mit Hilfe qualitativer Methoden

und Ergebnisse der Professionsforschung

Kenntnis ausgewabhlter Praxisforschungs-
methoden, Erfahrung der Reichweite und
Grenzen empirischer (Schul-)Forschung,
Erkenntnis der Praxisrelevanz erziehungs-
wissenschaftlicher Theorien im Ruckblick
auf das Lehramtsstudium

Erganzende Hinweise:

Das Modul 4 greift die Inhalte der Prifungsordnung unter systematisch-inhaltlichen und forschungsmethodischen Gesichts-
punkten auf. Die damit verbundenen Themen kénnen alle Gegenstand der Ersten Staatsprifung sein.

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 2 CP fir die besuchte Veranstaltung; hinzu kommen Punkte fir die bestandene mindli-

che Erste Staatsprufung (s. nachste Seite).

Modul 5 (6 SWS)

(Gilt fur Studierende, die ihr Studium nach dem 30. September 2007 aufgenommen haben.)

Diagnose und individuelle Férderung

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
Professionalitat in der Gestaltung lern- und entwicklungsfor- Kompetenz 2
derlicher Beziehungen — zur differenzierten Wahrnehmung und Deu-
— Sensibilisierung fur Denk-, Lern- und Verhaltensmuster tung von Verhaltens-, Lehr- und Lern-
von Kindern und Jugendlichen anhand von Fallbeispielen schwierigkeiten sowie deren Wechsel-
und padagogischer Kasuistik wirkungen
— Befindlichkeit und Selbstkonzept aller Beteiligten empa- — Beziehungen zu gestalten, um Akzeptanz
thisch verstehen und padagogisch starken und Sicherheit, Grenzen und Orientierung
— Kooperation und kollegiale Beratung als Bestandteil von erfahrbar zu machen
Lehrerprofessionalitat — zum Umgang mit Heterogenitat, zu didak-
— Aktuelle Konzeptionen fir Sozialtraining, Konfliktiésung tls__cger D'ff‘?renz'efuf‘ghund individueller
und differenzierte Lernférderung, auch im Falle von Hoch- Forderung im Unterricht
begabung — zur Zusammenarbeit mit Eltern sowie inner-
und auBerschulischen Fachleuten
im Bereich Diagnostik und Férderung
— zur Ausweitung der eigenen Lehrerrolle
(z. B. Diagnose, Lernbegleiter, Eltern-
berater)
Diagnose und individuelle Férderung beim Erwerb mindlicher | Kompetenz 2

und schriftsprachlicher Fahigkeiten
— Beobachtung und Analyse von Lehr- und Lernprozessen

— Phasen und Schwierigkeiten des Erwerbs mundlicher und
schriftsprachlicher Fahigkeiten

— Forderkonzepte

— Erwerb von Begriffen beim sprachlichen Lernen in allen
Fachern

— zur Beschreibung von Lern- und Leistungs-
voraussetzungen

— zur Lernbeobachtung (Erfassen und Ver-
stehen individueller Lernwege, Strategien
und Lernschwierigkeiten)

— zur Entwicklung und Evaluation indivi-
dueller Forderkonzepte fir Sprechen,
Lesen und Schreiben

1.2
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Diagnose und individuelle Férderung bei mathematischen Kompetenz 2
Lehr- und Lernprozessen — zur Beschreibung von Lern- und Leistungs-

— Beobachtung und Analyse von Lehr- und Lernprozessen voraussetzungen

— Forderkonzepte — zur Lernbeobachtung (Erfassen und Ver-

stehen individueller Lernwege, Strategien
und Lernschwierigkeiten)

— zur Entwicklung und Evaluation indivi-
dueller Forderkonzepte

Prinzipien der Anwendungs-, Entwicklungs- und Kompe-
tenzorientierung

Lehr- und Lernprozess begleitende Evaluation

Erganzende Hinweise:
Von Modul 5 werden je 2 SWS von den Fachern Erziehungswissenschaft, Deutsch und Mathematik erbracht.

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP fur die besuchten Veranstaltungen; hinzu kommen Punkte fir die bestandene
mindliche Erste Staatsprifung (s. u.).

Erste Staatsprifung:

Die Erste Staatspriifung besteht aus einer 30-minitigen muindlichen Prifung zum Inhalt des Moduls 4* bzw. zu Inhalten der
Module 4 und 5°, die 4 CP ergibt. Dafir sind jeweils ein allgemeinpédagogischer und ein schulpéddagogischer Themenkreis
zu wabhlen.

1.2 Padagogische Psychologie

Modul 1 (Fundamentum, 2 SWS):
Grundlagen der Psychologie fiir Padagogen

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

Einfiihrung in die PAdagogische Psychologie Erwerb eines Grundversténdnisses der Psycho- 2

logie, insbesondere der motivationalen, emotio-
nalen und kognitiven Voraussetzungen des
Lernens und Lehrens sowie entwicklungsbe-
dingter Veranderungen und sozialer Prozesse
im Kindes- und Jugendalter

Erganzende Hinweise:

Das Fach Padagogische Psychologie kann als Voraussetzung fiir den Erwerb eines Hauptseminarscheins Eingangspriifun-
gen durchfuhren. Diese finden zu einem vor Beginn der Hauptseminare bekannt zu gebenden Termin statt und beziehen
sich auf Grundlagenkenntnisse des Moduls 1.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 2 CP.

* Gilt fur Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Oktober 2007 aufgenommen haben.
® Gilt fiir Studierende, die ihr Studium nach dem 30. September 2007 aufgenommen haben.
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1.2

Modul 2 (6 SWS)
Psychologie in Schule und Unterricht

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
Das Modul 2 ist in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt. | Erwerb grundlegender Kenntnisse zu Zielen, 2
Davon sind drei mit je einer Veranstaltung zu studieren (2.1 Methoden und Verfahren padagogisch-psycho- 2
-2.3) logischer Diagnostik und Evaluation/Qualitats- 5

Lehren und Lernen,

Entwicklung in sozialen Kontexten unter spezieller Berlick-
sichtigung von Geschlechterdifferenz (speziell auch fir
Sachunterricht),

Psychologie in Schule und Unterricht,
Padagogisch-psychologische Diagnostik und Evaluation,
Intervention und Beratung,

Anwendungsseminar (unter Beriicksichtigung des
Stufenschwerpunktes) zu einem der o. g. Gebiete

sicherung, zu Prinzipien und Techniken von
Pravention, Intervention und Beratung und tber
Lern-, Leistungs- und Verhaltensauffalligkeiten

Erwerb erweiterter Kenntnisse, Fahigkeiten und
Fertigkeiten aus einem der Schwerpunkte der
vorausgehenden Einfihrung

Anwendung und Reflexion der erweiterten

Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten im
schulischen Kontext

Leistungsnachweise und Erste Staatsprifung:

Aus einer Lehrveranstaltung des zweiten Moduls ist ein benoteter Hauptseminarschein zu erwerben.

Modul 1 und 2 sind Gegenstand der Ersten Staatsprifung. Die Erste Staatspriifung besteht aus einer 15-minitigen mind-

lichen Priifung.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir den Hauptseminarschein);

hinzu kommen 4 CP fir die bestandene mundliche Erste Staatspriifung.

1.3 Grundlagenfacher

1.3.1 Grundlagenpflichtfach

Modul 1 (Fundamentum, 2 SWS)

Grundkenntnisse des theologischen Beitrags zu Bildung und Erziehung

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO 2003 |,
Anlage 1

Beitrdge aus Theologie, Religion und Kirche zu Bildung Fahigkeiten zum exemplarischen Verstehen 2

und Erziehung, zum Verstéandnis unserer Kultur oder zur
Bearbeitung gesellschaftlicher Schliisselprobleme oder
Grundaspekte einer theologischen Anthropologie und ihre
padagogische Relevanz

padagogischer, anthropologischer, gesell-
schaftlicher und kultureller Fragestellungen
unter theologischer Perspektive

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 2 CP.

Studierende, die aus religidsen Grunden (Art 4 GG) nicht am Grundlagenwabhlfach teilnehmen wollen, kénnen stattdessen eine
Veranstaltung aus Philosophie belegen. In diesem Fall ist eine gleichzeitige Wahl einer der Theologien als Grundlagenwahl-
fach nicht moglich.
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1.3.2 Grundlagenwahlfacher

Als Grundlagenwahlfach wird eines der Fécher Philosophie, Soziologie/Politikwissenschaft oder Theologe (evangelische
Theologie/Religionspadagogik, katholische Theologie/Religionspadagogik) gewahlt.

1.3.2.1 Philosophie

Modul 1 (Fundamentum, 2 SWS)
Grundkenntnisse der Philosophie bzw. Ethik oder Anthropologie

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
Historische und/oder systematische Einfiihrung in die Kenntnis philosophischer bzw. ethischer oder 2
Philosophie bzw. Ethik oder Anthropologie anthropologischer Grundpositionen, Autoren
und Epochen

Erganzende Hinweise:

Das Fach Philosophie fuihrt als Voraussetzung fur den Erwerb eines Hauptseminarscheins eine Eingangsprufung durch
(z. B. Klausur, mundliche Priifung). Diese findet zu einem vor Beginn der Hauptseminare bekannt zu gebenden Termin
statt und bezieht sich ausschlieBlich auf Grundlagenkenntnisse des Moduls 1.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 2 CP.

Modul 2 (4 SWS)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO 2003 |,
Anlage 1
2.1 Lekturekurs Kenntnis mindestens eines Grundlagenwerks 2
der Philosophie
2.2 Philosophie bzw. Anthropologie oder Ethik der Kenntnis philosophischer bzw. ethischer oder 2
Erziehung und Bildung anthropologischer Grundpositionen im Hinblick
auf Bildung und Erziehung, Autoren und Epo-
chen

Anwendung philosophischer bzw. ethischer
oder anthropologischer Positionen und Theo-
rien auf die Formulierung und Bewertung von
Erziehungs- und Bildungszielen

Leistungsnachweise und Erste Staatsprifung:

Aus einer Lehrveranstaltung des zweiten Moduls ist ein benoteter Hauptseminarschein zu erwerben. Die Form der Haupt-
seminarleistung wird durch die jeweilige Seminarleitung festgelegt (z. B. . Klausur, Referat mit schriftlicher Ausarbeitung,
Hausarbeit, Bericht, Prasentation) zu erwerben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 7 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir den Hauptseminarschein).

1.3.2.2 Soziologie/Politikwissenschaft

Modul 1 (Fundamentum, 2 SWS)
Grundbegriffe der Soziologie oder Politikwissenschaft

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO 2003 |,
Anlage 1
Grundbegriffe und Problemstellungen der Soziologie oder Einblick in soziologische oder 2
Einfiihrung in die Politikwissenschaft politikwissenschaftliche Fragestellungen

Erganzende Hinweise:

Das Fach Soziologie/Politikwissenschaft kann als Voraussetzung fiir den Erwerb eines Hauptseminarscheins eine Ein-
gangsklausur durchfiihren. Diese findet zu einem vor Beginn der Hauptseminare bekannt zu gebenden Termin statt und
bezieht sich ausschlie3lich auf Grundlagenkenntnisse des Moduls 1.
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1.2

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 2 CP.

Modul 2 (4 SWS)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Grundlagen der Soziologie fur Padagogen Einblick in soziologische Analysen erzieheri- 2
schen Handelns

2.2 Fragestellungen der Erziehungs- und Bildungs- Einsicht in soziale Voraussetzungen organi- 2

soziologie

sierter Erziehung und Bildung

Leistungsnachweise und Erste Staatsprifung:

Aus einer Lehrveranstaltung des zweiten Moduls ist ein benoteter Hauptseminarschein (z. B. Klausur, Projektdurchfihrung
und Prasentation, Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit) zu erwerben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 7 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir den Hauptseminarschein).

1.3.2.3 Theologie (evangelische Theologie/Religionspadagogik, katholische
Theologie/Religionspadagogik)

Modul 1 (Fundamentum, 2 SWS)
Theologisch-padagogische Grundfragen |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

Grundaspekte einer theologischen Anthropologie und ihre Fahigkeiten zum exemplarischen Verstehen 2

padagogische Relevanz oder
Beitrdge aus Theologie, Religion und Kirche zu Bildung und
Erziehung oder

Beitrdge aus Theologie, Religion und Kirche zum
Verstandnis unserer Kultur und zur Bearbeitung
gesellschaftlicher Schliisselprobleme

anthropologischer und padagogischer
Fragestellungen unter theologischer
Perspektive

Einsicht in die christlichen Wurzeln der
abendlandischen Erziehungs- und Bildungs-
theorien

Kenntnis aktueller theologischer Beitrage
zu kulturellen, gesellschaftlichen und
bildungstheoretischen Fragen und Problem-
stellungen

Erganzende Hinweise:

Das Fach Theologie kann als Voraussetzung fiir den Erwerb eines Hauptseminarscheins eine Eingangsklausur durchfiih-
ren. Diese findet zu einem vor Beginn der Hauptseminare bekannt zu gebenden Termin statt und bezieht sich auf Grund-

lagenkenntnisse des Moduls 1.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 2 CP.

Modul 2 (4 SWS)

Vertiefte Grundkenntnisse des theologischen Welt- und Menschenbildes

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
Die Inhalte des Moduls 1 werden in zwei Lehrveranstaltungen | Die Kompetenzen des Moduls 1 werden in 2
vertieft. zwei Lehrveranstaltungen vertieft. 2

Leistungsnachweise und Erste Staatsprifung:

Aus einer Lehrveranstaltung des zweiten Moduls ist ein benoteter Hauptseminarschein (z. B. Klausur, Referat mit schrift-

licher Ausarbeitung, Hausarbeit) zu erwerben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 7 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir den Hauptseminarschein).
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2. Anforderungen in den Fachern im Bereich Fachwissenschaften und
Fachdidaktik

Die folgende Darstellung ist fiir jedes Modul in drei Abschnitte gegliedert:
1. Modulaufbau und -inhalte:
— Die Nummern der Modulbausteine bezeichnen jeweils einen Lehrveranstaltungstyp (z. B. 1.1, 1.2)

— Da die GHPO | 2003 in den Féachern die die Lehrinhalte (linke Spalte) und Kompetenzen (rechte Spalte) als Kerncur-
riculum festlegt, orientiert sich hier der Text maf3geblich an Anlage 1 der GHPO | 2003.

2. Erganzende Hinweise

3. Leistungsnachweise und Prifungen. Hier finden sich auch Angaben zu "Credit-Points" (CP) nach dem European Credit
Transfer System (ECTS). Die Berechnung der CP erfolgt auf der Grundlage des Arbeitspensums, das die Studierenden
absolvieren missen, um die Ziele eines Moduls oder Studienabschnitts einschlie8lich der Prasenz-, Vorbereitungs- und
Prifungszeit zu erreichen. Ein Semester umfasst 30 CP. Ein CP entspricht etwa 30 Arbeitsstunden. Die Vergabe der CP
erfolgt nicht durch die Lehrenden, sondern zentral tber das Akademische Prifungsamt.

Sofern keine gesonderten Angaben gemacht werden, gelten die Module fir beide Stufenschwerpunkte (Grund- und Haupt-

schule).

4. Im Ubrigen kénnen Uberblicks- und Grundlagenwissen stets Gegenstand der Ersten Staatspriifung sein. In den Uber-
schriften der Modulregelungen sind Schragstriche jeweils als ,und“ zu lesen.

Ubergreifende Anforderungen in allen Fachern

Verbindlicher Bestandteil der Anforderungen in jedem Fach ist die Kenntnis

— der geltenden Bildungsplane und Richtlinien fiir die Grund- und Hauptschulen in Baden-Wurttemberg,

— didaktischer Konzeptionen des jeweiligen Fachunterrichts, die Vertrautheit mit seinen Prinzipien, Zielen und Inhalten,

— die Fahigkeit zur Planung und Analyse von fachlichen, facherverbindenden und fachibergreifenden Unterrichtseinheiten.

Im Hinblick auf die erzieherische Dimension des Unterrichts ist in allen Fachern der Bereich Medienkompetenz/Medien-
padagogik angemessen zu berlicksichtigen.

Fur jede/n Studierende/n ist eine einstiindige Lehrveranstaltung in Sprecherziehung verpflichtend.

Der Stufenschwerpunkt Grundschule (G) umfasst die Klassen 1 — 7 und der Schwerpunkt Hauptschule (H) die Klassen 3 — 10.
Facher mit Stufenschwerpunkt Grundschule umfassen jeweils auch Inhalte des Anfangsunterrichts (AU). Die Bereiche Lern-
beeintrachtigung, Diagnostik und Férderkonzepte sind im angemessenen Umfang zu bericksichtigen.

2.1 Biologie

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Biologie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Biologische Grundlagen |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Einfuhrung in die biologischen Inhalte der schuli- Wissen: 2
schen Facherverbiinde Biologie der Zelle, Bau der Tiere und des
Menschen, grundlegende Stoffwechselvor-
1.2 Ausgewahlte Aspekte und Themen biologischer gange, Anwendungsaspekte u. a. 2
Inhalte der schulischen Facherverbiinde Fertigkeiten:
Beobachten, Untersuchen, Experimentieren,
1.3 Humanbiologie/Gesundheitshildung Probleme lésen u. a. 2
Erwerb von Formenkenntnis

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Biologie erst nach dem Fundamentum gewabhlt,
wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Biologie das im Fundamentum gewéhlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Biologie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2
in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Gber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Biologie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.
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1.2

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieBlich der AZ

9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Biologie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fur Stu-
dierende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fir Studierende des Faches Biologie
mit Stufenschwerpunkt Grundschule
und einer Facherkombination ohne
weitere Sachunterrichtsfacher (Che-
mie, Geographie, Geschichte, Physik,
Politikwissenschaft, Technik und Wirt-
schaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fir
Studierende mit weiterem
Sachunterrichtsfach

Fur Studierende des Faches Bio-
logie mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facher-
kombination mit einem weiteren
Sachunterrichtsfach (Chemie,
Geographie, Geschichte, Physik,
Politikwissenschaft, Technik und
Wirtschaftslehre) entscheiden sich
in einem Fach fur Modul 2a, im
anderen fiir Modul 2b:

2¢c)

Fachmodul fir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im
Sachunterricht

Projekte/facheribergreifende
Veranstaltungen aus dem Bereich
Sachunterricht

Biologische Grundlagen II

Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen | Modulaufbau Kompetenzen SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- | und -inhalte des Kerncurri-
culums nach culums nach culums nach
GHPO | 2003, GHPO | 2003, GHPO 1 2003,
Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 — 2b3 Wissen um die | 2c1 Uberblick Wissen: 2
Lernbereichsdi- Voraussetzungen | Projekte/facher- | Bedeutung Uber das Sys- Grundlagen
daktik des Lernens im Ubergreifende interdisziplind- | tem der Pflan- der Genetik,
(Bedingungen Sachunte_r_rich_t Veranstaltungen ren Ar_beitens zen (einsphlieB- Entwiqklung,
des Lernens im unter Beriicksich- | aus dem Be- im erziehen- lich Bestim- Evolution,
Sachunterricht) tigung der Per- reich Sachunter- | den Unterricht | mungsubungen Okologie u. a.
spektive von Kin- richt Kenntnis von und Exkursio- Bau und Funk-
dern; Kenntnis der Formen inter- | Nen) tion der Pflan-
Verfahren zur disziplinaren zen, grundle-
Erhebung und Arbeitens gende Stoff-
Analyse der Vor- wechselvor-
aussetzungen des génge, An-
Lernens im Sach- wendungsas-
unterricht pekte
2a2 Geschichte | Uberblick iiber 2c2 Uberblick Fertigkeiten: 2
und Konzeptionen | Geschichte, Struk- Uber das Sys- Erwerb von
des Sachunter- tur und Selbstver- tem der Tiere Formenkennt-
richts standnis des (einschlieBlich nis, Beobach-
Sachunterrichts, Bestimmungs- ten, Untersu-
Kenntnis von Ubungen und chen, Experi-
Curriculumkon- Exkursionen) mentieren,
zeptionen und Probleme
Unterrichtskon- I6sen u. a.

zeptionen, Fahig-
keit zum Transfer
von didaktischem
Wissen auf Unter-
richtssituationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie von
Heimat und
Fremde (interkul-
turelle Erziehung)
im Sachunterricht

Biologieunter-
richt auBerhalb
des Schulge-
baudes gestal-
ten, Anschau-
ungsmaterial
beschaffen
und einsetzen
kénnen




12 Seite 16 von 88

2a3 Ausgewahl- | Kenntnis sach- 2c3 Grundla- 2
te Fragestellun- unterrichtsdidak- gen und Arbeits-
gen zur Didaktik tischer Begriffe, weisen der Bio-
des Sachunter- Theorien und Ver- logie
richts fahren, Fahigkeit (Allgemeine
zum Transfer von Biologie, Bota-
didaktischem Wis- nik, Biologische
sen auf Unter- Arbeitstechniken
richtssituationen in Verbindung
mit den genann-
ten Themen)

Erganzende Hinweise: Erganzende Hinweise:
Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten | Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 4a.
werden. 2cl wird in der Regel im Sommersemester,

2c2 im Wintersemester angeboten.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilprifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation oder eines Portfolios abgelegt.

Wird Biologie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul 1
und 2.

Wird Biologie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Giber Modul 2 die zweite AT abgelegt.
ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Biologie als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul 3b) Fachmodul
Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule, Fur Studierende des Faches Biologie mit Stufen-
die ein Sachunterrichtsfach aus dem sozialwissenschaft- | schwerpunkt Hauptschule oder fir Studierende, die
lichen Facherverbund studieren (Geographie, Geschich- | Biologie im Stufenschwerpunkt Grundschule studieren
te, Politikwissenschaft, Wirtschaftslehre) und ihr Gegen- | und kein Gegenmodul benétigen:
modul nach § 8 Abs. 2 aus dem Fach Biologie wéahlen:
Biologische Grundlagen flr den Unterricht in der Fachdidaktik des Biologieunterrichts
Grundschule
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums

GHPO |1 2003, Anlage 1 nach GHPO | 2003,

Anlage 1

3al Einfuhrungin die | Wissen: 3bl - 3b3 Planung, Durchfiihrung 2
biologischen Inhalte Biologie der Zelle, Bau der Fachdidaktische Grundla- und Bewertung von 2
der schulischen Fa- Tiere und des Menschen, gen mit Schulexperimen- Biologieunterricht 5
cherverbliinde grundlegende Stoffwechsel- ten, Beziligen zur ange- Vertiefung fachwissen-
3a2 Ausgewahite As- | Vorgange, Anwendungs- wandten Biologie und Be- | schaftlicher Kenntnisse
pekte und Themen aspekte u .a. ziigen zur Lebenswelt der | nq fachgemaRer Ar-
biologischer Inhalte der | Fertigkeiten: Jugendlichen beitsweisen
schulischen Facher- Beobachten, Untersuchen, Veranstaltung zu fachwis-
verblinde Experimentieren, Probleme senschaftlichen Inhalten
3a3 Humanbiologie/ | l6senu.a.
Gesundheitsbildung Erwerb von Formenkenntnis

Erganzende Hinweise:
Modul 3a ist inhaltsgleich mit Modul 1.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium
begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).
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1.2

Modul 4 (6 SWS, Biologie als Hauptfach, als Leitfach)
Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Biologische Grundlagen Il

Okologie/Umweltbildung, Projekte im Biologieunterricht

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach

GHPO 1 2003, Anlage 1 GHPO |1 2003, Anlage 1
4al Uberblick tiber Wissen: 4bl Grundlagen der Oko- | Wissen: 2
das System der Pflan- Grundlagen der Genetik, logie, der Natur- und Um- fachliche und fachdidak- 2
zen (einschlieBlich Entwicklung, Evolution, Oko- weltbildung tische Grundlagen 5

Bestimmungsiibungen
und Exkursionen)

4a2 Uberblick tber
das System der Tiere
(einschlieBlich Be-
stimmungsiibungen
und Exkursionen)

4a3 Grundlagen und
Arbeitsweisen der Bio-
logie

logie u. a.

Bau und Funktion der Pflan-
zen, grundlegende Stoff-
wechselvorgange, Anwen-
dungsaspekte

Fertigkeiten:

Erwerb von Formenkenntnis,
Beobachten, Untersuchen,
Experimentieren, Probleme
I6sen u. a.

Biologieunterricht auf3erhalb
des Schulgebaudes gestalten,
Anschauungsmaterial be-
schaffen und einsetzen kon-
nen

4b2 Projekte: z. B. Schul-
gartenprojekt; Projekt ,Bin-
nengewasser"; Projekt
~Wald“

4b3 Mensch und Umwelt,
Humanbiologie

Fertigkeiten:

Planung, Durchflihrung
und Evaluation projektarti-
ger Unterrichtsformen
oder aul3erunterrichtlicher
Projekte

Wissen und Fertigkeiten
zur Vermittlung von
Gesundheitsaspekten

Erganzende Hinweise:

Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.
4al wird in der Regel im Sommersemester, 4a2 im Win-

tersemester angeboten.

Ergénzende Hinweise:

Im Hauptfach sind alle drei Bausteine verpflichtend, im Leitfach

kann ausgewahlt werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Hauptseminar-
schein und Prufungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Biologie als Hauptfach)
Modul 5 wird in zwei Gruppen differenziert:

5a) Studierende mit Stufenschwerpunkt

Grundschule

5b) Studierende mit Stufenschwerpunkt

Hauptschule

Okologie/Umweltbildung, Projekte im Biologieunterricht

Naturwissenschaftliches Erganzungsmodul

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und -inhalte SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach

GHPO 12003, Anlage 1
5al Grundlagen der Wissen: 5b1 - 5b3 2
Okologie, der Natur- fachliche und fachdidaktische Veranstaltungen mit chemischen und physikalischen 2
und Umweltbildung Grundlagen Inhalten. 5

5a2 Projekte: z. B.
Schulgartenprojekt;
Projekt ,Binnengewéas-
ser; Projekt ,Wald"

5a3 Mensch und Um-
welt, Humanbiologie

Fertigkeiten:

Planung, Durchfiihrung

und Evaluation projektartiger
Unterrichtsformen oder aul3er-
unterrichtlicher Projekte

Wissen und Fertigkeiten zur
Vermittlung von Gesundheits-
aspekten

Erganzende Hinweise:

Modul 5a ist inhaltsgleich mit Modul 4b.

Erganzende Hinweise:

Diese Veranstaltungen sollen aus dem Lehrangebot der Facher
Chemie und Physik studiert werden.
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Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Hauptsemi-
narschein und Prifungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Biologie als Hauptfach)
Okologie/Umweltbildung, Projekte im Biologieunterricht

Modulaufbau und -inhalte SWS
Ausgewabhlte Inhalte der allgemeinen und angewandten Biologie 2
Allgemeine Botanik (Schwerpunkt Hauptschule) 2
Naturwissenschaftliches Arbeiten am Beispiel 1
ausgewahlter Inhalte des Bildungsplanes, einschlie3lich Exkursionen

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstaltungen
angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistiindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prufungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4, 5 oder ggf. 6 ein Hauptseminarschein als Hausarbeit, Klausur, Kolloquium, Prasen-
tation oder Projektarbeit zu fachdidaktischen oder fachwissenschaftlichen Themen zu erwerben. Fir den Hauptseminar-
schein werden 3 CP vergeben. Wegen der Anmeldung zur Staatsprufung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor
dem letzten Semester zu erwerben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine schrift-
liche Prifung Uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprifung im Hauptfach werden weitere
8 CP vergeben (4 CP fur die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprufung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Fécherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.2 Chemie

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Chemie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
"Experimente, Arbeitssicherheit und Entsorgung” und "Einfuhrung in die Allgemeine und Anorganische Chemie*“

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Allgemeine Chemie Anorg. und phys.-chem. Grundkenntnisse stoff- 2
1.2 Chemie der Hauptgruppenelemente licher Systeme 2
1.3 Experimentaliibungen 1 in Allgemeiner und Anorga- | Kenntnisse und Fertigkeiten zum gefahrlosen 2
nischer Chemie Umgang mit Chemikalien und Geréaten

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Chemie erst nach dem Fundamentum gewahlt, wird
Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Chemie das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als akademische
Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Chemie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2 in
der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur tber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Chemie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieR3lich der AZ 9 CP,
einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.
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1.2

Modul 2 (6 SWS, Chemie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fir Studierende des Faches Chemie
mit Stufenschwerpunkt Grundschule
und einer Facherkombination ohne
weitere Sachunterrichtsfacher (Biolo-
gie, Geographie, Geschichte, Physik,
Politikwissenschaft, Technik und
Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-

richtsfach

Fur Studierende des Faches Che-
mie mit Stufenschwerpunkt Grund-
schule und einer Facherkombination
mit einem weiteren Sachunterrichts-
fach (Biologie, Geographie, Ge-
schichte, Physik, Politikwissen-
schaft, Technik und Wirtschaftsleh-
re) entscheiden sich in einem Fach
fir Modul 2a, im anderen fiir Modul

2b:

2¢c)

Fachmodul fur Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im

Projekte/facheriibergreifende
Veranstaltungen aus dem Bereich

Einfiihrung in die Didaktik der

Chemie

Sachunterricht Sachunterricht
Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen | Modulaufbau Kompetenzen | SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- | und -inhalte des Kerncurri-
culums nach culums nach culums nach
GHPO | 2003, GHPO | 2003, GHPO 1 2003,
Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 — 2b3 Wissen um die | 2c1l Einfuhrung | Erwerb von 2
Lernbereichsdi- Voraussetzun- Projekte/facher- Bedeutung in die Chemie- Basiskompe-
daktik gen des Lernens | Ubergreifende interdisziplind- | didaktik tenzen zur
Bedingungen des | im Sachunter- Veranstaltungen ren Arbeitens | zjele des Che- Planung eines
Lernens im Sach- | richt unter Be- aus dem Bereich | im erziehen- mieunterrichts, am Experi-
unterricht riicksichtigung Sachunterricht den Unterricht | Gryndlagen der | Ment orientier-
der Perspektive Kenntnis von Analyse und ten Chemieun-
von Kindern; Formen inter- | Planung von terrichts
Kenntnis der disziplinaren Chemieunter-
Verfahren zur Arbeitens richt, didaktische
Erhebung und Konzeptionen,
Analyse der Medien
Voraussetzun-
gen des Lernens
im Sachunter-
richt
2a2 Geschichte | Uberblick tber 2¢2 - 2c3 Kenntnis von 2
und Konzeptionen | Geschichte, Fachliche und elementaren
des Sachunter- Struktur und fachdidaktische | Sachverhalten
richts Selbstverstand- Vertiefung, Ex- der Chemie
nis des Sachun- perimentalibun- | Befihigung
terrichts, Kennt- gen 2 zur Nutzung
nis von Curricu- Exemplarische | von Quellen
lumkonzeptio- Betrachtung von | zur Gewin-
nen und Unter- Stoffgruppen nung von fach-
richtskonzeptio- (z. B. Chemie lichen und
nen, Fahigkeit der Nebengrup- | didaktischen
zum Transfer Informationen

von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

penelemente)
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2a3 Ausgewahlte
Fragestellungen
zur Didaktik des
Sachunterrichts

Kenntnis sach-
unterrichtsdidak-
tischer Begriffe,
Theorien und
Verfahren,
Fahigkeit zum
Transfer von
didaktischem
Wissen auf
Unterrichtssitua-
tionen

Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten

werden.

Erganzende Hinweise:
Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 4a.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,

Prasentation oder eines Portfolios abgelegt.
Wird Chemie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul

1und 2.

Wird Chemie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tiber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Chemie als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach):
Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul

Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschu-
le, die ein Sachunterrichtsfach aus dem sozialwis-
senschaftlichen Facherverbund studieren (Geogra-
phie, Geschichte, Politikwissenschaft, Wirtschafts-
lehre) und ihr Gegenmodul nach § 8 Abs. 2 aus dem

Fach Chemie wahlen:

3b) Fachmodul

Fur Studierende des Faches Chemie mit Stufen-
schwerpunkt Hauptschule oder fiir Studierende, die
Chemie im Stufenschwerpunkt Grundschule studie-
ren und kein Gegenmodul benétigen:

Chemie mit Bezug zur Grundschule

Fachliche und fachdidaktische Vertiefungen |

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums
GHPO | 2003, Anlage 1 nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3al-3a3 Kenntnis von Sachver- 3b1 - 3b3 Kenntnis von Sachver- 2
Fachliche Grundlegun- | halten der wesentlichen Fachliche Grundlegung | halten der wesentlichen 2
gen bzw. Vertiefungen | Teilgebiete der Chemie bzw. Vertiefung in aus- Teilgebiete der Chemie 5

in ausgewahlten Teil-
gebieten der Chemie
unter besonderer Be-
rucksichtigung der All-
gemeinen, Anorgani-
schen und Organi-
schen Chemie

Fachdidaktische
Erganzungen unter
besonderer Berlick-
sichtigung exemplari-
scher Konzeptionen
der ,Chemie im Sach-
unterricht*

Erweiterung der theoreti-
schen und praktischen
Kompetenzen didakti-
scher Urteils- und Hand-
lungsfahigkeit
Beféhigung zur eigen-
standigen Fortbildung

gewahlten Teilgebieten
der Chemie unter be-
sonderer Berlicksichti-
gung der Organischen
Chemie, Biochemie

Hinfuhrung zu experi-
mentellen Fragestellun-
gen der Fachdidaktik
Chemie (Experimental-
Gibungen 3 mit Demovor-
tragen)

Erweiterung der Kompe-
tenzen bzgl. fachlicher
Systematisierung, Ar-
beitstechniken und didak-
tischer Urteils- und Hand-
lungsfahigkeit
Kompetenzen zur diffe-
renzierten Planung,
Durchfiihrung und Be-
wertung von Chemieun-
terricht.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,

Prasentation oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium
begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt einschlielich der AT 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung, 3 CP fir die AT).
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Modul 4 (6 SWS, Chemie als Hauptfach, als Leitfach):
Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Einfiihrung in die Didaktik der Chemie und

fachliche Vertiefungen

Fachliche und fachdidaktische Vertiefungen Il

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums
GHPO | 2003, Anlage 1 nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4al Einflhrung in die Erwerb von Basiskompe- 4b1 - 4b3 Kenntnis von Sachverhal- 2
Chemiedidaktik (Fach- | tenzen zur Planung eines | pachliche Vertiefungen | ten der wesentlichen 2
didaktik 1) am Experiment orientier- in ausgewahliten Teilge- | Teilgebiete der Chemie
4a2 - 4a3 ten Chemieunterrichts bieten Erweiterung der Kompe- 2
Weitere Veranstaltun- | Kenntnis von elementaren | .0\ o \onia. | tenzen bzgl. fachlicher
gen zur fachlichen und | Sachverhalten der Che- fungen in ausgewahlten | Systematisierung, Ar-
fachdidaktischen Ver- | M€ Bereichen beitstechniken und didak-
tiefung Beféhigung zur Nutzung Neuere Aspekte fach- tischer Urteils- und Hand-
Ziele des Chemieunter- | Von Quellen zur Gewin- didaktischer Forschung lungsfahigkeit
richts, Grundlagen der | Nung von fachlichen und (z. B. Schillerinteressen, | Befahigung zur eigen-
Analyse und Planung | didaktischen Informatio- geschlechtsspezifische | Standigen Fortbildung in
von Chemieunterricht, | N€N Aspekte) der Didaktik der Chemie
didaktische Konzeptio- .
nen. Medien Einsatz des Computers

' ) und der Neuen Medien
Exemplarische Be- im Chemieunterricht
trachtung von Stoff-
gruppen mit dem Ziel
einer Systematisierung
(z. B. Periodensystem
der Elemente) und
moglicher Modellbil-
dung
Erganzende Hinweise:
Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.
Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).
Modul 5 (6 SWS, Chemie als Hauptfach):
Modul 5 wird in zwei Gruppen differenziert:
5a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund- 5b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule schule
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und -inhalte SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO | 2003, Anlage 1
5al Fachdidaktik Il 5b1 — 5b3 2
5a2 Organische Chemie I Veranstaltungen mit biologischen und physikali- 2
. schen Inhalten

5a3 Chemie und Umwelt 2

Ergénzende Hinweise:

Diese Veranstaltungen sollen aus dem Lehrangebot
der Facher Biologie und Physik studiert werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-

seminarschein und Prufungen, s. u.
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Modul 6 (5 SWS, Chemie als Hauptfach)

6a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund- 6b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt- SWS
schule schule
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und -inhalte
-inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO | 2003, Anlage 1
Chemie und Umwelt (Fachdidaktik 1) Chemie und Umwelt (Fachdidaktik 1) 1
Physikalisch-chemisches Praktikum oder Biochemie- | Biochemie 2
praktikum
Einfiihrung in die Physikalische Chemie Physikalische Chemie 2

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistiindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 5a oder 6b (Chemie und Umwelt) ein Hauptseminarschein als Hausarbeit, Klausur,
Kolloquium, Prasentation oder Projektarbeit zu erwerben. Wegen der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen,
den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben. Fur den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP

vergeben.

— Im Hauptfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine schrift-
liche Priifung uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprufung im Hauptfach werden weitere
8 CP vergeben (4 CP fur die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung Uber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.3 Deutsch

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Deutsch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach):

Modul 1 wird in zwei Gruppen differenziert:

la) Fir Studierende, die Deutsch nicht als Fach | 1b) Fir Studierende, die Deutsch als Fach SWS
gewahlt haben gewahlt haben
Sprachdidaktische Grundkenntnisse Fachliche Grundlagen des Deutschunterrichts
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums
GHPO | 2003, Anlage 1 nach GHPO | 2003,
Anlage 1
lal Schriftspracher- Basiswissen in allen drei 1b1 Fachliche Grund- Basiswissen in allen drei 2
werb Bereichen lagen des Sprachunter- Bereichen
Analyse von Schiller- richts Fahigkeit, sprachwissen-
texten schaftliche Operationen
durchzufuhren
1a2 Lesen und Text- Erhebung von Lese- 1b2 Fachliche Grund- Fahigkeit zur Textanalyse 2
verstehen leistungen lagen des Literaturunter- | und Interpretation
Foérderung von Lese- richts
motivation bei Madchen
und Jungen
la3 Sprachaufmerk- Analyse von Gesprachen 1b3 Schriftlichkeit und Fahigkeit zur Analyse 2

samkeit Prasentation von Ergeb-

nissen

Schriftaneignung

von Schilertexten

Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltung 1al ist identisch mit der Veran-
staltung 1b3.

Ergénzende Hinweise:

Die Veranstaltung 1b3 ist identisch mit der Veranstaltung 1al.
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Die aktive Teilnahme am fachfremden Modul 1a wird
durch Unterschrift der Deutschlehrenden bestétigt
und bei der Anmeldung zum Blockpraktikum 1l vor-
gelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1a ergibt 6 CP (je 2 CP
pro besuchter Veranstaltung).

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 1b wird bis Ende des 2. Semesters eine 90-minitige
Klausur als akademische Zwischenpriifung (AZ) geschrieben.

Werden sowohl Deutsch als auch Mathematik weitergefihrt,

ist im Hauptfach die AZ abzulegen.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1a ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter

Veranstaltung und 3 CP fir die AZ).

Modul 2 (6 SWS, Deutsch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Arbeitsbereiche des Faches Deutsch |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003, Anlage 1
2.1 Fachdidaktisches Orientierungswissen Uberblick tiber die Arbeitsbereiche des Deutsch- 2
(Didaktik der einzelnen Arbeitsbereiche, fachspezifi- unterrichts
sche Arbeitsmethoden) Konzepte zur Planung von Unterrichtseinheiten im
Fach
2.2 Schreibprozesse im Deutschunterricht Schreibanlédsse entwickeln, Schreibprozesse 2
(Schreibprozess-Modelle, Texte verfassen und Uiber- | begleiten, Schreibprodukte bewerten
arbeiten, integrative Ansétze, Konzeptionen der
Schreibdidaktik)
2.3 Literatur und Medien fiir Kinder und Jugendliche | Kenntnis klassischer und aktueller Texte, Schreib- 2

(ausgewahlte Beispiele, Didaktik der KJL)

weisen und Leserbezug bestimmen koénnen,
Analyse und Planung von Unterrichtseinheiten

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-

nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form eines Portfolios abgelegt. Das
Portfolio umfasst mindestens je ein Teilnahmenachweis aus den drei Modulveranstaltungen (,Bausteine®) mit Bestatigung
der erfolgreichen Teilnahme durch die Lehrenden; alle ,Bausteine” werden in einer zweistufigen Skala bewertet (bestanden
— nicht bestanden). Hinzu kommt eine schriftliche Hausarbeit zu einem Thema aus einer der drei Modulveranstaltungen,

die als AT-Leistung bewertet wird.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Deutsch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Arbeitsbereiche des Faches Deutsch Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Sprachliche Normierung und Sprachreflexion Sichere Kenntnisse grammatischen und 2
(Orthografie und Grammatik) orthografischen Wissens, Beobachtung von
sprachlichen Lernprozessen, Analyse und
Bewertung von Unterrichtseinheiten
3.2 Umgang mit Texten Erhebung von Leseleistungen, Kenntnis und 2
(Lesesozialisation/Mediennutzung, weiterfihrendes Lesen Anwendung von Kriterien zur Auswahl und
in der Grundschule, operationale Verfahren im Umgang mit | zum Einsatz verschiedener Texte und Me-
literarischen und expositorischen Texten, Methoden der dien
Textarbeit)
3.3. Gesprachsanalyse und Gesprachsfuhrung Analyse von kommunikativen Normen und 2

(Verschiedene Kommunikationsformen, z. B. Erzéhlen,

Berichten, Beschreiben, Bewerten; Reflektieren sprachlicher

AuRerungen)

Konventionen, Fahigkeit zur Vermittlung
verschiedener Kommunikationsformen

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-

nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

1.2
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form eines Portfolios abgelegt. Das
Portfolio umfasst mindestens je ein Teilnahmenachweis aus den drei Modulveranstaltungen (,Bausteine”) mit Bestatigung
der erfolgreichen Teilnahme durch die Lehrenden; alle ,Bausteine” werden in einer zweistufigen Skala bewertet (bestanden
— nicht bestanden). Hinzu kommt eine schriftliche Hausarbeit zu einem Thema aus einer der drei Modulveranstaltungen,

die als AT-Leistung bewertet wird.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Deutsch als Hauptfach, als Leitfach)
Komplexere Formen schulischen Arbeitens

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
4.1 Lernschwierigkeiten im Deutschunterricht Durchfiihrung von Lernstandserhebungen, 2
(Lernstandserhebung, vor allem bei Lese-Rechtschreib- Leistungsbeurteilung, Einsatz von Férder-
Schwierigkeiten und bei Mehrsprachigkeit, Planung von moglichkeiten
Lehr- und Lernschriften, Methoden und Ubungsformen
zur differenzierten Férderung bei Lern- und Sprachschwie-
rigkeiten)
4.2 Autor/Epoche/Gattung Sachanalysen unter Einbezug einschlagiger 2
(Kulturgeschichtliche Einordnung bedeutender Autoren, fachlicher Sekundérliteratur
(Kanon)texte, schulrelevante Gattungen, Literatur in elektro- | aAnalyse von Lehrbiichern und Lehrerhand-
nischen Medien) reichungen in Bezug auf Stellenwert und
Funktion kulturell bedeutsamer Texte im
Literaturunterricht
4.3 Methoden der Arbeit an Texten Anwendung und Vermittlung verschiedener 2

(z. B. sprachwissenschaftliche Analyse, vor allem von
expositorischen Texten)

Analyseverfahren
Verfahren zur Textvereinfachung

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-

seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 5 (7 SWS, Deutsch als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte

5.1 Hauptseminar/Vorlesung im Bereich "Sprache und ihre Didaktik"
5.2 Hauptseminar/Vorlesung im Bereich "Literatur/Medien und ihre Didaktik"

5.3 Hauptseminar/Vorlesung nach Wahl

5.4 Fachspezifische Ubung zur Sprecherziehung o. a. Kolloquium

P N DNDN

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 7 CP (je 2 CP pro besuchter zweistlindiger Veranstaltung und 1 CP fir 1 SWS

Sprecherziehung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Hauptseminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 6 (4 SWS, Deutsch als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte

SWS

6.1 Hauptseminar/Vorlesung nach Wahl

6.2 Hauptseminar zu einem fachdidaktischen Forschungs- oder Unterrichtsprojekt

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 4 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-

seminarschein und Prifungen, s. u.
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Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 insgesamt ein Hauptseminarschein als Hausarbeit zu erwerben. Wegen der
Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.
Fur den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung Uber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und 6 sowie eine schriftliche
Prufung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden weitere 8 CP
vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Priifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

— Fur den mindlichen Teil der Ersten Staatsprufung sind zwei Schwerpunkte zu benennen; die Gebiete Sprache und
Literatur miissen beide vertreten sein, ein Schwerpunkt muss fachdidaktisch ausgerichtet sein. Im Uberblicksteil
werden die literarische Leseliste und Sprachdidaktik gepruft. Vor der Anmeldung zur mindlichen Prifung ist eine
Studienberatung mit einem Dozenten des Faches nachzuweisen, in der die Prifungsschwerpunkte unter Beriick-
sichtigung der studierten Lehrveranstaltungen besprochen werden.

2.4  Englisch

Modul 1 (6 SWS, Englisch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Introduction to English

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Introduction to the English Language (Applied Sprachwissenschaftliches Grundlagenwissen 2
Linguistics) Uber die englische Sprache und Einsicht in
seine Relevanz fiir den Fremdsprachenunter-
richt
1.2 Acquisition of English Language and Culture Studienbezogene Kommunikationsféhigkeit 2
mit miindlichem Schwerpunkt
1.3 Introduction to the Teaching of English Fremdsprachendidaktisches Grundlagen- 2
wissen und Problembewusstsein

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Englisch erst nach dem Fundamentum ge-
wahlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Englisch das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als akade-
mische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Englisch im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2 in
der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur tber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Englisch im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieRlich der AZ 9
CP, einschlieRlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Englisch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Text Literacy

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Developing Advanced Writing Skills Textsortenadéquater und sprachlich korrekter 2
(Sprachpraxis) Gebrauch der englischen Schriftsprache; Be-
wusstheit von Formulierungs- und Editions-
strategien; Schreibférderung erfahren und auf
die Schulpraxis hin reflektieren
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2.2 Cultural Studies Vertrautheit mit literarischen und kulturwis- 2
(Integration von Literatur und Landeskunde und ihrer senschaftlichen Grundbegriffen und der
Didaktik) Analyse literarischer Texte in ihrem jeweiligen

kulturellen Kontext sowie der didaktischen
Reflexion auf die Schulpraxis

2.3 Developing Advanced Oral Skills Fahigkeit, sprach-, kultur- und literaturwissen- 2
(Sprachpraxis) schaftliche Texte in der Fremdsprache zu
verstehen und zu prasentieren

Studienbezogene Diskursfahigkeit in der
Fremdsprache

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-
nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

— Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) abgelegt. Die AT besteht z. B. aus einer
Klausur, einem Portfolio mit Unterrichtsplanungsunterlagen und ggf. auch Unterrichtsmitteln, einer Présentation von
Lernergebnissen mit Abschlussbericht oder einer mindlichen Prufung.

— Wird Englisch im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von
Modul 1 und 2.

— Wird Englisch im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tiber Modul 2 die zweite AT abgelegt.
ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fur die AT).

Modul 3 (6 SWS, Englisch als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Language Teaching in Primary/Secondary School

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

3.1 Developing Media and Discourse Literacy Fahigkeit zur themenbezogenen Beschaf- 2

fung, Analyse, Aufbereitung und Présentation
unterschiedlicher Texte (literarische Texte,
Sachtexte) und Textquellen (Printmedien,
Neue Medien)

Fahigkeit, alte und neue Medien sinnvoll zur
Forderung fremdsprachlicher Erwerbspro-
zesse einzusetzen

3.2 Primary/Secondary-Specific Ways of Teaching Fahigkeit, schulartenspezifischen Unterricht 2
[Theory and Practice] (frhes Fremdsprachenlernen/Hauptschule)
in der Fremdsprache unter Einbeziehung
relevanten fremdsprachendidaktischen
Wissens vorzubereiten, durchzufiihren und
zu reflektieren

3.3. z. B. Language and Culture and their Relevance for Fahigkeit zur systematischen und wissen- 2
Language Teaching schaftlich reflektierten Analyse sprachlicher

und/oder kultureller Aspekte der Zielsprache
und Reflexion ihrer Relevanz fur den Unter-

richt (Vermittlungswissen)

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-
nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) abgelegt. (Ausnahme sind Studierende
im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT (ber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

Die AT besteht z. B. aus einer Klausur, einem Portfolio mit Unterrichtsplanungsunterlagen und ggf. auch Unterrichts-
mitteln, einer Prasentation von Lernergebnissen mit Abschlussbericht oder einer miindlichen Priifung.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).
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Modul 4 (6 SWS, Englisch als Hauptfach, als Leitfach)
Advanced Studies

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1 Contemporary Literature (didaktisch reflektiert) Verfligung Uber ein hinreichend breites Text- 2

repertoire sowie die Fahigkeit, dieses zu
analysieren und didaktisch zu reflektieren

4.2 Classroom Research Fahigkeit, ein Unterrichtsprojekt fiir eine 2
Englischklasse vorzubereiten, durchzufih-
ren und nach einer Forschungsfrage auszu-
werten (forschendes Lernen)

4.3 z.B. Developing and Assessing Language Vertieftes Wissen tiber den Erwerb, die 2
Competence Vermittlung und die Evaluation fremdsprach-
licher Kompetenz

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Englisch als Hauptfach)
Advanced Academic Studies

Modulaufbau und -inhalte SWS
5.1 Fachwissenschaftliches Hauptseminar Linguistik/Literatur/Landeskunde 2
5.2 Fachwissenschaftliches Hauptseminar Linguistik/Literatur/Landeskunde 2
5.3 Fachdidaktisches Hauptseminar 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Englisch als Hauptfach)
Focussing on Final Exams

Modulaufbau und -inhalte SWS
6.1 Kolloguium schriftlicher Bereich 1-2
6.2 Kolloguium mindlicher Bereich 1-2
6.3 Fachdidaktisches/Fachwissenschaftliches Hauptseminar zur Schwerpunktbildung 2

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 insgesamt ein Hauptseminarschein (z. B. als Portfolio, Prasentation und
Dokumentation oder Hausarbeit) zu erwerben. Wegen der Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den
Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden weitere
3 CP vergeben.

— Ein zusammenhangender Aufenthalt von wenigstens drei Monaten im englischen Sprachraum wird erwartet.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine

schriftliche Prifung Uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden wei-

tere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fur die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprufung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Fécherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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2.5  Ethik

Vorbemerkung
Das Fach Ethik kann nur mit dem Stufenschwerpunkt Hauptschule studiert werden.
Die Kombination des Fachs Ethik mit einem der beiden Facher Evangelische bzw. Katholische Theologie ist nicht moglich.

Ziel vor allem des Hauptstudiums ist neben den genannten Kompetenzen ein problemorientierter interdisziplinérer Transfer
von ethischen Konzepten, speziell zu Themen der angewandten Ethik.

Modul 1 (6 SWS, Ethik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundkenntnisse der Philosophie und der Ethikdidaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Uberblick iiber Geschichte und Hauptprobleme der Kenntnis philosophischer Grundpositionen, 2
systematischen Philosophie und praktischen Philosophie Autoren und Epochen
(Ethik)
1.2 Grundfragen des Ethikunterrichts und Uberblick Kenntnis ethisch-didaktischer Theorien; 2
Uber ethik-didaktische Modelle Didaktische Materialien anwenden
1.3 Grundkenntnisse der theologischen Ethik bzw. der Kenntnis theonomer Ethik-Konzepte 2
Religionsphilosophie

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Ethik erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Ethik das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als akademische
Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Ethik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2
in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Gber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Ethik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieRlich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Ethik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Kenntnisse ethischer Positionen, Methodik der Ethikdidaktik und der ethischen Argumentation

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 MaRgebliche Positionen der normativen Ethik Kenntnisse ethischer Grundpositionen 2

(antike Tugendethik, neuzeitliche Vernunftethik, Utilitaris-
mus, Diskursethik)

2.2 Ethikdidaktik | Kenntnisse der Probleme des Ethik-Unter- 2
richts; Fahigkeit zur Unterrichtsplanung

2.3 Ethisches Argumentieren Anwenden ethischer Argumentationsfiguren 2

Erganzende Hinweise:

Die durch das Studium der jeweils drei Modulteile erworbenen Kompetenzen werden fiir jedes Modul durch Lernergeb-
nisse dokumentiert, deren Form die Dozentin/der Dozent festlegt.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) abgelegt. Gegenstand der Modulpriifung
ist ein Thema des Moduls; die Form der Priifung wird durch die Dozentin/den Dozent festgelegt (z. B. Portfolio, Klausur,
Hausarbeit).

Wird Ethik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul 1
und 2.

Wird Ethik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tiber Modul 2 die zweite AT in Form abgelegt.
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ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Ethik als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Angewandte Ethik und empirische Voraussetzungen der Moralentwicklung

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Angewandte Ethik z. B. Medien-, Wirtschafts-, Ethische Theorie auf Handlungsfelder 2
Technik-, Bio-, 6kologische Ethik anwenden
3.2 Ethik und Anthropologie, z. B. empirische Moral- Kenntnisse anthropologischer und sozial- 2
forschung (Normen und Gesellschaft; Moralpsychologie) wissenschaftlicher Voraussetzungen der

Moralentwicklung

Analyse von Werthaltungen bei Kindern und
Jugendlichen: historisch, (sub-) kulturell,
sozial

3.3 z. B.interdisziplindre Veranstaltungen mit relevanten 2
Fachern

Erganzende Hinweise:

Die durch das Studium der jeweils drei Modulteile erworbenen Kompetenzen werden fur jedes Modul durch Lern-
ergebnisse dokumentiert, deren Form die Dozentin/der Dozent festlegt.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite akademische Teilpriifung (AT) abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die
erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben). Gegenstand der Modulprifung
ist ein Thema des Moduls; die Form der Prifung wird durch die Dozentin/den Dozent festgelegt (z. B. Portfolio, Klausur,
Hausarbeit).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Ethik als Hauptfach, als Leitfach)
Methodik, Medienkenntnis im Ethikunterricht und aktuelle Fragen der Ethik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1 Ethikdidaktik Il Kenntnisse und Entwicklung von Lehrplanein- 2

heiten und ihre Umsetzung im Ethikunterricht;
Unterrichtsplanung, Medien- und Materialien-
einsatz

4.2 Probleme und Positionen der Gegenwartsethik Anwendung ethischer Theorien auf relevante 2
Fragestellungen (Gesellschaft, individuelle
Existenz, ethisch relevante Fragestellungen
in Geschichte und Gegenwart)

4.3 z.B. interdisziplindre Veranstaltungen mit relevanten 2
Fachern, z. B. Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie,
Biologie, Deutsch

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Ethik als Hauptfach)
Positionen der normativen Ethik bzw. der angewandten Ethik und ihrer Didaktik

Modulaufbau und -inhalte SWS

5.1 Vertiefung der Positionen normativer Ethiken (Tugend-, Vernunft-, Glicksethik) und Metaethik 2
(Sprache und Handeln) und ihrer systematischen Grundlagen
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5.2 Angewandte Ethik und ihre systematischen Grundlagen 2

5.3 Ethikdidaktik in Forschung und Unterricht 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Ethik als Hauptfach)
Sprache, Kultur und Handlungsfelder

Modulaufbau und -inhalte SWS
6.1 Sprache, Kultur, Technik, Medien 1-
6.2 Individuum und Gesellschaft 1-2
6.3 Ein Hauptseminar zu einer philosophischen Disziplin(z. B. Ethik, Anthropologie, Politische Philosophie, 2
Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie,) oder einem philosophischen Themenfeld (z. B. Menschenrechte,
Geist-Gehirn-Forschung)

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veran-
staltungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistiindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prufungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4-6 insgesamt ein benoteter Hauptseminarschein zu erwerben. Die Form der
Hauptseminarleistung wird durch die jeweilige Seminarleitung festgelegt (z. B. Hausarbeit, Klausur, Préasentation, Be-
richt, verschriftlichtes Referat). Wegen der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein
vor dem letzten Semester zu erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.6 Franzdsisch

Vorbemerkung

Das Fach Franzdsisch gliedert sich in die Bereiche
— Sprachpraxis

— Literaturwissenschaft

— Sprachwissenschaft

— Landeskunde

— Fachdidaktik

Modul 1 (6 SWS, Franzdsisch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Erweiterung der Kenntnisse in Franzésisch

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Phonéthique Erweiterung der Sprachkompetenz 2
— Intonation Schwerpunkt: Phonetik und Intonation
1.2 Compréhension et expression orales: Erweiterung der Sprachkompetenz 2
— Formen der Gesprachsfiihrung Schwerpunkt: Mindlicher Ausdruck und
— Unterrichtskommunikation Kommunikation
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1.3 Introduction aux méthodes d'analyse de textes Techniken der Textanalyse 2
— Literarische Texte Auswahl unterrichtsrelevanter Texte
— Sachtexte/Gebrauchstexte Methoden der Textarbeit im Unterricht

Didaktisierte Texte
Kinder- und Jugendliteratur

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Franzdsisch erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben und eine miindlichen Priifung von max. 15 Minuten abgelegt.
Die Gesamtnote errechnet sich im Verhaltnis 2 : 1 aus der Klausur und der mindlichen Prifung. Nicht bestandene
Prufungsteile kdnnen einmal wiederholt werden.

— Ist Franzésisch das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, werden bis Ende des 2. Semesters die Klausur und
die mindliche Prifung als akademische Zwischenpriifung (AZ) abgelegt.

— Wird Franzdsisch im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur/mindliche Priifung Giber Modul 1 geht in die AT
ein (siehe Modul 2).

— Wird Franzdsisch im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, werden die Klausur und die mundliche
Prifung als 1. AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Franzdsisch als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundkenntnisse in Fachdidaktik, Landeskunde und grammatikalischer Textanalyse

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Introduction a la civilisation francaise Differenzbildung (verbunden mit einer 2

personlichen Auseinandersetzung)

Kenntnis von Mdglichkeiten der unterricht-
lichen Umsetzung

2.2 Expression et communication écrite (G/H) Erweiterung der Schriftsprachenkompetenz 2
— gelaufige Textsorten Schwerpunkt: schriftlicher Ausdruck und
— elementare Stilelemente Kommunikation, Selbst- und Fremdkorrektur-
fahigkeit
2.3 Einfuhrung in die Fachdidaktik Franzésisch Grundkenntnisse in der Fachdidaktik und 2

ihrer Bezugswissenschaften

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-
nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilprifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation, mindlichen Prufung oder eines Portfolios abgelegt.

Wird Franzoésisch im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte
von Modul 1 und 2.

Wird Franzdésisch im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tGiber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Franzdsisch als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Kenntnisse in Sprachwissenschaft und Fachdidaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

3.1 Einflhrung in die Sprachwissenschaft Grundkenntnisse in Sprachwissenschaft 2
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3.2 Fachwissenschaftliches Seminar Auswahl und Bestimmung des methodischen 2
(Kinder- und Jugendliteratur, Spracherwerb, Potentials von literarischen/ landeskundli-
Bilingualismus, Mehrsprachigkeit, Landeskunde) chen Texten im Unterricht

Kenntnis grundlegender sprachwissenschaft-
licher Theorieansétze und deren Bedeutung
fur die Unterrichtspraxis

3.3 Fachdidaktisches Seminar zu stufenspezifischen Kenntnisse und Unterrichtskonzepte 2
Thgmgn . o In der Grundschule erworbene Lernkompe-
(G: Frahes Fremdsprachenlernen, H: Ubergangsdidaktik tenzen erkennen und nutzen

der weiterfihrenden Schulen; Lernerevaluation und

Leistungsmessung im Fremdsprachunterricht) Kenntnis und Anwendung verschiedener

Verfahren im mindlichen (G/H) und schriftli-
chen (H) Bereich

Erganzende Hinweise:

In den drei Modulveranstaltungen werden kleinere Aufgaben gestellt, deren erfolgreiche Bearbeitungen als Teilnahme-
nachweise in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation oder eines Portfolios abgelegt. Sie schlie3t fachpraktische Prifungen ein. (Ausnahme sind Studierende
im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fur die AT).

Modul 4 (6 SWS, Franzdsisch als Hauptfach, als Leitfach)
Vertiefende fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
4.1 Fachwissenschaftliche Themen Sachanalyse, Interpretation, didaktische 2
(Kinder- u. Jugendliteratur, Chansons et poémes, schul- Analyse, Aufbau von Unterrichtseinheiten,
relevante Gattungen, vergleichende Studien einzelner Textvereinfachung
Epochen/Autoren)
4.2 Studien zur Angewandten Sprachwissenschaft 2
(Lernersprache, Fehleranalyse, Sprachvarietaten)
4.3 Fachdidaktik Durchfuhren von Lerndiagnosen 2
(Lernkompetenzen im frihen Fremdsprachenunterricht, Einsatz von Forderméglichkeiten

Diagnose und Férderung von Kindern mit Lernschwierig-
keiten, Lehrwerkanalyse, multimediales Lernen, offene
Unterrichtsformen, Projekte im Fremdsprachenunterricht)

Analyse von Lehrwerken auf dem Hintergrund
von Schuilervoraussetzungen

Planen, Durchflihren und Auswerten von
Projekten

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Franzdsisch als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS
5.1 Expression orale (niveau avance) 2
5.2 Expression écrite (niveau avance) 2
5.3 Travaux pratiques 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.
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Modul 6 (5 SWS, Franzdsisch als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS
6.1 Etudes approfondies de littérature (HS)

6.2 Etudes approfondies de linguistique (HS) 1-2
6.3 Etudes approfondies de didactique (HS) 2

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzabhl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistlindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4-6 insgesamt ein Hauptseminarschein als Hausarbeit, Klausur, Kolloquium,
Prasentation oder Projektarbeit zu erwerben. Wegen der Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den Haupt-
seminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine schrift-
liche Prifung uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprufung im Hauptfach werden weitere
8 CP vergeben (4 CP fur die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Fécherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.7 Geographie

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Geographie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Einfiihrung in geographische Themen und didaktische Fragestellungen

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

1.1 Einfuhrung in die Geographie und ihre Didaktik Uberblick iiber grundlegende Fragestellungen 2
der Geographie und ihrer Didaktik

1.2 Allgemeine Geographie 1: Physische Geographie Kenntnis ausgewahlter Fragestellungen, 2

(mit einer eintégigen Exkursion) z. B. in den Bereichen: Geomorphologie, Klima-
geographie, Geoodkologie

1.3 Allgemeine Geographie 2: Anthropogeographie Kenntnis ausgewahlter Fragestellungen, 2

(mit einer eintagigen Exkursion) z. B. in den Bereichen: Siedlungsgeographie,
Wirtschaftsgeographie

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Geographie erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Geographie das im Fundamentum gewé&bhlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Geographie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilpriifung (AT) gepruft; die Klausur tiber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Geographie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieBlich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.
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Modul 2 (6 SWS, Geographie als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Geo-
graphie mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination ohne weitere Sachunter-
richtsfacher (Biologie, Chemie, Ge-
schichte, Physik, Politikwissenschaft,
Technik und Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fir Studierende des Faches Geo-
graphie mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination mit einem weiteren Sach-
unterrichtsfach (Biologie, Chemie,
Geschichte, Physik, Politikwissen-
schaft, Technik und Wirtschaftsleh-
re) entscheiden sich in einem Fach
flr Modul 2a, im anderen fiir Modul
2b:

2c)

Fachmodul fir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im
Sachunterricht

Projekte/facheriibergreifende Ver-
anstaltungen aus dem Bereich
Sachunterricht

Landeskunde Baden-Wiirttemberg
und Grundfragen der Didaktik

Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen | Modulaufbau Kompetenzen | SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- | und -inhalte des Kerncurri-
culums nach culums nach culums nach
GHPO | 2003, GHPO 1 2003, GHPO 1 2003,
Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 - 2b3 Wissen um die | 2c1 Landes- Uberblick tiber 2
Lernbereichsdi- Voraussetzun- Projekte/facher- Bedeutung kunde Baden- die Natur-
daktik gen des Lernens | Ubergreifende interdisziplind- | Wurttemberg réaume und
(Bedingungen im Sachunter- Veranstaltungen ren Arbeitens (mit einer eintd- | Kulturraume
des Lernens im richt unter Be- aus dem Bereich im erziehen- gigen Exkursion) | Baden-
Sachunterricht) rucksichtigung Sachunterricht den Unterricht Wirttembergs
der Perspektive Kenntnis von Vertiefte
von Kindern; Formen inter- Kenntnis aus-
Kenntnis der disziplinaren gewahlter Re-
Verfahren zur Arbeitens gionen Baden-
Erhebung und Wiirttembergs
Analyse der
Voraussetzun-
gen des Lernens
im Sachunter-
richt
2a2 Geschichte Uberblick tiber 2c2 Geogra- Kenntnisse 2
und Konzeptionen | Geschichte, phie-Didaktik 1 Uber

Struktur und
Selbstverstand-
nis des Sachun-
terrichts, Kennt-
nis von Curricu-
lumkonzeptio-
nen und Unter-
richtskonzeptio-
nen, Fahigkeit
zum Transfer
von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

des Sachunter-
richts

— Ziele, Inhalte
und Standards
der Geogra-
phie-Didaktik
— Planung und
Organisation
von Lernpro-
zessen

— Arbeitsmittel
und Unter-
richtsverfahren
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2a3 Ausgewahl- | Kenntnis sach- 2c3 Geogra- Kenntnis und 2
te Fragestellun- unterrichtsdidak- phische Arbeits-, | Anwendung
gen zur Didaktik tischer Begriffe, Darstellungsmit- | ausgewahlter
des Sachunter- Theorien und tel und -metho- Darstellungs-
richts Verfahren, den mittel, z. B.:
Fahigkeit zum GIS, Karte,
Transfer von Luftbild, Statis-
didaktischem tik, Interview
Wissen auf
Unterrichtssitua-
tionen
Erganzende Hinweise: Erganzende Hinweise:
Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten | Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 3a
werden. und 4a.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit/Referates,
Klausur, Prasentation, Exkursionsberichtes oder eines Portfolios abgelegt.

Wird Geographie im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von
Modul 1 und 2.

Wird Geographie im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Giber Modul 2 die zweite AT abgelegt.
ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Geographie als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul 3b) Fachmodul
Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule, Fir Studierende des Faches Geographie mit Stufen-
die ein Sachunterrichtsfach aus dem mathematisch- schwerpunkt Hauptschule oder fir Studierende, die
naturwissenschaftlichen Facherverbund studieren (Bio- | Geographie im Stufenschwerpunkt Grundschule
logie, Chemie, Physik, Technik) und ihr Gegenmodul studieren und kein Gegenmodul benétigen:
nach § 8 Abs. 2 aus dem Fach Geographie wéahlen:
Landeskunde Baden-Wirttemberg und Grundfragen Projekt: Anwendung geographischer Arbeitsmetho-
der Didaktik den; Umweltbildung
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO |1 2003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
3al Landeskunde Uberblick tiber die Naturrau- | 3b1l Projekt 1: Anwen- | Planung, Durchfiihrung und 2
Baden-Wiurttemberg me und Kulturraume Baden- | dung geographischer Evaluation eines Projekts
(mit einer eintagigen Wirttembergs Arbeitsmethoden vor im Nah- oder Fernraum
Exkursion) Vertiefte Kenntnis ausge- Ort (mit Gelandeprakti-
wahlter Regionen Baden- kum fir H, Gelande-
Wiirttembergs praktikum oder Grof3-
exkursion fir G)
3a2 Geographie- Kenntnisse iiber Ziele, Inhal- | 3b2 Okonomie, Oko- Kenntnisse in Teilbereichen 2
Didaktik 1 te und Standards der Geo- logie und Umweltbil- der Okonomie und Okolo-
graphie-Didaktik, Planung dung gie sowie die Fahigkeit zur
und Organisation von Lern- Verknipfung der Teilberei-
prozessen, Arbeitsmittel und che unter didaktischen Fra-
Unterrichtsverfahren gestellungen
3a3 Geographische Kenntnis und Anwendung 3b3 Regionale Geo- Uberblick tiber die behan- 2
Arbeits-, Darstellungs- | ausgewahlter Darstellungs- graphie delte Region unter Berlck-
mittel und -methoden mittel, z. B.: GIS, Karte, Luft- sichtigung curricularer und
bild, Statistik, Interview didaktischer Relevanz

Erganzende Hinweise:
Modul 3a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit/Referates, Klau-
sur, Prasentation, Exkursionsberichtes oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die
erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).
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ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Geographie als Hauptfach, als Leitfach)

Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-
schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Landeskunde Baden-Wirttemberg und Grundfragen
der Didaktik

Didaktische Fragestellungen und Projekt: Anwen-
dung geographischer Arbeitsmethoden

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO | 2003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
4al Landeskunde Uberblick iiber die Naturrau- | 4b1 Projekt 2: Planung, Durchfiihrung und 2
Baden-Wurttemberg me und Kulturraume Baden- | Anwendung geogra- | Evaluation eines Projekts im
(mit einer eintagigen Wirttembergs phischer Arbeitsme- | Nah- oder Fernraum
Exkursion) Vertiefte Kenntnis ausge- thoden vor Ort (mit
wahlter Regionen Baden- GrofSexkursion)
Wiurttembergs
4a2 Geographie- Kenntnisse uber Ziele, Inhal- | 4b2 Geographie- Fahigkeit zur Erarbeitung 2
Didaktik 1 te und Standards der Geo- Didaktik 2 einer Unterrichtssequenz
graphie-Didaktik, Planung zu einem ausgewahlten
und Organisation von Lern- Thema, z.B. Globalisierung,
prozessen, Arbeitsmittel und Leben in der Einen Welt,
Unterrichtsverfahren Interkulturelle Erziehung
4a3 Geographische Kenntnis und Anwendung 4b3 Nutzung und Sicherer Umgang mit geo- 2

Arbeits-, Darstellungs-
mittel und -methoden

ausgewahlter Darstellungs-
mittel, z. B.: GIS, Karte, Luft-
bild, Statistik, Interview

Interpretation geo-
graphischer Dar-
stellungsmittel und
-methoden

graphischen Darstellungsmit-
teln, z.B. Karteninterpretation,
GIS

Erganzende Hinweise:
Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.

Erganzende Hinweise:

Im Hauptfach sind alle drei Bausteine verpflichtend, im Leitfach

kann ausgewahlt werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-

seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Geographie als Hauptfach)
Modul 5 wird in zwei Gruppen differenziert:

5a) Studierende mit Stufenschwerpunkt
Grundschule

5b) Studierende mit Stufenschwerpunkt
Hauptschule

Anwendung geographischer Arbeitsmethoden und
didaktische Fragen

Globale raumliche Strukturen und didaktische
Fragen

Modulaufbau und -inhalte Modulaufbau und -inhalte SWS
5al Projekt: Anwendung geographischer Arbeitsme- 5b1 Geozonen der Erde (Klima, Vegetation, 2
thoden im Nahraum oder Fernraum mit mehrtagiger Ressourcen, Nutzungsmaoglichkeiten)
Arbeit vor Ort (Geléndepraktikum oder GroRRexkursion)
5a2 Okonomie, Okologie und Umweltbildung 5b2 Globale rdumliche Strukturen in der Anthropo- 2
geographie (Wirtschafts- und kulturrAumliche Dis-
paritéaten und Strukturen)
5a3 Regionale Geographie (in der Regel des Auslan- 5b3 Didaktik 3: Ausgewahlte Methoden und Me- 2

des, ggf. zur Vorbereitung der GroRRexkursion)

dien und ihr Einsatz im Geographieunterricht

Erganzende Hinweise:
Modul 5a ist z. T. inhaltsgleich mit Modul 3b.
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Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Geographie als Hauptfach)
Modul 6 wird in zwei Gruppen differenziert:

6a) Studierende mit Stufenschwerpunkt 6b) Studierende mit Stufenschwerpunkt
Grundschule Hauptschule

Vertiefung geographischer und fachdidaktischer Vertiefung geographischer und fachdidaktischer

Grundlagen Grundlagen

Modulaufbau und -inhalte SWS | Modulaufbau und -inhalte SWS

6al —6a3 Projektveranstaltungen aus dem 5 6b1 Themen zur Geographie Deutschlands 1

Bereich Sachunterricht (nicht vom Fach Geographie (mit 2 Exkursionen)

organisiert) und ggf. weitere Veranstaltungen aus .

Modul 5b. 6b2 Raumnutzungskonflikte 2
6b3 Didaktik 4: Ausgewdhlte theoriegestitzte 2
Konzepte und ihre Anwendung im Geographie-
unterricht

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzabhl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistlindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prifungen, s u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4, 5 oder ggf. 6 ein Hauptseminarschein als Hausarbeit, Klausur, Kolloquium,
Prasentation oder Projektarbeit zu fachdidaktischen oder fachwissenschaftlichen Themen zu erwerben. Fiir den
Hauptseminarschein werden 3 CP vergeben. Wegen der Anmeldung zur Staatsprufung wird empfohlen, den Haupt-
seminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine schrift-
liche Prifung Gber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden weitere
8 CP vergeben (4 CP fur die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Credit-Points: Fur die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.8 Geschichte

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Geschichte als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundkenntnisse Uber Geschichtswissenschaft und historisches Lernen

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Einfuhrung in die Geschichtswissenschaft, Metho- Grundlegende Einsichten in die Entstehung 2
den und Hilfsmittel des Faches, Mdglichkeiten und Gren- historischer Erkenntnisse und Vorstellungen
zen historischer Erkenntnisse
1.2 Grundlagen Fachdidaktik: Vorstellungen von Einsicht in Aufgaben und Methoden der 2
Geschichte, Geschichtsbewusstsein, Medien, Formen Geschichtsdidaktik
von Geschichtsunterricht
1.3 Vorbereitung und Durchfiihrung einer Lehrveran- Fahigkeit zur ErschlieBung historischer Platze 2
staltung vor Ort und Orte

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Geschichte erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 1 wird in der Regel eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Geschichte das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Geschichte im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur Giber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Geschichte im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, besteht die 1. AT aus Referat plus Haus-

arbeit zu Modul 1.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieRRlich der AZ 9
CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Geschichte als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Ge-
schichte mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination ohne weitere Sachunter-
richtsfacher (Biologie, Chemie, Geo-
graphie, Physik, Politikwissenschatt,
Technik und Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Ge-
schichte mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination mit einem weiteren Sach-
unterrichtsfach (Biologie, Chemie,
Geographie, Physik, Politikwissen-
schaft, Technik und Wirtschaftsleh-
re) entscheiden sich in einem Fach
fir Modul 2a, im anderen fiir Modul
2b:

2c)

Fachmodul fiir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im
Sachunterricht

Projekte/facheriibergreifende
Veranstaltungen aus dem Bereich
Sachunterricht

Zentrale Inhaltsbereiche von
Geschichte und Geschichts-
didaktik

Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen | Modulaufbau Kompetenzen | SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- | und -inhalte des Kerncurri-

culums nach culums nach culums nach

GHPO | 2003, GHPO | 2003, GHPO 1 2003,

Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 - 2b3 Wissen um die | 2c1 Ein Thema | Vertiefte Ein- 2
Lernbereichsdi- Voraussetzun- Projekte/facher- Bedeutung aus der Ge- sichten in
daktik gen des Lernens | Ubergreifende interdisziplind- | schichte des 20. | Probleme der
(Bedingungen im Sachunter- Veranstaltungen ren Arbeitens | Jahrhunderts Geschichte
des Lernens im richt unter Be- aus dem Bereich | im erziehen- (1914-1989/90) | des 20. Jahr-
Sachunterricht) riicksichtigung Sachunterricht den Unterricht | mit europai- hunderts

der Perspektive Kenntnis von schen und

von Kindern; Formen inter- aul3ereuropéi-

Kenntnis der disziplinaren schen Perspek-

Verfahren zur Arbeitens tiven

Erhebung und

Analyse der

Voraussetzun-

gen des Lernens

im Sachunter-

richt
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2a2 Geschichte
und Konzeptionen
des Sachunter-
richts

2a3 Ausgewahlte
Fragestellungen
zur Didaktik des
Sachunterrichts

Uberblick tiber
Geschichte,
Struktur und
Selbstverstand-
nis des Sachun-
terrichts, Kennt-
nis von Curricu-
lumkonzeptio-
nen und Unter-
richtskonzeptio-
nen, Fahigkeit
zum Transfer
von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

Kenntnis sach-
unterrichtsdidak-
tischer Begriffe,
Theorien und
Verfahren, Fa-
higkeit zum
Transfer von
didaktischem
Wissen auf Un-
terrichtssituatio-
nen

2c2 Ein Thema | Grundkennt-
aus der Ge- nisse Uber die
schichte des 19. | Entstehung
Jahrhunderts und Entwick-
(nationale, sozi- | lung von De-
ale Frage, Ent- mokratie und
stehung der Industriege-
Demokratie) sellschaft

2c3 Medien Konstruktion
und Unterrichts- | und Analyse
formen im Ge- von Unter-
schichtsunter- richtseinheiten
richt

Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten

werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form eines Referats plus einer Hausar-
beit, einer Klausur, Prasentation, eines Exkursionsberichtes oder eines Portfolios abgelegt. Jeweils eine AT muss mit ei-

nem fachwissenschaftlichem bzw. fach-didaktischem Schwerpunkt abgelegt werden.

Wird Geschichte im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von

Modul 1 und 2.

Wird Geschichte im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Giber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Geschichte als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul

Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule,
die ein Sachunterrichtsfach aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Facherverbund studieren (Bio-
logie, Chemie, Physik, Technik) und ihr Gegenmodul
nach 8§ 8 Abs. 2 aus dem Fach Geschichte wéahlen:

3b) Fachmodul

Fur Studierende des Faches Geschichte mit Stufen-
schwerpunkt Hauptschule oder fiir Studierende, die
Geschichte im Stufenschwerpunkt Grundschule stu-
dieren und kein Gegenmodul bendtigen:

Geschichte mit Bezug zur Grundschule

Vertiefte Einsicht in die Geschichte einer Epoche
vor 1789/Geschichte im Projekt
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Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO 12003, Anlage 1 GHPO 12003, Anlage 1

3al Einfuhrung in die Grundkenntnisse und 3bl Ein Thema aus Grundkenntnisse und Ein- 2
Geschichtswissenschaft, Grundeinsichten in regio- der Politik-, Wirt- sichten in regionale, natio-
Methoden und Hilfsmittel nale und Uberregionale schafts-, Sozial- oder nale, europaische und
des Faches, Mdglichkei- sozial- und kulturgeschicht- | Kulturgeschichte der aulRereuropdische histori-
ten und Grenzen histori- liche Zusammenhénge Fruhen Neuzeit, des sche Zusammenhénge und
scher Erkenntnisse Mittelalters oder der deren Bedeutung fur Mit-

Antike teleuropa und seine Regi-

onen

3a2 Grundlagen Fach- Einsicht in Aufgaben und 3b2 Formen der Ein- Fahigkeit zur Einschatzung 2
didaktik: Vorstellungen Methoden der Geschichts- | beziehung auf3erschuli- | der Lernchancen, die
von Geschichte, Ge- didaktik sche Lernorte (Museen, | solche Orte bieten
schichtsbewusstsein, Gedenkstéatten, Denk-
Medien, Formen von male) in den Ge-
Geschichtsunterricht schichtsunterricht
3a3 Vorbereitung und Fahigkeit zur Einschatzung | 3b3 z. B. Teilnahme Einbringen historischer 2

Durchfuihrung einer Lehr-
veranstaltung vor Ort

der Lernchancen, die
solche Orte in Schulnahe
bieten.

an einem Projekt mit
historischen Fragestel-
lungen

Fragestellungen in fach-
Uibergreifende Projekte

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form eines Referates plus einer
Hausarbeit, einer Klausur, Prasentation, eines Exkursionsberichtes oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind

Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).
Jeweils eine AT muss mit einem fachwissenschaftlichem bzw. fachdidaktischem Schwerpunkt abgelegt werden.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Geschichte als Hauptfach, als Leitfach)
Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Vertiefte Einsicht in die Geschichte einer Epoche
vor 1789/ Geschichte im Projekt

Zentrale Themen der deutschen und européischen
Geschichte, Empirie im Geschichtsunterricht

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums nach

GHPO | 2003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
4al Ein Thema aus der Grundkenntnisse und 4b1l Ein Thema aus Einsicht in wichtige Berei- 2
Geschichte des Grundeinsichten in regio- der Geschichte des che und Zusammenhénge
19./20. Jahrhunderts nale und Uberregionale 19./20. Jahrhunderts der deutschen Geschichte

sozial- und kulturgeschicht- in ihren europaischen

liche Zusammenhénge Beziigen
4a2 Formen der Einbe- Fahigkeit zur Einschatzung | 4b2 Ein Thema aus Einsicht in die Strukturen 2
ziehung auBBerschulischer | der Lernchancen, die sol- der Geschichte des der vorrevolutionéaren
Lernorte (Museen, Ge- che Orte in Schulnahe bie- | Mittelalters oder der Agrar- oder Stadtgesell-
denkstatten, Denkmale) in | ten. Frihen Neuzeit schaft
den Sachunterricht
4a3 z. B. ein Thema aus | Einsicht in die Strukturen 4b3 z. B. Bedingungen | Fahigkeit zur Verwendung 2

der Geschichte des Mittel-
alters oder der Friihen
Neuzeit

der vorrevolutionaren
Agrar- oder Stadtgesell-
schaft.

und Formen histori-
schen Lernens unter
lerntheoretischen und
kognitionspsychologi-
schen Gesichtspunk-
ten; Ergebnisse empiri-
scher Forschung tber
Kenntnisse und Lern-
formen von Schilern
unterschiedlichen
Alters

von Ergebnissen der Lern-
psychologie und der empi-
rischen Forschung im
Geschichtsunterricht
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Erganzende Hinweise:

kann ausgewahlt werden.

Im Hauptfach sind alle drei Bausteine verpflichtend, im Leitfach

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-

seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Geschichte als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte

SWS

5.1 Grundfragen der Ur- und Friihgeschichte oder der Geschichte der Antike
5.2 Grundfragen der Geschichte des Mittelalters oder der Geschichte der Neuzeit

5.3 Grundfragen der Landes- und Ortsgeschichte in Sidwestdeutschland unter besonderer Berucksichtigung
archéologischer Zeugnisse als Quellen fiir den Geschichtsunterricht

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-

seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Geschichte als Hauptfach)
Modul 6 wird in zwei Gruppen differenziert:

SWS

6.1 Transnationale und Uberseegeschichte
6.2 Geschichte Europas und seiner Regionen
6.3 Geschichtsdidaktik und Identitaten

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzabhl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistliindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

Im Hauptfach ist aus den Modulen 4, 5 oder ggf. 6 ein Hauptseminarschein als Hausarbeit, Klausur, Referat,
Prasentation oder Projektarbeit zu fachdidaktischen oder fachwissenschaftlichen Themen zu erwerben. Fiir den
Hauptseminarschein werden 3 CP vergeben. Wegen der Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den
Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.

Es sind insgesamt folgende Anzahl von Exkursionstagen (mit Berichten) im Verlauf des Studiums nachzuweisen:
HF mind. 5 Tage, LF mind. 4 Tage, AF mind. 3 Tage.

Im Hauptfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung Giber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fiir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprifung Uber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherver-
bunds zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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2.9 Informatik

Vorbemerkung:

Informatik kann nur im Fécherverbund und nur im Stufenschwerpunkt Hauptschule als Leitfach oder affines Fach studiert

werden.

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Informatik als Leitfach, als affines Fach)

Standardanwendungen der Informatik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Standardanwendungen I: Text, Prasentation, Bild Informatiksysteme fiir Standardanwendungen 2
und Grafik verstehen
1.2 Standardanwendungen II: Tabellen und graphische Selbstandig schulbezogene Aufgaben mit 2
Darstellungen adaquaten Anwendungsprogrammen lésen
1.3 Standardanwendungen Ill: Kommunikation und 2

Kooperation

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Informatik das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird die Klausur als akademische Zwischenprifung (AZ)

geschrieben.

— Wird Informatik im Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2 in der
akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Giber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Informatik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Informatik als Leitfach, als affines Fach)

Didaktik der digitalen Medien

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
2.1 Digitale Medien: Mediendidaktische und medienpadagogische 2
Einfiihrung in die Digitalisierung analoger Informationen Grundkompetenzen
2.2 E-Learning: Fachunterricht und facheribergreifenden 2
u. a. Grundlagen der Netzwerktechnologie; Grundlagen Unterricht mit digitalen Medien analysieren,
E-Learning; Vorgehensweise bei der Entwicklung von planen und durchfiihren
multimedialen E-Learning-Inhalten; Grundlagen der
Gestaltung
2.3 Lehren mit digitalen Medien: Computer und Internet als Werkzeug und 2

u. a. Einfuhrung zum Lehren mit digitalen Medien;
Nutzung digitaler Medien; Bildungs- und Schulserver;
Lehr- und Lernprogramme; Internetprojekte; Kriterien
schultauglicher Lehr- und Lernsoftware; Linklisten

Medium flr professionelles Arbeiten als
Lehrer(in) einsetzen

Informatik-Ausstattung der Schule betreuen
und in Zusammenarbeit mit einschlagigen
Firmen warten und pflegen

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in der Regel in Form eines Portfolios

abgelegt.

Wird Informatik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von

Modul 1 und 2.

Wird Informatik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Uber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).
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Modul 3 (6 SWS, Informatik als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Grundlagen der Schulinformatik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Grundlagen der Informatik: Informatik grundlegend verstehen 2
Ubersicht Gber den Gegenstand der Informatik; Behand- Informatisches Denken
lung typischer Probleme der Informatik; Anwendungsmaog- Vermittl K t
lichkeiten der Informatik ermittiungskompetenz
3.2 Didaktik der Informatikunterrichts: Fachunterricht und fachertbergreifenden 2
Grundlegende Einflihrung in die Didaktik des Informatik- Unterricht iber Computer, Informationstechnik
unterrichts mit praktischem Schwerpunkt; und Informatik analysieren, planen und durch-
u. a. Unterrichtsplanung und -gestaltung; Hausaufgaben fuhren
im Informatikunterricht; Leistungsmessung im Informatik-
unterricht; Einstiege in den Informatikunterricht
3.3 Programmierpraktikum: 2

Einfiihrung in die Konzepte und Techniken der proze-
duralen und objektorientierten Programmierung

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in der Regel in Form eines Portfolios
abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT uber die Modu-

le 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Informatik als Leitfach)
Vertiefungen zur Informatik und ihrer Didaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
4.1 Fachdidaktik Informatik: Vermittlungskompetenz 2
Grundlegende Einfuhrung in die Didaktik der Informatik Fachunterricht und facheriibergreifenden
mit theoretischem Schwerpunkt. Die Veranstaltung liefert | ynterricht iber Computer, Informationstechnik
insbesondere das Bezugssystem fur die Entwicklung und und Informatik analysieren, planen und durch-
systematische Einordnung von informatischen Unter- fiihren
richtseinheiten. . . .
Curricula und Didaktiken der Schulféacher von
Grund- und Hauptschule weitgehend selbstan-
dig weiterentwickeln
4.2 Computereinsatz in der Schule: Vertiefte Kenntnisse in ausgewdahlten exem- 2
u. a. Kommunikationsdienst; Kooperationsdienst; Infor- plarischen fachinformatischen Gebieten mit
mationsdienst; Lehr- und Lernmedium; Leistungsprufer; bildungsrelevantem Bezug
Werkzeug; Programmiersystem
4.3 Interdisziplinre Veranstaltungen: 2

Vertiefung der fachinformatischen Kenntnisse in Verbin-
dung mit anderen Fachern.

u. a. Einbettung informatischer Grundkonzepte in Unter-
richtsinhalte verschiedener Facher; facheriibergreifender
Unterricht durch informatische Grundkonzepte; Program-
mierbeispiele fur den Unterricht; Simulationen und ihre
Modelle in verschiedenen Fachbereichen

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 4 CP fur die Erste

Staatsprifung, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

Im Leitfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung Uber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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2.10 Kunst

Modul 1 (6 SWS, Kunst als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Grundlagen der Fachdidaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Grundlagen und Methoden der Kunsttheorie und Fahigkeit zur Analyse und Interpretation von 2
Kunstgeschichte Bildern und anderen &asthetischen Objekten
Kunstwissenschaftliche Werkanalyse, Lernziele und und Prozessen sowie deren Einordnung in
Methoden der Bildbetrachtung, Wahrnehmungstheorie/ den Kanon der Kunstgeschichte
Rezeptions-Asthetik, Grundlagen und historischer Abriss
der Kunstgeschichte von den Anfangen bis zur Gegen-
wartskunst
1.2 Grundlagen und Methoden kiinstlerischer Prozesse Fahigkeit zur Planung und Entwicklung 2
in der Grund- und Hauptschule bild- und kunstbezogener Verstehens- und
Theorien der kiinstlerischen Kreativitat; bildnerischer Gestaltungsprozesse in der Grund- und
Anfangsunterricht; kindliche Bildsprache und Entwicklung Hauptschule
der Bildkompetenz von Jugendlichen/ Phanomene der Planung, Methodik und Reflexion von Kunst-
Jugendasthetik; didaktische Reflexion von Methoden und unterricht
Lernzielen in der Grundschule und Hauptschule; exemplari-
sche Entwicklung von kiinstlerischen Problemstellungen
aus den Arbeitsbereichen: Malerei/Farbe, Kérper/ Raum
(Formen oder Bauen)/Raum, Prozess
1.3 Grundlagen und Methoden kinstlerischer Projekte Fahigkeit zur Konzeption und Reflexion 2

in der Grundschule/Hauptschule:

Exemplarische Konzeption, Erprobung und Reflexion von
themenzentrierten Projekten aus den Arbeitsbereichen:
traditionelles und experimentelles bildnerisches Gestalten,
Spiel/Aktion, Kunstrezeption

kunstpadagogischer Arbeit in der Grund-
und Hauptschule unter besonderer Bertck-
sichtigung projekt- und werkstattbezogenen
Arbeitens

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Kunst erst nach dem Fundamentum

gewabhlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Kunst das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als

akademische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Kunst im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2

in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Gber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).
— Wird Kunst im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Kunst als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Einfuhrung in die kunstlerischen Studien

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
2.1 Kunstlerische Grundlagen | Entwickeln von Fahigkeiten eigener Gestal- 2
Schwerpunkt Grafik oder Malerei; Reflexion der eigenen tungsprozesse und deren Reflexion
kinstlerischen Arbeitsprozesse
2.2 Kunstlerische Grundlagen Il Differenzierung bildsprachlicher Mdglichkeiten 2
Schwerpunkt Kérper/Raum, Reflexion der eigenen kinst-
lerischen Arbeitsprozesse
2.3 Kunstlerische Grundlagen IlI: 2

Schwerpunkt Fotografie/Film/Neue Medien, Reflexion der
eigenen kinstlerischen Arbeitsprozesse
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Erganzende Hinweise:
In den drei Modulveranstaltungen werden Arbeiten angefertigt, die in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Prasentation der dort
entstandenen kinstlerischen Arbeiten mit einem Abschlussbericht abgelegt.

Wird Kunst im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul
1 und 2 in Form einer Prasentation der kiinstlerischen Arbeiten aus Modul 2 mit einem Abschlussbericht und einem
Kolloquium Uber die Inhalte des Moduls 1.

Wird Kunst im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Kunst als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Vertiefung und Schwerpunktbildung

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Medien- und Werkanalyse Kritisches Methodenbewusstsein 2
Werkbetrachtung; Werkinterpretationen in historischen Fahigkeit zur Analyse und Interpretation von
und lebensweltlichen Kontexten; Methoden zur Analyse Kunstwerken, Bildern und Medienprodukten
und Interpretation von Kunstwerken und Medienprodukten
3.2 Schwerpunktbildung in den kinstlerischen Studien mit | Fahigkeit zu kritischer Reflexion und Konzep- 2
schriftlicher Reflexion zum kunstlerischen Gestaltungspro- tion kunstdidaktischer Prozesse

zess in einem der Arbeitsbereiche:
Malerei, Grafik, Plastik/Raum, Druckgrafik, Fotografie/Film/
Neue Medien, Darstellendes Spiel, integrierende Kunstfor-

men
3.3 Kiritische Analyse kunstdidaktischer Modelle fiir die Vertiefung der eigenen bildsprachlichen 2
Grundschule bzw. fur die Hauptschule Gestaltungsféahigkeiten und deren Reflexion

Exemplarische kunstdidaktische Konzeptionen, Erprobung
von Praxisbeispielen

Erganzende Hinweise:
In Modul 3b und 3c werden Arbeiten angefertigt, die in das Portfolio der AT eingehen.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilprifung (AT) in Form eines Portfolios abgelegt.
(Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2
abgelegt haben).

Das Portfolio besteht aus
a) einer schriftlichen Ausarbeitung (fachdidaktische Hausarbeit),

b) einer Mappe mit insgesamt 14 kiinstlerischen Arbeiten aus den kiinstlerischen Studien des Hauptstudiums aus
mindestens drei der folgenden Arbeitsbereiche:

Farbe/Malerei

Zeichnung/Grafik

Druckgrafik

Kdrper/Raum

Fotografie/Film/neue Medien

Spiel (in geeigneter Dokumentation)

Integrierende Kunstformen

Zu den Arbeiten eines Arbeitsbereiches ist eine ausfiihrliche schriftliche Prozessreflexionen zu verfassen.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).
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Modul 4 (6 SWS, Kunst als Hauptfach, als Leitfach)
Kinstlerische Projekte

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1 — 4.3 Kinstlerische Projekte Fahigkeit zur selbst bestimmten Entwicklung 2
und Reflexion kiinstlerischer Projekte 2
Fahigkeit zur Multiperspektivitat und Multi- 2
medialitat

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Kunst als Hauptfach)
Vertiefung und Schwerpunktbildung im kiinstlerischen, fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Bereich

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
5.1 Kunstgeschichte der Moderne 2
5.2 Kinstlerische Studien (vertieft) 2
5.3 Historische und aktuelle kunstpédagogische Modelle 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Kunst als Hauptfach)
Kinstlerisch-didaktische Projekte

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
51-52 Fahigkeit zur Durchfuhrung, Reflexion und 2
Kunstlerisch-didaktische Projekte (Schwerpunkt Freie Kunst) | didaktischen Strukturierung kunstlerischer 2
5.3 Kunstlerisch-didaktisches Projekt (Angewandte Kunst) G(.eskt]altung im freien und angewandten Be- 1
reic

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistlindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 insgesamt ein Hauptseminarschein zu erwerben. Der Hauptseminarschein
kann wahlweise auf drei Arten erworben werden:

a) als offentliche Prasentation eines kunstlerischen Projektes mit Kommentierung.

b) als kuratorische Planung und Durchfiihrung eines Ausstellungsprojektes mit schriftlicher und bildlicher
Kommentierung, Dokumentation und Reflexion

c) als fachwissenschaftliche oder fachdidaktische schriftliche Arbeit.

— Wegen der Anmeldung zur Staatsprufung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu
erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tiber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fur die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherver-
bunds zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.
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2.11 Mathematik

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Mathematik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach):
Modul 1 wird in zwei Gruppen differenziert:

la) Fur Studierende, die Mathematik nicht als 1b) Fur Studierende, die Mathematik als Fach SWS
Fach gewahlt haben gewahlt haben
Mathematikdidaktischer Kurs Didaktische Orientierung und arithmetische Grund-
kompetenzen
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums
GHPOI 2003, Anlage 1 nach GHPO | 2003,
Anlage 1
lal Einfuhrungin Kenntnisse Uber das ma- 1b1l Einfiihrung in die Kenntnisse Uber das 2
die Mathematikdidaktik | thematische Denken von Mathematikdidaktik mathematische Denken
Ziele, Inhalte und Prin- | Kindern (unter Bertick- Ziele, Inhalte und Prinzi- von Kindern (unter
zipien der Gestaltung sichtigung geschlechts- pien der Gestaltung von Bertcksichtigung
von mathematischen spezifischer Unterschie- mathematischen Lehr- geschlechtsspezifischer
Lehr- und Lernsituatio- | de) und die Entwicklung und Lernsituationen in Unterschiede) und die
nen in den Klassen 1 von mathematischen den Klassen 1 bis 10 Entwicklung von mathe-
bis 10 werden exem- Kernideen werden erlautert matischen Kernideen
plarisch diskutiert
1la2 Didaktik | Kenntnisse Uber den ma- 1b2 Einfiihrung in die Kenntnisse Uber ausge- 2
(1. bis 4. Schuljahr): thematischen Anfangsun- | Arithmetik, z. B. Zahlen- wahlte Kapitel der Arith-
Spezielle Themen des | terricht und spezielle theorie metik
Mathematikunterrichts Themen der Klassen 3
in der Grundschule: und 4
z. B. Arithmetik, Geo-
metrie, Sachrechnen
1a3 Didaktik Il Kenntnisse Uber den 1b3 Ubungen 2

(5. bis 10. Schuljahr):

Spezielle Themen des
Mathematikunterrichts
in der Hauptschule,

z. B. Arithmetik, Geo-
metrie, Sachrechnen

Mathematikunterricht in
den Klassen 5 bis 10

Erganzende Hinweise:

Anstelle dieses Moduls kann das entsprechende

Basismodul gem. Anlage 1 Nr. 2.2 zur SPO | studiert

werden.

Die aktive Teilnahme am fachfremden Modul 1a wird

durch Unterschrift der Mathematiklehrenden besta-
tigt und bei der Anmeldung zum Blockpraktikum 11

vorgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1a ergibt 6 CP (je 2 CP
pro besuchter Veranstaltung).

Leistungsnachweise und Prufung:

Uber Modul 1b wird bis Ende des 2. Semesters eine 90-miniitige
Klausur als akademische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

Werden sowohl Deutsch als auch Mathematik weitergefuihrt, ist im
Hauptfach die AZ abzulegen.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1b ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter
Veranstaltung und 3 CP fur die AZ).

Modul 2 (6 SWS, Mathematik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Didaktische Grundlegung | und geometrische Grundkompetenzen

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Didaktik I: Geometrie Kenntnisse Uber die Didaktik der Geometrie fuir 2
die Klassen 1 bis 4 bzw. 3 bis 6

2.2 Einfuhrung in die Geometrie Kenntnis Uber ausgewahlte Kapitel der 2

z. B. Kongruenzgeometrie und deren Anwendungen Geometrie

2.3 Ubungen zu 2.2 2
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) abgelegt. Die AT besteht in der Regel
aus einer Klausur.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Mathematik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Didaktische Grundlegung Il und Kompetenzen in der Anwendung von Mathematik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

3.1 Didaktik Il : Sachrechnen Kenntnisse Uber die Didaktik des Sachrech- 2

nens fir die Klassen 1 bis 4 bzw. 3 bis 10

3.2 Anwendungshezogene Mathematik Kennenlernen und Beherrschung ausgewahl- 2
ter Kapitel aus der anwendungsbezogenen
Mathematik

3.3 Ubungen zu 3.2 2

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) abgelegt. Die AT besteht in der Regel
aus einer Klausur.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Mathematik als Hauptfach, als Leitfach)
Medien im Mathematikunterricht und diagnostische Kompetenzen

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1 Arbeitsmittel (G) bzw. Computer im Mathematik- Bewertungsféhigkeit von Arbeitsmitteln/ 2

unterricht (H) Software

4.2 Mathematisches Denken von Schillern der Primar- (G) | Planung, Durchfiihrung und Auswertung von 2

bzw. der Sekundarstufe | (H) (insbesondere Lernschwéache Lerngelegenheiten oder von diagnostischen

und Leistungsstérke) Gespréchen

4.3 Daten und Zufall Schéatzen von Wahrscheinlichkeiten und Ent- 2
scheiden unter Unsicherheit; Daten erheben,
darstellen und Schlussfolgerungen ableiten

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Module 5 (6 SWS, Mathematik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS
5.1 Hauptseminar 2
52-53 2
Vertiefende fachdidaktische Veranstaltungen I: 2

z. B. offene Lernangebote — individuelle Lernwege, didaktische Konzeptionen
Vertiefende fachwissenschaftliche Veranstaltungen:
z. B. Kombinatorik, Zahlentheorie, Algebra, Geometrie, Graphentheorie

Erganzende Hinweise:
Die Bereiche Fachdidaktik und Fachwissenschaft mussen zu etwa gleichen Anteilen studiert werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein, s. u.
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Modul 6 (5 SWS, Mathematik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS

6.1-6.3 2
Vertiefende fachdidaktische Veranstaltungen I

z. B. Muster und Strukturen, Zahlen und Operationen

Vertiefende fachwissenschaftliche Veranstaltungen:

z. B. Kombinatorik, Zahlentheorie, Algebra, Geometrie, Graphentheorie

Erganzende Hinweise:
Die Bereiche Fachdidaktik und Fachwissenschaft miissen zu etwa gleichen Anteilen studiert werden.

Die ungerade Stundenanzabhl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistliindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach wird in ausgewiesenen Veranstaltungen der Module 5 und 6 ein Hauptseminarschein erworben.
Wegen der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu
erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prufung Uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatsprifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fiir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherver-
bunds zu absolvieren. Fur die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.12 Musik

Modul 1 (6 SWS, Musik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundlagen der Fachdidaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

1.1 Einfuhrung in die Musikwissenschaft Konzeptionen und Disziplinen der Musik- 2
wissenschaft

1.2 Vokales und instrumentales Musizieren im Klassen- Kennenlernen verschiedener didaktischer 2

verband der Grund- bzw. Hauptschule Ansétze fur Grund- bzw. Hauptschule und

Maoglichkeiten gebundenen und freien
Musizierens mit Stimme und Instrumenten

1.3 Kiunstlerisch-praktischer Unterricht Hauptinstrument (nur HF), schulprakti- 2
sches Akkordinstrument (HF mit HI =
Melodieinstrument, LF), Gesang

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Musik erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur (musikwissenschaftliche Grundlagen und Gehérbildung) geschrieben.

— Ist Musik das im Fundamentum gewéhlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Musik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2
in der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur tiber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Musik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschliel3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.
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Modul 2 (6 SWS, Musik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Einfiihrung in die kunstlerischen Studien

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Musik und Medien Umgang mit technischen Geraten, Didaktik 2
tontechnischer Medien

2.2 Grundlagen des Musikunterrichts in der Grund- bzw. | Kenntnisse der Arbeitsbereiche des Musik- 2

Hauptschule unterrichts in der Grund- bzw. Hauptschule,

der Musiklehr- und Liederblicher und der
Methoden des Musikunterrichts

2.3 Kinstlerisch-praktischer Unterricht Hauptinstrument (nur HF), schulprakti- 2
sches Akkordinstrument (HF mit HI =
Melodieinstrument, LF), Gesang

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. durch Préasentation, Klausur,
Referat, Seminararbeit, Portfolio oder miindliche Prifung abgelegt. Sie schliel3t zudem fachpraktische Anteile ein.

Fachpraktische Anteile der AT-Prifung:
1. Hauptinstrument

a) Melodieninstrument: Stlicke aus verschiedenen Epochen und Stilen. Ein Stlick aus dem 20. oder 21. Jahr-
hundert (ca. 15. Min.).

b) Akkordinstrument: Stlicke aus verschiedenen Epochen und Stilen. Ein Stlick aus dem 20. oder 21. Jahr-
hundert. Vom-Blatt-Spiel oder ein Klausurstiick. Schulpraktische Begleitung eines Liedes. (ca. 20 Min.).
2. Schulpraktisches Akkordinstrument/Berufsbezogene Musikpraxis (BMP)

a) Schulpraktisches Akkordinstrument: Zwei kurze notierte Stiicke. Schulpraktische Liedbegleitung von zwei
stilistisch unterschiedlichen Liedern (ca. 10 Min.).

b) Schulpraktische Ensemblearbeit: Einstudierung eines fir das Musizieren im Klassenverband/in der Schule
geeigneten Arrangements (ca. 15 Min.).

3. Ensemblearbeit/Dirigieren

Einstudieren und Dirigieren eines mindestens dreistimmigen Chorsatzes mittleren Schwierigkeitsgrades. Kennt-
nisse der wichtigsten Bereiche der chorischen Stimmbildung sowie der haufigsten Stimmfehler und Mdéglichkeiten
der Behandlung.

4 Gesang

Lieder und Songs verschiedener Stile und Epochen, davon ein Stiick aus dem 20. oder 21. Jahrhundert.
Vom-Blatt-Singen oder ein Klausursttick.

Wird Musik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von
Modul 1 und 2.

Wird Musik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Glber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Musik als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

3.1 Analyse/Formenlehre Methoden der musikalischen Analyse an 2

ausgewahlten Beispielen aus unterschiedli-
chen Epochen und Stilen

3.2 Kinstlerisch-praktischer Unterricht Hauptinstrument (nur HF), Schulprakti- 2
sches Akkordinstrument (HF mit HI =
Melodieinstrument, LF), Gesang, Musik-
theorie/Gehdérbildung, Ensembleleitung

3.3 z. B. Musik und Bewegung/Improvisation/Klassen- Fahigkeit zum Musizieren im Klassenver- 2
musizieren band, zum Bewegen auf Musik und zur
Improvisation
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. durch Prasentation, Klausur,
Referat, Seminararbeit, Portfolio oder miindliche Prifung abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach,
die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben). Sie schlie3t zudem fach-
praktische Anteile ein.

Fachpraktische Anteile der AT-Priifung:

1.

Hauptinstrument
a) Melodieinstrument: Stiicke aus verschiedenen Epochen und Stilen. Ein Stiick aus dem 20. oder 21. Jahr-

hundert. Vom-Blatt-Spiel (ca. 15. Min.)

b) Akkordinstrument: Stiicke aus verschiedenen Epochen und Stilen. Ein Stlick aus dem 20. oder 21. Jahr-

hundert. Vom-Blatt-Spiel oder ein Klausurstiick. Schulpraktische Begleitung eines Liedes (ca. 20 Min.).

Schulpraktisches Akkordinstrument/Berufsbezogene Musikpraxis (BMP)
a) Schulpraktisches Akkordinstrument: Zwei kurze notierte Stiicke. Schulpraktische Liedbegleitung von zwei

stilistisch unterschiedlichen Liedern (ca. 10 Min.).

b) Schulpraktische Ensemblearbeit: Einstudierung eines fiir das Musizieren im Klassenverband/in der Schule

geeigneten Arrangements (ca. 15 Min.).

Ensembleleitung/Dirigieren

Einstudieren und Dirigieren eines mindestens dreistimmigen Chorsatzes mittleren Schwierigkeitsgrades. Kennt-
nisse der wichtigsten Bereiche der chorischen Stimmbildung sowie der haufigsten Stimmfehler und Mdglichkeiten
der Behandlung.

Gesang

Lieder und Songs verschiedener Stile und Epochen, davon ein Stiick aus dem 20. oder 21. Jahrhundert.
Vom-Blatt-Singen oder ein Klausursttick.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Musik als Hauptfach, als Leitfach)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1

4.2

Musikdidaktische Konzeptionen Kenntnis musikdidaktischer Begriffe, Theo- 2
rien und Verfahren; Fahigkeit zum Transfer
von didaktischem Wissen auf Unterrichts-
situationen

Kunstlerisch-praktischer Unterricht Hauptinstrument (nur HF), schulpraktisches 2
Akkordinstrument (HF mit HI = Melodiein-
strument, LF), Gesang

4.3 z.B. Themen aus der Historischen und Systemati- Kenntnisse ausgewahlter Themen aus der 2

schen Musikwissenschaft Historischen und Systematischen Musik-

wissenschaft

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Musik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
5.1 Musik Kunstsparten tbergreifend 2
Musik und Bewegung, Musik und Sprache, Musik und visuelle Kunst
5.2 Populéare Musik 2
5.3 Kinstlerisch-praktischer Unterricht 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.
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Modul 6 (5 SWS, Musik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
6.1 Musikgeschichte/musikalische Analyse 2
6.2 Modelle fiir die Unterrichtspraxis 2
6.3 Kinstlerisch-praktischer Unterricht 1

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistliindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 aus dem musikwissenschaftlichen oder musikdidaktischen Bereich
insgesamt ein Hauptseminarschein zu erwerben.

— Wegen der Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester
zu erwerben. Fur den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Fécherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.13 Physik

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Physik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Naturphanomene in der Schule

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1-13 Demonstrations- und Schiilerexperimente 2
Physikalische und didaktische Aspekte ausgewahlter zu geeigneten Naturphdnomenen planen und 2
Naturphdnomene, z. B. Licht und Schatten; Tages- und durchfiihren kbnnen 5
Jahreszeiten, Mondphasen, Finsternisse; Schwimmen, Ausgewahite Naturphanomene kennen
Schweben, Sinken; Wetter; Elektrizitat und unter physikalischen und didaktischen
Gesichtspunkten beschreiben und erkléaren
kénnen

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Physik erst nach dem Fundamentum gewahilt,
wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-minitige Klausur geschrieben.

— Ist Physik das im Fundamentum gewa&hlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Physik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur Gber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Physik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschliel3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.
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Modul 2 (6 SWS, Physik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Physik
mit Stufenschwerpunkt Grundschule
und einer Facherkombination chne
weitere Sachunterrichtsfacher (Biolo-
gie, Chemie, Geographie, Geschich-
te, Politikwissenschaft, Technik und
Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Physik
mit Stufenschwerpunkt Grundschule
und einer Facherkombination mit
einem weiteren Sachunterrichtsfach
(Biologie, Chemie, Geographie,
Geschichte, Politikwissenschatft,
Technik und Wirtschaftslehre) ent-
scheiden sich in einem Fach fir
Modul 2a, im anderen fiir Modul 2b:

2c)

Fachmodul fiir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im

Projekte/facheriibergreifende
Veranstaltungen aus dem Bereich

Elementare Grundlagen aus dem
fachlichen und fachdidaktischen

Sachunterricht

Sachunterricht

Bereich

Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen | Modulaufbau Kompetenzen | SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- | und -inhalte des Kerncurri-
culums nach culums nach culums nach
GHPO | 2003, GHPO | 2003, GHPO | 2003,
Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 - 2b3 Wissen um die | 2c1 Elementa- Fachliches 2
Lernbereichsdi- Voraussetzun- Projekte/facher- Bedeutung re Grundlagen Hintergrund-
daktik gen des Lernens | Ubergreifende interdisziplind- | aus dem fachli- wissen zu In-
(Bedingungen im Sachunter- Veranstaltungen ren Arbeitens | chen Bereich halten der
des Lernens im richt unter Be- aus dem Bereich | im erziehen- Schulphysik
Sachunterricht) riicksichtigung Sachunterricht den Unterricht anwenden
der Perspektive Kenntnis von kénnen
von Kindern; Formen inter-
Kenntnis der disziplinaren
Verfahren zur Arbeitens
Erhebung und
Analyse der
Voraussetzun-
gen des Lernens
im Sachunter-
richt
2a2 Geschichte Uberblick tiber 2c2 Elementa- Fachdidakti- 2
und Konzeptionen | Geschichte, re Grundlagen sche Grund-
des Sachunter- Struktur und aus dem fachdi- | lagen zu aus-
richts Selbstverstand- daktischen Be- gewahlten
nis des Sachun- reich Inhalten ken-
terrichts, Kennt- nen und um-

nis von Curricu-
lumkonzeptio-
nen und Unter-
richtskonzeptio-
nen, Fahigkeit
zum Transfer
von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

setzen kénnen
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2a3 Ausgewahl- | Kenntnis sach- 2c3 Experi- Demonstra- 2

te Fragestellun- unterrichtsdidak- mentelle Grund- | tions- und

gen zur Didaktik tischer Begriffe, lagen fur den Schilerexpe-

des Sachunter- Theorien und Unterricht (ins- rimente zu

richts Verfahren, Fa- bes. Mechanik) ausgewahlten
higkeit zum Inhalten pla-
Transfer von nen und
didaktischem durchfihren
Wissen auf Un- kénnen
terrichtssituatio-
nen

Erganzende Hinweise: Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten | Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 4a.

werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation oder eines Portfolios abgelegt.

Wird Physik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul 1
und 2.

Wird Physik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Gber Modul 2 die zweite AT abgelegt.
ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Physik als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul 3b) Fachmodul

Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule, Fur Studierende des Faches Physik mit Stufen-

die ein Sachunterrichtsfach aus dem sozialwissen- schwerpunkt Hauptschule oder fiir Studierende, die
schaftlichen Facherverbund studieren (Geographie, Physik im Stufenschwerpunkt Grundschule studieren
Geschichte, Politikwissenschaft, Wirtschaftslehre) und kein Gegenmodul bendtigen:

und ihr Gegenmodul nach § 8 Abs. 2 aus dem Fach
Physik wahlen:

Naturphdnomene in der Schule Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung

von Inhalten |
Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO 12003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
3al - 3a3 Demonstrations- und Schi- 3b1 - 3b3 Fachwissenschaftliche Kennt- 2
Physikalische und di- lerexperimente zu geeigne- Fachwissenschaft- nisse, die das Fundamentum 2

liche und fachdidak-
tische Vertiefung
von Inhalten (insbe-
sondere E-Lehre)

daktische Aspekte
ausgewahlter Natur-
phéanomene, z. B.
Licht und Schatten;
Tages- und Jahreszei-

ten Naturphdnomenen pla-
nen und durchfiihren kénnen

Ausgewahlte Naturphano-

mene kennen und unter phy-
sikalischen und didaktischen
ten, Mondphasen, Gesichtspunkten beschrei- Unterricht, Aspekte einer

Finsternisse, SChW!m' ben und erklaren kdnnen genderorientierten Fachdidak-
men, Schweben, Sin- tik)

ken; Wetter; Elektrizitat

in den behandelten Teilgebie-
ten der Physik vertiefen

Fachdidaktische Kenntnisse
(z. B. zu Methoden im Physik-
unterricht, Evaluation von

Erganzende Hinweise:
Modul 3a ist inhaltsgleich mit Modul 1.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium
begonnen und ihre AT lber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).
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Modul 4 (6 SWS, Physik als Hauptfach, als Leitfach)
Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Elementare Grundlagen aus dem fachlichen und

fachdidaktischen Bereich

Fachdidaktische und fachwissenschattliche Vertiefung
von Inhalten Il und Methoden

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach

GHPO |1 2003, Anlage 1 GHPO |1 2003, Anlage 1
4al - 4a3 Fachliche Grundlagen der 4b1 - 4b3 Fachdidaktische Kenntnisse 2
Fachliche, fachdidakti- | behandelten Teilgebiete Fachdidaktische und | (z. B. zur Elementarisierung 2
sche und experimen- kennen und schulbezogen fachwissenschaftli- und zum Medieneinsatz im 5

telle Grundlagen zu
verschiedenen Teilge-
bieten der Physik

anwenden kdnnen

Fachdidaktische Grundlagen
zu ausgewahlten Inhalten
kennen und umsetzen kon-
nen

Demonstration- und Schiiler-
experimente zu ausgewahl-
ten Inhalten planen und
durchfuihren kdnnen

che Vertiefung von
Inhalten und Metho-
den (z. B. zur mo-
dernen Physik)

Physikunterricht) umsetzen
kénnen

Fachwissenschaftliches Wis-
sen aus den Teilgebieten an-
wenden kdnnen

Erganzende Hinweise:

Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Physik als Hauptfach)
Modul 5 wird in zwei Gruppen differenziert:

5a) Studierende mit Stufenschwerpunkt

Grundschule

5b) Studierende mit Stufenschwerpunkt

Hauptschule

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach

GHPO | 2003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
5al - 5a2 Das fachliche Grundwissen 5bl - 5b2 Das fachliche Grundwissen zu 2
Grundlagen zur zu den Themengebieten Erweiterungen zu den Themengebieten beherr- 2
Warmelehre, Optik beherrschen; fachdidak- Warmelehre und schen; fachdidaktische Grund-
mit Ubungen tische Grundlagen zu den Optik mit Ubungen lagen zu den Themen kennen

Themen kennen und anwen- und anwenden kénnen

den kénnen
5a3 Hauptseminar zur | Didaktische und methodi- 5b3 Hauptseminar | Didaktische und methodische 2

Fachdidaktik

sche Fragen zu ausgewahl-
ten Themen erschliel3en
und aufarbeiten

zur Fachdidaktik

Fragen zu ausgewdhliten
Themen erschlieRen und
aufarbeiten

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.




12 Seite 56 von 88

Modul 6 (5 SWS, Physik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003, Anlage 1

6.1-6.2 Physikalische Messverfahren und Arbeitsweisen 1-2

Experimentaliibungen fiir Fortgeschrittene beherrschen und basierend auf den Fachkenntnissen _

zu ausgewahlten Inhalten anwenden kénnen

Demonstrations- und Schiilerexperimente zu den
jeweiligen Themenkreisen planen und durchfiihren
kénnen

6.3 Fachdidaktisches Hauptseminar Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse 2
in konkreten Bereichen nutzbar machen kénnen, unter
Bezugnahme auf den Bildungsplan

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistlindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prufungen:

— Im Hauptfach ist aus den Veranstaltungen des Moduls 4 oder aus den Veranstaltungen 5a3, 5b3 oder 6.3 ein Haupt-
seminarschein als Hausarbeit, Klausur, Kolloguium, Prasentation oder Projektarbeit zu erwerben. Fur den Hauptsemi-
narschein werden 3 CP vergeben. Wegen der Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein
vor dem letzten Semester zu erwerben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.14 Politikwissenschaft

Vorbemerkung:
Politikwissenschaft kann nur im Facherverbund gewahlt werden.

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Politikwissenschaft als Leitfach, als affines Fach)
Grundlagen der Politikwissenschaft und der Politikdidaktik

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

1.1 Einfuhrung in die Politikwissenschaft Grundlegende Kenntnisse und Ubersicht 2
Uber die Teilgebiete der Fachdisziplin

1.2 Einfihrung in eine Teildisziplin der Politikwissen- Exemplarische Kenntnisse eines Teilgebiets 2

schaft (wahlweise) der Politikwissenschaft

1.3 Einfuhrung in die Didaktik der politischen Bildung Grundlegende Kenntnisse der Probleme und 2

Fragestellungen der Fachdisziplin

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Politikwissenschaft erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 1 wird eine 90-minitige Klausur geschrieben.

— Ist Politikwissenschaft das im Fundamentum gewahite weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als

akademische Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Politikwissenschaft im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Giber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Politikwissenschaft im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrie-

ben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlielich der AZ

9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Politikwissenschaft als Leitfach, als affines Fach)
Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Politik-
wissenschaft mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination ohne weitere Sachunter-
richtsfacher (Biologie, Chemie, Geo-
graphie, Geschichte, Physik, Technik
und Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches
Politikwissenschaft mit Stufen-
schwerpunkt Grundschule und einer
Facherkombination mit einem weite-
ren Sachunterrichtsfach (Biologie,
Chemie, Geographie, Geschichte,
Physik, Technik und Wirtschaftsleh-
re) entscheiden sich in einem Fach
fUr Modul 2a, im anderen fir Modul
2b:

2¢c)

Fachmodul fir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im
Sachunterricht

Projekte/facheriibergreifende
Veranstaltungen aus dem Bereich
Sachunterricht

Grundfragen des politischen

Systems

Modulaufbau Kompetenzen

und -inhalte des Kerncurri-
culums nach
GHPO | 2003,
Anlage 1

2al Vorlesung
Lernbereichsdi-
daktik
(Bedingungen
des Lernens im
Sachunterricht)

Kenntnis der
Voraussetzun-
gen des Lernens
im Sachunter-
richt unter Be-
ricksichtigung
der Perspektive
von Kindern;
Kenntnis der
Verfahren zur
Erhebung und
Analyse der
Voraussetzun-
gen des Lernens
im Sachunter-
richt

Modulaufbau Kompetenzen
und -inhalte des Kerncurri-

culums nach

GHPO 1 2003,

Anlage 1
2b1 —2b3 Wissen um die
Projekte/facher- Bedeutung
tbergreifende interdisziplina-
Veranstaltungen ren Arbeitens
aus dem Bereich im erziehen-
Sachunterricht

den Unterricht

Kenntnis von
Formen inter-
disziplinéren

Arbeitens

Modulaufbau
und -inhalte

2cl Politisches
System der
Bundesrepublik
Deutschland

Kompetenzen

des Kerncurri-
culums nach
GHPO 1 2003,
Anlage 1

Kenntnisse
und Einsichten
Uber Struktu-
ren, Prozesse
und Aufga-
benstellungen
des politischen
Systems

SWS
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2a2 Geschichte Uberblick tiber
und Konzeptionen | Geschichte,
des Sachunter- Struktur und
richts Selbstverstand-
nis des Sachun-
terrichts, Kennt-
nis von Curricu-
lumkonzeptio-
nen und Unter-
richtskonzeptio-
nen, Fahigkeit
zum Transfer
von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

2a3 Ausgewahlte | Kenntnis sach-
Fragestellungen unterrichtsdidak-
zur Didaktik des tischer Begriffe,
Sachunterrichts Theorien und
Verfahren, Fa-
higkeit zum
Transfer von
didaktischem
Wissen auf Un-
terrichtssituatio-
nen

2c2 Politische Kenntnisse
Theorie und Einsichten
Uber

— politische
Ideen, Kon-
zeptionen und
Probleme der
Demokratie

oder:

— internationa-
le Konflikte,

Probleme der
Globalisierung

2c3 Politische Grundlegende
Kultur Kenntnisse
Uber den Prob-
lembereich
politische So-
zialisation und
politische Par-
tizipation so-
wie Fahigkeit,
entsprechende
Fragestellun-
gen didaktisch
zu reflektieren

Erganzende Hinweise:

Erganzende Hinweise:

Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten | Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 4a.

werden.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form einer Klausur, Hausarbeit,

Prasentation, Projektes oder eines Portfolios abgelegt.
Wird Politikwissenschaft im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte

von Modul 1 und 2.

Wird Politikwissenschaft im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Gber Modul 2 die zweite AT

abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Politikwissenschaft als Gegenmodul, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul

Fur Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule,
die ein Sachunterrichtsfach aus dem mathematisch-
naturwissenschatftlichen Facherverbund studieren
(Biologie, Chemie, Physik, Technik) und ihr Gegen-
modul nach & 8 Abs. 2 aus dem Fach Politikwissen-
schaft wahlen:

3b) Fachmodul

Fir Studierende des Faches Politikwissenschaft mit
Stufenschwerpunkt Hauptschule oder fir Studierende,
die Politikwissenschaft im Stufenschwerpunkt Grund-
schule studieren und kein Gegenmodul bendétigen:

Grundstrukturen der Politik und des sozialwissen-
schaftlichen Unterrichts

Regierungshandeln und Internationale Beziehungen
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Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO | 2003, Anlage 1 GHPO 1 2003, Anlage 1
3al Sozialwissenschattli- Politologische Zugange 3bl Verfassungsleh- Kenntnisse und Einsichten 2
che Inhaltsfelder des zu ausgewahlten Inhalten | re/Regierungslehre Uber zentrale Aspekte der
Sachunterrichts (sozialer kennen und anwenden; rechtsstaatlichen Verfas-
und kultureller Wandel sozialwissenschaftliche, sung und des Regierungs-
von Kindheit und Familie/ historische, soziologi- systems in Deutschland
Lebenswelten von Kin- sche, politologische As-
dern/Peergroups/Schule/ pekte des Sachunterrichts
Freizeit/Medien/Arbeitswelt/ identifizieren und in inren
politisches Handeln im Strukturen analysieren;
Nahbereich/Suchtpréven-
tion) elementar_e Merkmale der
Demokratie kennen und
oder in schulisches Lernen
Grundziige der Demokratie | einbringen (u. a. Klassen-
als politische Ordnung und | rat)
Demokratie- Lernen in der
Schule
3a2 Politische Sozialisati- | Studien zur politischen 3b2 Planung und Fahigkeit zur kritischen 2
on im Kindes- und Jugend- | Sozialisation von Kindern | Analyse des Politik- Reflexion von Inhalt und
alter und Jugendlichen analy- unterrichts Methodik von Unterrichts-
sieren, methodenkritisch entwirfen
prifen und in ihren Kon-
sequenzen fir den Sach-
unterricht beurteilen
3a3 z.B. Medien und Me- | Fachdidaktische Katego- | 3b3 z. B. Europapolitik/ | Kenntnisse und Einsichten 2

thoden im sozialwissen-
schaftlichen Sachunterricht

oder:
Empirische Unterrichtsana-
lysen und Lernwege im

sozialwissenschaftlichen
Sachunterricht

rien/Prinzipien und schi-
ler-adaquate Lernwege
bei der Beobachtung,
Beschreibung, Planung
und Begrundung von
Sachunterricht kennen
und anwenden; Metho-
denkonzepte kennen,
adressaten- und themen-
gerecht einbringen und
zur Diagnose von Lern-
prozessen nutzen; fach-
spezifische Arbeitstechni-
ken, Mikro- und Makro-
methoden kennen und
anwenden; Neue Medien
kennen und beurteilen

Internationale Bezie-
hungen

Uber die Entwicklung der
Europaischen Union

oder

Kenntnisse und Einsichten
Uber die Entwicklung eines
internationalen Konfliktes

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form einer Klausur, Hausarbeit,
Prasentation, Projektes oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstu-

dium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).
ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fur die AT).




12 Seite 60 von 88

Modul 4 (6 SWS, Politikwissenschaft als Leitfach)
Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Grundfragen des politischen Systems

Politikdidaktik und Zukunftsfragen

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums -inhalte des Kerncurriculums nach
nach GHPO | 2003, Anlage 1 GHPO 12003, Anlage 1
4al Politisches System | Kenntnisse und Einsichten 4bl Medien und Me- Fahigkeit zur reflexiven 2
der Bundesrepublik tiber Strukturen, Prozesse thoden im Politikunter- | Nytzung der neuen Medien
Deutschland und Aufgabenstellungen des | ficht sowie Fahigkeit zum Ein-
politischen Systems satz erfahrungs- und hand-
lungsorientierter Methoden
4a2 Politische Theorie Kenntnisse und Einsichten 4b2 Konzeptionelle Fahigkeit, spezielle Frage- 2
Uber: Ansétze in der Politik- stellungen der Politikdidak-
politische Ideen, Konzep- didaktik tik vertieft zu reflektieren,
tionen und Probleme der z. B. politische Urteilsbil-
Demokratie. dung, Demokratie-Lernen,
politischer Extremismus,
oder Europa im Unterricht
internationale Konflikte,
Probleme der Globalisierung
4a3 z. B. Politische Grundlegende Kenntnisse 4b3 Sozialer Wandel Fahigkeit, sozialen Wandel 2

Kultur

Uber den Problembereich
politische Sozialisation und
politische Partizipation sowie
Fahigkeit, entsprechende
Fragestellungen didaktisch
zu reflektieren

und politische Steue- und politische Zukunftsauf-
rung gaben an einem ausge-
wahlten Beispiel vertieft zu
reflektieren, z. B. Familien
und Familienpolitik, Zukunft
der Arbeitswelt, Migration
und Integration, Schule
und Bildungspolitik

Erganzende Hinweise:

Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.

Erganzende Hinweise:

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen CP fir die Erste Staatspru-

fung, s. u.

2.15 Sport

Modul 1 (6 SWS, Sport als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundlagen des Schulsports

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

1.1 Grundlagen der Sportpadagogik Anwendung der erworbenen Grundkennt- 2
nisse

1.2 Grundlagen von Bewegung und Training Anwendung der erworbenen Grundkennt- 2
nisse

1.3 Kaorperbildung und Bewegungserfahrung Kenntnis von Lern-, Ubungs- und 2

Trainingsprozessen

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Sport erst nach dem Fundamentum gewabhilt,
wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.
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Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-minitige Klausur geschrieben.

— Ist Sport das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als akademische
Zwischenprufung (AZ) geschrieben.

— Wird Sport im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2 in
der akademischen Teilprifung (AT) geprift; die Klausur tber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Sport im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Sport als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Inhalte des Sportunterrichts in Theorie und Praxis |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
2.1 Spielen und Spiele inszenieren Spielfahigkeit vermitteln, Spielfertigkeiten 2
(z. B. Kleine Spiele, Grol3e Sportspiele) kennen und demonstrieren
2.2 Spielen und Sichbewegen im Wasser/Schwimmen Spielen und Sichbewegen im Wasser 2
Rettungsschwimmen anleiten, Schwimmtechniken kennen und
demonstrieren, Helfen und Retten im
Wasser
2.3 Laufen, Springen, Werfen/Leichtathletik, Sichbewegen | Grundsportarten kennen, beherrschen und 2
mit und ohne Handgerat/Gymnastik und Tanz, Sichbewegen | lehren; leichtathletische, gymnastische, tan-
an Gro3geraten/Turnen zerische und turnerische Fertigkeiten kennen
und demonstrieren

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. durch Prasentation, Klausur,
Referat, Seminararbeit, Portfolio oder mundliche Priifung abgelegt.

Wird Sport im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul 1
und 2.

Wird Sport im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tiber Modul 2 die zweite AT
abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Sport als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Inhalte des Sportunterrichts in Theorie und Praxis Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Sportdidaktik, z. B. Modelle und Konzepte der Sport- Sportunterricht planen und analysieren, 2
didaktik Unterrichtsentwurf/-reflexion anfertigen 2
3.2-33 Zu asthetischer Bewegungsgestaltung 2
Spielen, Tanzen und Gestalten, Laufen, Springen, Werfen/ anleiten; gymnastische und tanzerische
Leichtathletik, Sichbewegen mit und ohne Handgerat/Gym- Bewegungsformen demonstrieren und
nastik und Tanz, Sichbewegen an Grol3geraten/Turnen, lehren; Grundsportarten kennen, beherr-
Schwimmen schen und lehren; leichtathletische,
gymnastische, tanzerische, turnerische
und schwimmerische Fertigkeiten kennen
und demonstrieren und lehren

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. durch Prasentation, Klausur,
Referat, Seminararbeit, Portfolio oder mundliche Prufung abgelegt. Sie schlie3t fachpraktische Prufungen ein.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).
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Modul 4 (6 SWS, Sport als Hauptfach, als Leitfach)
Sportwissenschaftliche Grundlagen des Sport(unterricht)s

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

4.1 Sport und Erziehung Einsichten in die Zusammenhange von Sport 2
und Erziehung gewinnen und anwenden
kénnen

4.2 Sport und Gesundheit Einsichten in die Bedeutung von Bewegung 2
fur Wohlbefinden und Gesundheit gewinnen
und anwenden kdnnen

4.3 z.B. Sport, Individuum und Gesellschaft Einsichten in die Bedeutung von sportpsy- 2
chologischen, sportsoziologischen und
sporthistorischen Sachverhalten gewinnen
und diese auf relevante sportliche Hand-
lungsfelder Ubertragen kénnen

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (5 SWS, Sport als Hauptfach)
Inhalte des Sportunterrichts in Theorie und Praxis

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
5.1 Spielen lernen 2
5.2 Schulleben als Bewegungsleben
5.3 Sportartiibergreifende Angebote 1

Leistungsnachweise und Prifung:
ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.

Modul 6 (6 SWS, Sport als Hauptfach)
Weiterfiihrende Theorie und Praxis des Sportunterrichts

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
6.1 Wabhlbereich (Psychomotorik, aktuelle sportliche Bewegungsfelder z. B. Natursportarten, Trendsportar- 2
ten, Kampfen)
6.2 Prufungsvorbereitende Themen 2
6.3 Kolloquium zur Priifungsvorbereitung 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Aus den Modulen 4 oder 6 ist im Hauptfach insgesamt ein Hauptseminarschein zu erbringen. Fir den Haupt-
seminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach, Leitfach und im affinen Fach ist zusatzlich ein Nachweis Uber eine Qualifikation im Rettungs-
schwimmen zu erbringen.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung Uiber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fiir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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1.2

2.16 Technik

Vorbemerkung:

Das Fach Technik kann im Stufenschwerpunkt Grundschule nur im Facherverbund (als Leit- oder affines Fach) gewahlt

werden.

Modul 1 (6 SWS, Technik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und fachpraktische Grundlagen des Technikunterrichts

Modulaufbau und -inhalte

Anlage 1

Kompetenzen
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,

SWS

1.1 Einfuhrung in Grundsachverhalte der Technik
mit Schwerpunkt auf Technikbegriff, technische
Systeme, technische Verfahren, human-soziale

Dimensionen der Technik

1.2 Einfuhrung in die Technikdidaktik mit Schwerpunkt
auf Legitimation, Ziele, Methoden, Medien des
Technikunterrichts unter Beriicksichtigung des

Stufenschwerpunktes

1.3 Maschinenpraxis/Unfallverhiitung

hange

Einsichten in grundlegende technische
und technikwissenschaftliche Zusammen-

Einsichten in grundlegende technikdidakti-
sche Zusammenhéange

Kenntnis der MalBnahmen zur Unfall-
verhitung/Arbeitssicherheit

Fahigkeit zum sicheren Gebrauch von
Werkzeugen und Maschinen

Erganzende Hinweise:

Das Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Technik erst nach dem Fundamentum

gewabhlt, wird das Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Technik das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Technik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit Modul 2
in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Gber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Technik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlieBlich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Technik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Technik
mit Stufenschwerpunkt Grundschule
und einer Facherkombination ohne
weitere Sachunterrichtsfacher
(Biologie, Chemie, Geographie, Ge-
schichte, Physik, Politikwissenschaft
und Wirtschaftslehre):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fir Studierende des Faches Tech-
nik mit Stufenschwerpunkt Grund-
schule und einer Facherkombination
mit einem weiteren Sachunterrichts-
fach (Biologie, Chemie, Geographie,
Geschichte, Physik, Politikwissen-
schaft und Wirtschaftslehre) ent-
scheiden sich in einem Fach fir
Modul 2a, im anderen fur Modul 2b:

2¢c)

Fachmodul fir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Sachunterrichtsmodul: Integrative
Formen und Inhalte des Lernens im
Sachunterricht

Projekte/facheriibergreifende Ver-
anstaltungen aus dem Bereich
Sachunterricht

Fachwissenschaftliche und fach-
didaktische Studien

Modulaufbau Kompetenzen

und -inhalte des Kerncurri-
culums nach
GHPO | 2003,
Anlage 1

Modulaufbau Kompetenzen

und -inhalte des Kerncurri-
culums nach
GHPO | 2003,
Anlage 1

Modulaufbau Kompetenzen

und -inhalte des Kerncurri-
culums nach
GHPO | 2003,
Anlage 1

SWS
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2al Vorlesung
Lernbereichsdi-
daktik
(Bedingungen
des Lernens im
Sachunterricht)

2a2 Geschichte
und Konzeptionen
des Sachunter-
richts

2a3 Ausgewahl-
te Fragestellun-
gen zur Didaktik
des Sachunter-
richts

Kenntnis der
Voraus-
setzungen des
Lernens im
Sachunterricht
unter Beriick-
sichtigung der
Perspektive von
Kindern; Kennt-
nis der Verfah-
ren zur Erhe-
bung und Analy-
se der Voraus-
setzungen des
Lernens im
Sachunterricht

Uberblick tiber
Geschichte,
Struktur und
Selbstverstand-
nis des Sachun-
terrichts, Kennt-
nis von Curricu-
lumkonzeptio-
nen und Unter-
richtskonzeptio-
nen, Fahigkeit
zum Transfer
von didakti-
schem Wissen
auf Unterrichts-
situationen,
Wissen um die
Bedeutung der
Heimat sowie
von Heimat und
Fremde (inter-
kulturelle Erzie-
hung) im Sach-
unterricht

Kenntnis sach-
unterrichtsdidak-
tischer Begriffe,
Theorien und
Verfahren, Fa-
higkeit zum
Transfer von
didaktischem
Wissen auf Un-
terrichtssituatio-
nen

2b1 - 2b3
Projekte/facher-
Uibergreifende
Veranstaltungen
aus dem Bereich
Sachunterricht

Wissen um die
Bedeutung
interdisziplin&-
ren Arbeitens
im erziehen-
den Unterricht

Kenntnis von
Formen inter-
disziplinéren

Arbeitens

2cl Studien zu
exemplarischen
fachwissen-
schaftlichen
Problemstellun-
gen und Teilbe-
reichen

Technikwissen-
schaftliche Ein-
zeldisziplinen,

z. B. Maschinen-
technik, Ener-
gietechnik, Bau-
technik, Elektro-
technik, Informa-
tionstechnik,
Produktions-
technik, Pro-
duktplanung/
-gestaltung

Allgemeine
Technikwissen-
schaft: z. B.
Allgemeine
Technologie,
Techniksoziolo-
gie, Technikphi-
losophie, Tech-
nikgeschichte

2c2 Studien zu
exemplarischen
fachdidaktischen
Problemstellun-
gen und Teilbe-
reichen z. B.
didaktische
Konzepte,
Fachgeschichte,
Ziele, Inhalte,
Methoden, Me-
dien, fachiber-
greifende Per-
spektiven des
Technikunter-
richts

2c3 Technolo-
gie: Werkstoffe
und Verfahren

Grundlegende
Einsichten

in allgemeine
strukturelle
Zusammen-
hange eines
technikwis-
senschaftli-
chen Berei-
ches

Grundlegende
Einsichten

in die Didaktik
der Technik, in
aktuelle fach-
didaktische
Konzepte und
in die Fachge-
schichte

Fahigkeit zu
zweckbezoge-
nem sachge-
rechtem und
sicherem Ein-
satz von Werk-
zeugen und
Werkstoffen

Erganzende Hinweise:
Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten

werden.

Erganzende Hinweise:

Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 4a.
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation/ Dokumentation von Arbeitsergebnissen abgelegt. Sie schlief3t fachpraktische Priifungen ein (z. B. praktische
Arbeiten mit schriftichem Kommentar, praktischer Abschlusstest).

Wird Technik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte von Modul

1lund?2.

Wird Technik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Uber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Technik als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul

Fir Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule,
die ein Sachunterrichtsfach aus dem sozialwissen-
schaftlichen Facherverbund studieren (Geographie,
Geschichte, Politikwissenschaft, Wirtschaftslehre) und
ihr Gegenmodul nach 8§ 8 Abs. 2 aus dem Fach Tech-
nik wéahlen:

3b) Fachmodul

Fir Studierende des Faches Technik mit Stufen-
schwerpunkt Hauptschule oder fur Studierende, die
Technik im Stufenschwerpunkt Grundschule studieren
und kein Gegenmodul benétigen:

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien

Fachwissenschaftliches und technologisches Vertie-
fungsstudium und schulpraktische Studien

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO 1 2003, Anlage 1 GHPO |1 2003, Anlage 1
3al Einflhrungin Einsichten in grundlegende 3bl Vertiefungsstudien | Vertieftes Verstandnis 2
Grundsachverhalte der | technische und technikwis- zu exemplarischen technikwissenschaftlicher
Technik mit Schwer- senschaftliche Zusammen- fachwissenschaftlichen Zusammenhange
punkt auf Technikbeg- | hénge Problemstellungen und
riff, technische Syste- Teilbereichen
me, technische Verfah- Technikwissenschaftliche
ren, human-soziale Einzeldisziplinen, z. B.
Dimensionen der Maschinentechnik, Ener-
Technik gietechnik, Bautechnik,
Elektrotechnik, Informati-
onstechnik, Produktions-
technik, Produktplanung/
-gestaltung
Allgemeine Technikwis-
senschaft: z. B. Allge-
meine Technologie,
Techniksoziologie,
Technikphilosophie,
Technikgeschichte
3a2 Einflhrung in Einsichten in grundlegende 3b2 Technologische Fahigkeit zum Entwickeln, 2
die Technikdidaktik technikdidaktische Zusam- Studien in exemplari- Herstellen, Nutzen und
mit Schwerpunkt auf menhénge schen Technikbereichen | Bewerten technischer
Legitimation, Ziele, z. B. in Maschinentech- Systeme
Methoden, Medien nik, Energietechnik, Bau-
des Technikunterrichts technik, Elektrotechnik,
unter Beriicksichtigung Informationstechnik,
des Stufenschwer- Produktionstechnik, Pro-
punktes duktplanung/-gestaltung
3a3 z. B. Technolo- Fahigkeit zu zweckbezoge- 3b3 z. B. Studien zur Fahigkeit zur Planung, 2

nem sachgerechtem und
sicherem Einsatz von Werk-
zeugen und Werkstoffen

gie: Werkstoffe und
Verfahren

fachbezogenen Schul-
praxis

Durchfuhrung und Beurtei-
lung von Technikunterricht

Erganzende Hinweise:
Modul 3a ist teilweise inhaltsgleich mit Modul 1.

1.2
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form einer Hausarbeit, Klausur,
Prasentation/Dokumentation von Arbeitsergebnissen abgelegt. Sie schlief3t fachpraktische Priifungen ein (z. B. praktische
Arbeiten mit schriftichem Kommentar, praktischer Abschlusstest).

(Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT Uber die Module 1 und 2

abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Technik als Hauptfach, als Leitfach)

Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-

schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-

schule

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien

Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und
technologische Vertiefungsstudien

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach | -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO 12003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
4al Studien zu exem- Grundlegende Einsichten | 4b1l Vertiefungsstudien Vertieftes Verstandnis 2
plarischen fachwissen- in allgemeine strukturelle zu exemplarischen fach- | technikwissenschaftlicher
schaftlichen Problem- Zusammenhénge eines wissenschaftlichen Prob- | Zusammenhénge
stellungen und Teilbe- technikwissenschaftlichen | lemstellungen und Teil-
reichen Bereiches bereichen
Technikwissenschaftliche Technikwissenschaftliche
Einzeldisziplinen, z.B. Einzeldisziplinen, z. B.
Maschinentechnik, Ener- Maschinentechnik, Ener-
gietechnik, Bautechnik, gietechnik, Bautechnik,
Elektrotechnik, Informati- Elektrotechnik, Informati-
onstechnik, Produktions- onstechnik, Produktions-
technik, Produktplanung/ technik, Produktplanung/
-gestaltung -gestaltung
Allgemeine Technik- Allgemeine Technikwis-
wissenschatft: z. B. All- senschaft: z. B. Allge-
gemeine Technologie, meine Technologie,
Techniksoziologie, Techniksoziologie,
Technikphilosophie, Technikphilosophie,
Technikgeschichte Technikgeschichte
4a2 Studien zu exem- Grundlegende Einsichten | 4b2 Studien zu exem- Grundlegende Einsichten 2
plarischen fachdidakti- in die Didaktik der Tech- plarischen fachdidakti- in die Didaktik der Tech-
schen Problemstellungen | nik, in aktuelle fachdidak- | schen Problemstellungen | nik, in aktuelle fachdidak-
und Teilbereichen z. B. tische Konzepte und in die | und Teilbereichen z. B. tische Konzepte und in
didaktische Konzepte, Fachgeschichte didaktische Konzepte (u. | die Fachgeschichte
Fachgeschichte, Ziele, a. Aspekte einer gender- | panjgkeit zu fachiibergrei-
Inhalte, Methoden, Me- orientierten Fachdidak- fendem und facherverbin-
dien, fachiibergreifende tik), Fachgeschichte, dendem Arbeiten
Perspektiven des Tech- Ziele, Inhalte, Methoden, shigkei der Disk
nikunterrichts Medien, fachibergrei- F_a igkeit, an der Diskus-
fende Perspektiven des sion, Gestaltung, Erpro-
Technikunterrichts bung didaktischer Kon-
zepte mitzuwirken
4a3 z. B. Technologie: Fahigkeit zu zweckbezo- 4h3 z. B. technologi- Vertiefte Fahigkeit zum 2

Werkstoffe und Verfah-
ren

genem sachgerechtem
und sicherem Einsatz von
Werkzeugen und Werk-
stoffen

sche Studien in exempla-
rischen Technikberei-
chen z. B. in Maschinen-
technik, Energietechnik,
Bautechnik, Elektrotech-
nik, Informationstechnik,
Produktionstechnik, Pro-
duktplanung/-gestaltung

Entwickeln, Herstellen,
Nutzen und Bewerten
technischer Systeme

Erganzende Hinweise:

Modul 4a ist inhaltsgleich mit Modul 2c.
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Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Technik als Hauptfach im Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und technologische Vertiefungsstudien aus dem Bereich Informationstechnik

Modulaufbau und -inhalte SWS
5.1 Fachwissenschatft Il (Informationstechnik) 2
5.2 Vertiefende technologische Ubung Il (fachdidaktisch-fachpraktische Arbeiten zu CAD/CAM) 2
5.3 Vertiefende technologische Ubung Ill (fachdidaktisch-fachpraktische Arbeiten) 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Technik als Hauptfach im Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Vertiefungsstudien oder facheriibergreifende Veranstaltungen

Modulaufbau und -inhalte SWS

6.1 Weiterfiihrende technologische Ubungen (z. B. Holz, Metall, Kunststoff)
6.2 Projekte
6.3 Facheribergreifende Veranstaltungen

[ S
|
NN

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstaltun-
gen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistiindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung
ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Prufungen, s .u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4, 5 oder ggf. 6 ein Hauptseminarschein zu erwerben. Fir den Hauptseminarschein
werden 3 CP vergeben. Wegen der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem
letzten Semester zu erwerben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung Uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatsprufung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Fécherverbunds
zu absolvieren. Fur die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.17 Evangelische Theologie/Religionspadagogik

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen |
Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Einflhrung in das Alte Testament Eigenstandige Anwendung exegetischer 2
Entstehung, Sammlung und Uberlieferung der alttesta- Methoden
mentlichen Schriften; historischer und religionsgeschichtli- | Exnigkeit des Verstehens und der Einord-
cher Hintergrund; bibelkundlicher Uberblick; Grundziige nung zentraler alttestamentlicher Texte in
alttestamentlicher Theologie; exegetische Methoden; her- | jhre historischen, religionsgeschichtlichen
meneutische Zugange und theologischen Kontexte sowie in
gegenwartige Bezugsfelder
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1.2 Einfuhrung in die Dogmatik

Grundlagen, Methoden und Aufbau der Theologie als Wis-
senschaft; Grundlagen und Gegenstand der Dogmatik
(Prolegomenafragen); zentrale Themen der materialen
Dogmatik in ihrem Zusammenhang sowie in ihrem Bezug
zu gegenwartigem Welt- und Wirklichkeitsverstandnis

1.3 Einfihrung in die Kirchengeschichte

Zentrale Problemstellungen der Geschichte der Kirchen
und des Christentums in Langsschnitten; Wende- und
Brennpunkte der Geschichte der Kirchen und des Chris-
tentums; Reformation und reformatorische Theologie

Methodisch und hermeneutisch verantwor-
tete Auslegung theologischer Texte

Fahigkeit, gegenwartige Schliisselthemen
und -probleme mit zentralen Themen und
Deutungsperspektiven der christlichen Tradi-
tion in einen wechselseitigen Erschlieungs-
prozess zu bringen

Fahigkeit, zentrale kirchengeschichtliche
Ereignisse und Dokumente in ihre histori-
schen und theologie-geschichtlichen Kontex-
te einzuordnen

Fahigkeit, kirchengeschichtliche Ereignisse
und Dokumente als Wirkungs- und Problem-
geschichte des Evangeliums zu verstehen,
sie kritisch zu diskutieren und theologisch zu
beurteilen

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Theologie/Religionspéadagogik erst nach dem
Fundamentum gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— lIst ev. Theologie/Religionspadagogik das im Fundamentum gewéhlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters
die Klausur als akademische Zwischenpriifung (AZ) geschrieben.

— Wird ev. Theologie/Religionspadagogik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1
gemeinsam mit Modul 2 in der akademischen Teilprifung (AT) gepruft; die Klausur GUber Modul 1 geht in die AT ein

(siehe Modul 2).

— Wird ev. Theologie/Religionspadagogik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als

1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlielich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
2.1 Einfuhrung in das Neue Testament Eigenstandige Anwendung exegetischer 2
Entstehung, Sammlung und Uberlieferung der neutesta- Methoden
mentlichen Schriften; historischer und religionsgeschicht- Fahigkeit des Verstehens und der Einord-
licher Hintergrund; bibelkundlicher Uberblick; Grundziige nung zentraler neutestamentlicher Texte in
neutestamentlicher Theologie; exegetische Methoden; ihre historischen, religionsgeschichtlichen
hermeneutische Zugéange und theologischen Kontexte sowie in
gegenwartige Bezugsfelder
2.2 Einfuhrung in die theologische Ethik Fahigkeit zur methodisch und hermeneu- 2
Grundformen ethischer Argumentation (Individual-, Sozial- tisch verantworteten Reflexion ethischer
ethik, formale, materiale Ethik etc.); Grundbegriffe ethischer | Problemstellungen in theologischer Per-
Argumentation (Freiheit, Person, Verantwortung, Gewissen spektive
etc.); Theologische Ethik als Auslegung des christlichen Fahigkeit, unter Ruckgriff auf die christliche
Ethos; Schritte ethischer Urteilsfindung Tradition und in Auseinandersetzung mit
gegenwartigen Positionen ein begriindetes
eigenes Urteil zu ethischen Fragen zu ent-
wickeln
2.3 Einfuhrung in die Religionspadagogik und Didaktik Differenzierte Wahrnehmung der Eigen- 2

des Religionsunterrichts

Religion in der Entwicklung und in der Lebenswelt

der Kinder und Jugendlichen; Grundfragen religidser Erzie-
hung; Grundfragen der Religionsdidaktik und ihre
Bearbeitung in unterschiedlichen Konzeptionen des RU;
Lehrplane und Unterrichtsvorbereitung

standigkeit kindlich-jugendlicher Religiosi-
tat; Kenntnis der padagogischen Méglich-
keiten ihrer Begleitung und Férderung;
Fahigkeit, iber Begrindung und Auftrag
des schulischen RU reflektiert Auskunft zu
geben; Fahigkeit zu begriindeten fachdi-
daktischen Entscheidungen
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1.2

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Klausur, Hausarbeit 0. A.
abgelegt.

Wird ev. Theologie/Religionspadagogik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die
erste AT die Inhalte von Modul 1 und 2.

Wird ev. Theologie/Religionspadagogik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird tber Modul 2
die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Ein Hauptthema der neutestamentlichen Theologie, Methodisch und hermeneutisch verantwor- 2
z. B.: historischer Jesus, Theologie der Synoptiker, teter Umgang mit zentralen biblischen
Johannes-Evangelium, Paulinische Theologie Texten

Fahigkeit, zu grundlegenden Themen und
Problemen biblischer Exegese differenziert
und begriindet Stellung zu nehmen

3.2 Ein Hauptthema der Religionsdidaktik, z. B.: fach- Fahigkeit zur theoriegeleiteten Reflexion 2
didaktische ErschlieRung exemplarischer Themen aus den und Beurteilung religionsunterrichtlicher
theologischen Teilgebieten; aktuelle religionsdidaktische Konzepte, Materialien und Praxis; Féhig-
Konzeptionen in Theorie und Praxis; schulform- und schul- keit, aus der Auseinandersetzung mit reli-
stufenspezifische Didaktik des Religionsunterrichts gionsdidaktischen Grundfragen und Kon-

zepten eigene Perspektiven fir den Religi-
onsunterricht zu entwickeln und zu begriin-

den
3.3 z. B. Ein Hauptthema aus der Kirchengeschichte: Vertiefte Fahigkeit zur historischen Einord- 2
Christentum in der griechisch-rémischen Antike; Christliches | nung und theologischen Beurteilung zentra-
Leben im Mittelalter; Martin Luther und die Reformation; ler kirchengeschichtlicher Epochen, Ereig-
Aufklarung und Moderne; Kirche im Nationalsozialismus; nisse und Dokumente in ihrer wirkungsge-
kirchliche Zeitgeschichte schichtlichen Bedeutung fiir das Christen-

tum bis heute

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Klausur, Hausarbeit oder
Seminararbeit abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT
Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 4 (6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
4.1 Ein Hauptthema der systematischen Theologie vertieft: Vertiefte Fahigkeit der exemplarischen, 2
a) Dogmatik, z. B.: Gottesfrage, Schopfung, Christologie, differenzierten und gegenwartsbezogenen
Rechtfertigung, Kirche oder ein neuerer dogmatischer Auslegung von Grundthemen der christ-
Entwurf lichen Tradition
oder Vertiefte Fahigkeit der begrindeten und

differenzierten Ausbildung einer christlich
verantworteten Argumentation in exempla-
rischen, gegenwartigen ethischen Problem-
feldern

b) Ethik — exemplarische Themenfelder angewandter Ethik
der Gegenwart, z. B.: Bioethik, Wirtschaftsethik, Men-
schenrechte oder ein neuerer ethischer Entwurf
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4.2 Grundfragen 6kumenischer und interreligioser Fahigkeit, wesentliche Unterschiede und 2
Verstandigung, z. B.: Geschichte und theologische Grund- Gemeinsamkeiten zwischen den christli-
fragen der 6kumenischen Bewegung; die romisch-katho- chen Konfessionen und zwischen den
lische Kirche als 6kumenische Partnerin; Modelle inter- Religionen differenziert zu erfassen
religiéser Theoriebildung und Verstéandigung (z. B. Theolo- Fahigkeit, sinnvolle Perspektiven und
gie der Religionen, Weltethos); Européische Religionsge- Grenzen 6kumenischer und interreligioser
schichte und Religionen/ religiose Gemeinschaften der Verstandigung theologisch zu begriinden,
Gegenwart; Geschichte und Grundziige der Weltreligionen zu entfalten und zu beurteilen
4.3 z. B. ein Hauptthema der alttestamentlichen Theologie: | Methodisch und hermeneutisch verantwor- 2
Pentateuch; Propheten; Psalmen teter Umgang mit zentralen biblischen Tex-
ten

Fahigkeit, zu grundlegenden Themen und
Problemen biblischer Exegese differenziert
und begriindet Stellung zu nehmen

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 5 (5 SWS, ev. Theologie/Religionspéadagogik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS

5.1 Ein Hauptseminar zum Religionsunterricht in der Grundschule/Sekundarstufe 2

5.2 Ein fachwissenschaftliches Hauptseminar (Bibelwissenschaften oder Systematische Theologie oder 2
Kirchengeschichte)

5.3 Eine Lehrveranstaltung zum Bereich Medien und Kommunikation 1

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenanzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstiindigen Veranstal-
tungen angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistliindigen Lehrveranstaltung empfohlen.

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 5 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.).

Modul 6 (6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS
6.1 Ein religionsdidaktisches Hauptseminar 2
6.2 Ein bibelwissenschaftliches Hauptseminar 2
6.3 Ein systematisch-theologisches oder kirchengeschichtliches Hauptseminar 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-
seminarschein und Prufungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 insgesamt ein Hauptseminarschein als Hausarbeit zu erwerben. Wegen
der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.
Fir den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung tber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fiir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherver-
bunds zu absolvieren. Fur die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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2.18 Katholische Theologie/Religionspadagogik

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, kath. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, als affines

Fach)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen |
Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
1.1 Einfuhrung in die Religionspadagogik Differenzierte Wahrnehmung der Eigenstan- 2
Religion in der Entwicklung und in der Lebenswelt der Kin- | digkeit kindlich-jugendlicher Religiositéat
der und Jugendlichen; Grundfragen religiéser Erziehung Kenntnis der padagogischen Maglichkeiten
ihrer Begleitung und Foérderung
1.2 Einfuhrung in das Alte Testament Eigenstéandige Anwendung exegetischer 2
Entstehung, Sammlung und Uberlieferung der alttesta- Methoden
mentlichen Schriften; historischer und religionsgeschichtli- Fahigkeit des Verstehens und der Einord-
cher Hintergrund; bibelkundlicher Uberblick; Grundzige nung zentraler alttestamentlicher Texte in
alttestamentlicher Theologie; exegetische Methoden; her- | jhre historischen, religions-geschichtlichen
meneutische Zugange und theologischen Kontexte sowie in ge-
genwartige Bezugsfelder
1.3 Einfuhrung in die Dogmatik Methodisch und hermeneutisch verantwor- 2

Grundlagen, Methoden und Aufbau der Theologie als
Wissenschaft; Grundlagen und Gegenstand der Dogmatik
(Prolegomenafragen); zentrale Themen der materialen
Dogmatik in ihrem Zusammenhang sowie in ihrem Bezug
zu gegenwartigem Welt- und Wirklichkeitsverstandnis

tete Auslegung theologischer Texte

Fahigkeit, gegenwartige Schliisselthemen
und -probleme mit zentralen Themen und
Deutungsperspektiven der christlichen Tradi-
tion in einen wechselseitigen ErschlieRungs-
prozess zu bringen

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Theologie/Religionspadagogik erst nach dem
Fundamentum gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist kath.Theologie/Religionspaddagogik das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters
die Klausur als akademische Zwischenpriifung (AZ) geschrieben.

— Wird kath. Theologie/Religionspadagogik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird
Modul 1 gemeinsam mit Modul 2 in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Giber Modul 1 geht in

die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird kath.Theologie/Religionspadagogik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur

als 1. AT geschrieben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt ohne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlieBlich der AZ
9 CP, einschlief3lich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, kath. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

2.1 Einfuhrung in das Neue Testament Eigenstandige Anwendung exegetischer 2

Entstehung, Sammlung und Uberlieferung der neutesta-
mentlichen Schriften; historischer und religionsgeschicht-
licher Hintergrund; bibelkundlicher Uberblick; Grundziige
neutestamentlicher Theologie; exegetische Methoden;
hermeneutische Zugénge

Methoden

Fahigkeit des Verstehens und der Einord-
nung zentraler neutestamentlicher Texte in
ihre historischen, religionsgeschichtlichen
und theologischen Kontexte sowie in
gegenwartige Bezugsfelder
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2.2 Einfuhrung in die theologische Ethik

Grundformen ethischer Argumentation (Individual-, Sozial-
ethik, formale, materiale Ethik etc.); Grundbegriffe ethischer
Argumentation (Freiheit, Person, Verantwortung, Gewissen
etc.); Theologische Ethik als Auslegung des christlichen
Ethos; Schritte ethischer Urteilsfindung

2.3 Einfuhrung in die Didaktik des Religionsunterrichts
Grundfragen der Religionsdidaktik und ihre Bearbeitung
in unterschiedlichen Konzeptionen des RU; Lehrplane
und Unterrichtsvorbereitung

Fahigkeit zur methodisch und hermeneu-
tisch verantworteten Reflexion ethischer
Problemstellungen in theologischer Per-
spektive

Fahigkeit, unter Ruckgriff auf die christliche
Tradition und in Auseinandersetzung mit
gegenwartigen Positionen ein begriindetes
eigenes Urteil zu ethischen Fragen zu ent-
wickeln

Fahigkeit, Gber Begriindung und Auftrag
des schulischen Religionsunterrichts reflek-
tiert Auskunft zu geben

Beféhigung zu begriindeten fachdidakti-
schen Entscheidungen

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Klausur, Hausarbeit 0. A.

abgelegt.

Wird kath. Theologie/Religionspadagogik im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die

erste AT die Inhalte von Modul 1 und 2.

Wird kath. Theologie/Religionspadagogik im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Uber Modul 2

die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS, kath. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung |

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1 Einfuhrung in die Kirchengeschichte Fahigkeit, zentrale kirchengeschichtliche 2
Zentrale Problemstellungen der Geschichte der Kirchen Ereignisse und Dokumente in ihre histori-
und des Christentums in Langsschnitten; Wende- und schen und theologie-geschichtlichen Kon-
Brennpunkte der Geschichte der Kirchen und des Christen- | texte einzuordnen
tums; Reformation und reformatorische Theologie Fahigkeit, kirchengeschichtliche Ereignisse
und Dokumente als Wirkungs- und Prob-
lemgeschichte des Evangeliums zu verste-
hen, sie kritisch zu diskutieren und theolo-
gisch zu beurteilen
3.2 Ein Hauptthema der neutestamentlichen Theologie, Methodisch und hermeneutisch verantwor- 2
z. B.: historischer Jesus, Theologie der Synoptiker, teter Umgang mit zentralen biblischen
Johannes-Evangelium, Paulinische Theologie Texten
Fahigkeit, zu grundlegenden Themen und
Problemen biblischer Exegese differenziert
und begriindet Stellung zu nehmen
3.3 Ein Hauptthema der Religionsdidaktik, Fahigkeit zur theoriegeleiteten Reflexion 2

z. B.: fachdidaktische ErschlieBung exemplarischer Themen
aus den theologischen Teilgebieten; aktuelle religionsdidak-
tische Konzeptionen in Theorie und Praxis; schulform- und
schulstufenspezifische Didaktik des Religionsunterrichts

und Beurteilung religionsunterrichtlicher
Konzepte, Materialien und Praxis

Fahigkeit, aus der Auseinandersetzung mit
religionsdidaktischen Grundfragen und
Konzepten eigene Perspektiven fur den
Religionsunterricht zu entwickeln und zu
begriinden

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) in Form einer Klausur, Hausarbeit oder
Seminararbeit abgelegt. (Ausnahme sind Studierende im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT

Uber die Module 1 und 2 abgelegt haben).

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).
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1.2

Modul 4 (6 SWS, ev. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach, als Leitfach)

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung Il

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
4.1 Ein Hauptthema der systematischen Theologie vertieft: | Vertiefte Fahigkeit der exemplarischen, 2
a) Dogmatik, z. B.: Gottesfrage, Schépfung, Christologie, differenzierten und gegenwartsbezogenen
Rechtfertigung, Kirche oder ein neuerer dogmatischer Auslegung von Grundthemen der christ-
lichen Tradition
Entwurf
oder Vertiefte Fahigkeit der begrindeten und
. . differenzierten Ausbildung einer christlich
b) Em::: aeerxgrengelzicvsgrrt]e Thementelder angewandter verantworteten Argumentation in exempla-
z. B.: Bioethik, Wirtschaftsethik, Menschenrechte oder rischen, gegenwartigen ethischen Problem-
: h feldern
ein neuerer ethischer Entwurf
4.2 Grundfragen 6kumenischer und interreligioser Fahigkeit, wesentliche Unterschiede und 2
Verstandigung, z. B.: Gemeinsamkeiten zwischen den christli-
Geschichte und theologische Grundfragen der 6kumeni- chen Konfessionen und zwischen den Reli-
schen Bewegung; die evangelische Kirche als 6kumenische | gionen differenziert zu erfassen
Partnerin; Modelle interreligioser Theoriebildung und Ver- Fahigkeit, sinnvolle Perspektiven und
sténdigung (z. B. Theologie der Religionen, Weltethos); Grenzen dkumenischer und interreligidser
Européische Religionsgeschichte und Religionen/religitse Verstandigung theologisch zu begriinden,
Gemeinschaften der Gegenwart; Geschichte und Grundzi- zu entfalten und zu beurteilen
ge der Weltreligionen
4.3 z. B. ein Hauptthema der alttestamentlichen Theologie: | Methodisch und hermeneutisch verantwor- 2

Pentateuch; Propheten; Psalmen

teter Umgang mit zentralen biblischen
Texten

Fahigkeit, zu grundlegenden Themen und
Problemen biblischer Exegese differenziert
und begriindet Stellung zu nehmen

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Haupt-

seminarschein und Prifungen, s. u.

Modul 5 (5 SWS, kath. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS

5.1 Ein Hauptseminar zum Religionsunterricht in der Grundschule/Sekundarstufe 2

5.2 Ein fachwissenschaftliches Hauptseminar (Bibelwissenschaften oder Systematische Theologie oder 2
Kirchengeschichte)

5.3 Eine Lehrveranstaltung zum Bereich Medien und Kommunikation 1

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 5 CP; hinzu kommen ggf. 3 CP fiir den Hauptseminarschein und Priifungen, s. u.

Modul 6 (6 SWS, kath. Theologie/Religionspadagogik als Hauptfach)

Modulaufbau und -inhalte SWS
6.1 Ein religionsdidaktisches Hauptseminar 2
6.2 Ein bibelwissenschaftliches Hauptseminar 2
6.3 Ein systematisch-theologisches oder kirchengeschichtliches Hauptseminar 2

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 6 CP (je 2 pro besuchter Veranstaltung; hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Hauptse-

minarschein und Prifungen, s. u.).
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Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:

— Im Hauptfach ist aus den Modulen 4 bis 6 insgesamt ein Hauptseminarschein als Hausarbeit zu erwerben. Wegen
der Anmeldung zur Staatsprifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.
Fur den Hauptseminarschein werden weitere 3 CP vergeben.

— Im Hauptfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung Uber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fiir die Klausur, 4 CP fir die mindliche Prifung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherver-
bunds zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.

2.19 Wirtschaftslehre

Vorbemerkung

Das Fach Wirtschaftslehre kann im Stufenschwerpunkt Grundschule nur im Fécherverbund (als Leit- oder affines Fach) ge-
wahlt werden.

Modul 1 (Fundamentum, 6 SWS, Wirtschaftslehre als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Grundlagen wirtschaftlichen und wirtschaftsdidaktischen Handelns

Kompetenzen SWS

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

Modulaufbau und -inhalte

Fahigkeit zum privaten wirtschaftlichen 2
Handeln

1.1 Private Haushalte im Wirtschaftsgeschehen

Verstandnis unternehmerischen Denkens 2
und Handelns

1.2 Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen

1.3 Grundlagen der Wirtschaftsdidaktik Kenntnis grundlegender wirtschaftsdidakti- 2

scher Probleme und Konzepte

Erganzende Hinweise:

Modul 1 wird als Basismodul im Fundamentum mit 6 SWS studiert. Wird Wirtschaftslehre erst nach dem Fundamentum
gewahlt, wird Modul 1 im Hauptstudium studiert.

Leistungsnachweise und Prifung:
Uber Modul 1 wird eine 90-miniitige Klausur geschrieben.

— Ist Wirtschaftslehre das im Fundamentum gewahlte weitere Fach, wird bis Ende des 2. Semesters die Klausur als
akademische Zwischenprifung (AZ) geschrieben.

— Wird Wirtschaftslehre im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Modul 1 gemeinsam mit
Modul 2 in der akademischen Teilpriifung (AT) geprift; die Klausur Giber Modul 1 geht in die AT ein (siehe Modul 2).

— Wird Wirtschaftslehre im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird die Klausur als 1. AT geschrie-
ben.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt chne AZ oder AT 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung), einschlie3lich der AZ
9 CP, einschlielich der AT (nur im affinen Fach mit Beginn nach dem Fundamentum) 9 CP.

Modul 2 (6 SWS, Wirtschaftslehre als Hauptfach, als Leitfach, als affines Fach)
Modul 2 wird in drei Gruppen differenziert:

2a)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende ohne weiteres Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Wirt-
schaftslehre mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination ohne weitere Sachunter-
richtsfacher (Biologie, Chemie, Ge-
schichte, Geographie, Physik, Poli-
tikwissenschaft, Technik):

2b)

Sachunterrichtsmodul fiir Studie-
rende mit weiterem Sachunter-
richtsfach

Fur Studierende des Faches Wirt-
schaftslehre mit Stufenschwerpunkt
Grundschule und einer Facherkom-
bination mit einem weiteren Sach-
unterrichtsfach (Biologie, Chemie,
Geschichte, Geographie, Physik,
Politikwissenschaft, Technik) ent-
scheiden sich in einem Fach fir
Modul 2a, im anderen fur Modul 2b:

2¢c)

Fachmodul fir Studierende
mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule
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Sachunterrichtsmodul: Integrative Projekte/facheribergreifende Grundlegende Strukturen in
Formen und Inhalte des Lernens im Veranstaltungen aus dem Bereich Wirtschaft und Arbeitswelt
Sachunterricht Sachunterricht
Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau Kompetenzen Modulaufbau | Kompetenzen SWS
und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri- und -inhalte des Kerncurri-

culums nach culums nach culums nach

GHPO | 2003, GHPO 1 2003, GHPO 1 2003,

Anlage 1 Anlage 1 Anlage 1
2al Vorlesung Kenntnis der 2b1 - 2h3 Wissen um die 2cl Wirt- Kenntnis und 2
Lernbereichsdi- Voraussetzun- Projekte/facher- | Bedeutung in- schaftsord- Verstandnis
daktik gen des Lernens | Ubergreifende terdisziplinaren nung. Der der Rolle des
(Bedingungen im Sachunter- Veranstaltungen | Arbeitens im Staat im Wirt- | Staates in
des Lernens im richt unter Be- aus dem Be- erziehenden schaftsge- marktwirt-
Sachunterricht) ricksichtigung reich Sachunter- | Unterricht schehen schaftlichen

der Perspektive | richt Kenntnis von Systemen

von Kindern; Formen interdis-

Kenntnis der ziplinaren Arbei-

Verfahren zur tens

Erhebung und

Analyse der

Voraussetzun-

gen des Lernens

im Sachunter-

richt
2a2 Geschichte Uberblick tiber 2c2 Markt- Kenntnis und 2
und Konzeptionen | Geschichte, und Preisbil- Verstandnis
des Sachunter- Struktur und dung. Kreis- grundlegender
richts Selbstverstand- lauf, Volkswirt- | wirtschaftlicher

nis des Sachun- schaftliche Zusammen-

terrichts, Kennt- Gesamtrech- hange

nis von Curricu- nung

lumkonzeptio-

nen und Unter-

richtskonzeptio-

nen, Fahigkeit

zum Transfer

von didakti-

schem Wissen

auf Unterrichts-

situationen,

Wissen um die

Bedeutung der

Heimat sowie

von Heimat und

Fremde (inter-

kulturelle Erzie-

hung) im Sach-

unterricht
2a3 Ausgewahlte | Kenntnis sach- 2c3 Berufs- Einsichten in 2
Fragestellungen unterrichtsdidak- und Arbeits- grundlegende
zur Didaktik des tischer Begriffe, welt Strukturen und
Sachunterrichts Theorien und Probleme des

Verfahren, Fa- Beschafti-

higkeit zum gungssektors.

Transfer von Kenntnis

didaktischem didaktischer

Wissen auf Un- Modelle und

terrichtssituatio- Methoden im

nen Berufsfin-

dungsprozess

Erganzende Hinweise: Erganzende Hinweise:
Die Veranstaltungen kdnnen von Lehrenden verschiedener Institute gehalten | Modul 2c ist inhaltsgleich mit Modul 3a und
werden. 4a.
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 2 wird die erste Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates, einer

Seminararbeit, Klausur, Prasentation, miindlichen Priifung oder eines Portfolios abgelegt.
Wird Wirtschaftslehre im Haupt- und Leitfach erst nach dem Fundamentum begonnen, umfasst die erste AT die Inhalte

von Modul 1 und 2.

Wird Wirtschaftslehre im affinen Fach erst nach dem Fundamentum begonnen, wird Gber Modul 2 die zweite AT abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS, Wirtschaftslehre als Gegenmodul, als Hauptfach, als Leitfach, ggf. als affines Fach)

Modul 3 wird in zwei Gruppen differenziert:

3a) Gegenmodul

Fur Studierende mit Stufenschwerpunkt Grundschule,
die ein Sachunterrichtsfach aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Facherverbund studieren
(Biologie, Chemie, Physik, Technik) und ihr Gegen-
modul nach § 8 Abs. 2 aus dem Fach Wirtschaftslehre
wahlen:

3b) Fachmodul

Fur Studierende des Faches Wirtschaftslehre mit Stu-
fenschwerpunkt Hauptschule oder fiir Studierende, die
Wirtschaftslehre im Stufenschwerpunkt Grundschule
studieren und kein Gegenmodul benétigen:

Grundlagen wirtschaftlichen und wirtschaftsdidak-
tischen Handelns

Makro6konomische und wirtschaftspolitische
Zusammenhé&nge

Methodisches Handeln im Wirtschaftsunterricht

Modulaufbau und Kompetenzen Modulaufbau und Kompetenzen SWS
-inhalte des Kerncurriculums nach -inhalte des Kerncurriculums nach
GHPO 1 2003, Anlage 1 GHPO | 2003, Anlage 1
3al Private Haushalte | Fahigkeit zum privaten wirt- 3bl Geldtheorie, Verstandnis fur stabilitatspoli- 2
im Wirtschaftsgesche- | schaftlichen Handeln Geld- und Wah- tische Zusammenhéange und
hen rungspolitik, europé- | Grundlagen européaischer In-
ische Integration tegration
3a2 Unternehmen im Verstandnis unternehmeri- 3b2 Lehr-/Lern- Fahigkeit zu methodischem 2
Wirtschaftsgeschehen | schen Denkens und Han- methoden in der kompetentem Verhalten im
delns 6konomischen Bil- Wirtschaftsunterricht
dung
3a3 Grundlagen der Kenntnis grundlegender wirt- | 3b3 z. B. Wettbe- Verstandnis fir marktwirt- 2

Wirtschaftsdidaktik schaftsdidaktischer Probleme

und Konzepte

schaftliche Rahmenbe-
dingungen in globalen Zu-
sammenhangen

werb, Kooperation
und Globalisierung

Erganzende Hinweise:
Modul 3a ist inhaltsgleich mit Modul 1.

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates, einer

Seminararbeit, Klausur, Prasentation, mundlichen Priifung oder eines Portfolios abgelegt. (Ausnahme sind Studierende
im affinen Fach, die erst im Hauptstudium begonnen und ihre AT lber die Module 1 und 2 abgelegt haben). Jeweils eine
AT muss mit einem fachwissenschaftlichem bzw. fachdidaktischem Schwerpunkt abgelegt werden.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS, Wirtschaftslehre als Hauptfach, als Leitfach)

Modul 4 wird in zwei Gruppen differenziert:

4a) Studierende mit Stufenschwerpunkt Grund-
schule

4b) Studierende mit Stufenschwerpunkt Haupt-
schule

Makrotkonomische und wirtschaftspolitische
Zusammenhénge

Methodisches Handeln im Wirtschaftsunterricht und im
Unterrichtsfach Mensch, Natur und Kultur

Makrodkonomische und wirtschaftspolitische
Zusammenhé&nge

Einsatz neuer Medien im Wirtschaftsunterricht

Modulaufbau und
-inhalte

Kompetenzen

des Kerncurriculums nach
GHPO 1 2003, Anlage 1

Modulaufbau und
-inhalte

Kompetenzen

des Kerncurriculums nach
GHPO | 2003, Anlage 1

SWS
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4al Wirtschaftsord-
nung. Der Staat im
Wirtschaftsgeschehen

Kenntnis und Verstandnis
der Rolle des Staates in
marktwirtschaftlichen

4b1 Konjunktur und
Beschaftigung

Verstandnis fur gesamtwirt-
schaftliche Zusammenhénge
und wirtschaftspolitische Ein-

Systemen

4a2 Lehr-/Lern-
methoden in der 6ko-
nomischen Bildung

Fahigkeit zu methodisch
kompetentem Verhalten im
Wirtschaftsunterricht und
im Unterrichtsfach Mensch,
Natur und Kultur

4a3 z. B. Konjunktur
und Beschéftigung

Verstandnis fur gesamtwirt-
schaftliche Zusammenhénge
und wirtschaftspolitische Ein-
flussmdglichkeiten

4b2 LoOsung wirt-
schaftlicher Prob-
lemstellungen mit
Hilfe neuer Medien

4b3 z. B. Internati-
onale Wirtschaftsbe-
ziehungen

flussmdglichkeiten

Fahigkeit, neue Medien

unterricht einzusetzen

Probleme internationaler
Wirtschaftsbeziehungen

zieladaquat im Wirtschafts-

Einsicht in Strukturen und

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-

seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 5 (6 SWS, Wirtschaftslehre als Hauptfach, Stufenschwerpunkt Hauptschule)

Modulaufbau und -inhalte

Kompetenzen

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

SWS

5.1 Kolloquium zu ausgewahlten Themen der Wirt-
schaftslehre

5.2 Bildungsmarketing/Bildungssponsoring

5.3 Konsumentenverhalten und Verbrauchererziehung

Kenntnisse und Verstandnis aktueller
Fragestellungen und Zusammenhénge der
Wirtschaftswissenschaften und Wirtschafts-
didaktik

Verstandnis grundlegender strategischer
und operativer Zusammenhénge zur markt-
orientierten Fuhrung eines Bildungsunter-
nehmens

Kenntnis grundlegender, das Konsumenten-
verhalten beeinflussender Prozesse Ablei-
tung von Inhalten und Methoden einer lern-
wirksamen Verbrauchererziehung

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fur den Haupt-

seminarschein und Prufungen, s. u.

Modul 6 (5 SWS, Wirtschaftslehre als Hauptfach, Stufenschwerpunkt Hauptschule)

Modulaufbau und -inhalte

Kompetenzen

des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

SWS

6.1 Schulentwicklung — Controlling — Kostenmanagement

6.2 Bildungscontrolling/Qualitditsmanagement

6.3 Personalmanagement/Organisationsentwicklung

Einblick in die Theorie und Praxis aktueller
Schulentwicklungskonzepte unter besonde-
rer Beriicksichtigung des Controllings und
Kostenmanagements

Fahigkeit und Bereitschaft, qualitéatstheore-
tische Handlungen, Prozesse sowie Inter-
dependenzen in Bildungsinstitutionen wahr-
zunehmen und zu gestalten

Uberblick tiber grundlegende Modelle und
Verfahrensweisen der Organisationsentwick-
lung und des Personalmanagements

Erganzende Hinweise:

Die ungerade Stundenzahl ergibt sich aus dem Gesamtumfang des Studiums. Sofern keine einstéandigen Veranstaltungen

angeboten werden, wird der freiwillige Besuch einer zweistiindigen Lehrveranstaltung empfohlen.




12 Seite 78 von 88

Leistungsnachweise und Prifung:

ECTS-Punkte (CP): Modul 6 ergibt 5 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung); hinzu kommen ggf. 3 CP fir den Haupt-
seminarschein und Prifungen, s. u.

Weitere Leistungsnachweise und Prufungen:
— Im Hauptfach ist aus den wirtschaftswissenschaftlichen und wirtschaftsdidaktischen Inhalten Modulen 4, 5 oder

ggof. 6 ein Hauptseminarschein zu erwerben. Fir den Hauptseminarschein werden 3 CP vergeben. Wegen der
Anmeldung zur Staatspriifung wird empfohlen, den Hauptseminarschein vor dem letzten Semester zu erwerben.

— Im Hauptfach ist eine miindliche Erste Staatspriifung tiber Inhalte aus den Modulen 4, 5 und ggf. 6 sowie eine
schriftliche Prifung Gber die Module 5 und ggf. 6 zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Hauptfach werden
weitere 8 CP vergeben (4 CP fir die Klausur, 4 CP fur die mindliche Prufung).

— Im Leitfach ist eine mindliche Erste Staatspriifung tUber Inhalte aus Modul 4 und die Grundlagen des Facherverbunds
zu absolvieren. Fir die Erste Staatspriifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben.
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3. Grundlagen der Facherverbtinde
3.1  Verbund Asthetische Erziehung
Grundlagen des Facherverbundes Asthetik (6 SWS)
Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.1.1 Grundlagen der Wahrnehmungserziehung und der | Uber die Wahrnehmungsdifferenzierung und 2
interdisziplinéren kiinstlerisch-asthetischen Bildung in Ausdrucks- und Gestaltungsfahigkeit unter-
Theorie und Praxis: schiedliche Wirklichkeitszugéange erschlie-
Theoretische Grundlagen der Wahrnehmungserziehung R3en und den Transfer auf unterschiedliche
sowie des kiinstlerisch-asthetischen Ausdrucks- und Ausdrucksformen in den Fachern leisten
Gestaltungsvermogens (bildnerisch, musikalisch, kérper-
lich u. a.) von Kindern und Jugendlichen Uberblick tGiber
anthropologische, philosophische und psychologische,
soziologische und/oder kulturhistorische Ansatze;
3.1.2-3.13 Disziplinare und interdisziplindre Zusam- 2
Grundlagen fir Gestaltungsprozesse in interdisziplinaren | Menhange erkennen und padagogisch- 2

Zusammenhé&ngen/Grundlagen projektorientierten
Lernens (G) auch unter Berlcksichtigung des AU: Inter-
disziplindre Projekte konzipieren und realisieren

(H) Interdisziplindre Projekte konzipieren und realisieren

(G/H): Die Ergebnisse der Gruppenarbeit prasentieren,
reflektieren, dokumentieren, evaluieren; prozessorientierte
Arbeitsformen entwickeln und umsetzen; didaktische Re-
flexion fuir den Schulalltag der einzelnen Schulstufen

didaktisch anwenden kénnen

Bereitschaft und Offenheit fur interdiszipliné-
re Zusammenarbeit zeigen und umsetzen
kdnnen, Konzipierung, Realisierung und
kritische Reflexion interdisziplindrer Anséatze
und/oder Projekte

Erganzende Hinweise:

Das Lehrangebot fiir die Grundlagen des Facherverbunds Asthetische Erziehung wird gemeinsam von den am Verbund
beteiligten Fachern festgelegt. Dies geschieht in einer einmal im Semester tagenden Facherkonferenz.

Prifung:

Das Grundlagenmodul ist Gegenstand der mundlichen Staatsprifung im Leitfach. Naheres wird vom Leitfach geregelt.

3.2

Mathematisch-naturwissenschaftlicher Verbund

Grundlagen des Facherverbundes Mathematik-Naturwissenschaften (6 SWS)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1
3.2.1 Arbeitsweisen und Methoden der verschiedenen Naturwissenschatftliche Denk- und Arbeits- 2
Facher des mathematisch-naturwissenschaftlichen Ver- weisen an konkreten Inhalten aufzeigen
bundes; Methoden fur die interdisziplindre Behandlung kdnnen; Grundphédnomene aus Alltag und
komplexer Themen, bezogen auf den Stufenschwer- Umwelt mit fundamentalen Methoden der
punkt; Einblick in die Nutzung der neuen Informations- Mathematik, Naturwissenschaften und der
technologien im mathematisch-naturwissenschaftlichen neuen Technologien beschreiben und
und technischen Bereich analysieren kdnnen
3.2.2 Mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Bedeutung dieses Bildungssektors fir 2

Bildung in Schule und Gesellschaft; Bildungsziele des
jeweiligen Stufenschwerpunkts; mathematische, natur-
wissenschaftliche, technische Inhalte fir den Unterricht
in Grund- und Hauptschule, differenziert nach Grund-
und Hauptschule

Arbeit, Beruf und Wirtschatft; Allgemein-
bildung in Grund- und Hauptschulen ein-
schéatzen kénnen; Orientierungswissen
Uber Konzeptionen, Curricula, Bildungs-
plane bzw. Inhalte und Ziele, Methoden
und Medien
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3.2.3 Theorien und Erkenntnisse zur Lebenswelt und
zum kindlichen Weltbild der Grundschler bzw. Haupt-
schiler. Lernen im Spannungsfeld zwischen Priméarerfah-
rung und Mediatisierung; verschiedene Lehr-Lern-Formen
fur Inhalte aus dem Féacherverbund, bezogen auf den je-
weiligen Stufenschwerpunkt

Orientierungswissen uber vorschulisches
Lernen, fachorientiertes und facheribergrei-
fendes Lernen in Grund- bzw. Hauptschule;
Mdoglichkeiten der altersgeméfRen Behand-
lung der Inhalte kennen und umsetzen kén-
nen (u. a. Reduktion und Elementarisierung,
Anknipfen an Vorerfahrung); verschiedene
Theorien und konkrete Verfahrensweisen
zum kindgemaRen Abstrahieren und Mo-
dellbilden kennen (und einsetzen kénnen)

Erganzende Hinweise:

Das Lehrangebot fiir die Grundlagen des Facherverbunds Mathematik-Naturwissenschaften wird gemeinsam von den
am Verbund beteiligten Fachern festgelegt. Dies geschieht in einer einmal im Semester tagenden Facherkonferenz.

Prifung:

Das Grundlagenmodul ist Gegenstand der mindlichen Staatsprifung im Leitfach. Naheres wird vom Leitfach geregelt.

3.3 Sozialwissenschaftlicher Verbund

Grundlagen des Facherverbundes Sozialwissenschaften (6 SWS)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

3.3.1 Perspektiven der Anthropologie aus der Sicht Uberblick iiber die interdisziplinare Ausrich- 2

der beteiligten Facher: Akteursmodelle und Bilder vom tung unter Beachtung des Gender-Bezugs

Menschen - homo politicus, homo sociologicus, homo

economicus, homo religiosus, Interaktion Mensch/Umwelt,

Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Blickwinkel auf

das Kind; (G) bzw. auf den heranwachsenden Jugendli-

chen. (H)

3.3.2 Wissenschaftliche Fragestellungen, Methoden Vertiefende Kenntnisse lber Projektarbeit 2

und Prasentationsformen der beteiligten Facher und ihre und deren themenbezogene Anwendung

didaktische Reflexion; Schwerpunkte Grund- und Haupt-

schule variabel je nach gewahltem Fach

3.3.3 Exemplarische Studien mit projektorientierten Kenntnisse uber Projektarbeit und deren 2

Arbeitsformen; interdisziplindre Zusammenarbeit in den
Bereichen Deutsch, Mathematik und Natur und Kultur (G)
bzw. in den fir die Projektpriifung relevanten Bereichen

(H)

themenbezogene Anwendung

Erganzende Hinweise:

Das Lehrangebot fiir die Grundlagen des Facherverbunds Sozialwissenschaften wird gemeinsam von den am Verbund
beteiligten Fachern festgelegt. Dies geschieht in einer einmal im Semester tagenden Facherkonferenz.

Prifung:

Das Grundlagenmodul ist Gegenstand der miindlichen Staatsprufung im Leitfach. Naheres wird vom Leitfach geregelt.

3.4 Verbund Sprachen

Grundlagen des Facherverbundes Sprachen (6 SWS)

Modulaufbau und -inhalte Kompetenzen SWS
des Kerncurriculums nach GHPO | 2003,
Anlage 1

34.1 Sprachwissen fir Sprachlehrer: Orientierungswissen, Grundkenntnisse tber 2

Spracherwerb, Lernstandserhebung; Planung von Lehr-
und Lernschritten, Ubersichtswissen, vor allem Uber Lern-
Schwierigkeiten bei Mehrsprachigkeit

Leistungsbeurteilungen

Differenzierung von Lernprozessen zwi-
schen Fremdspracherwerb und Zweit-
spracherwerb; Bewertung von Lernstanden
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3.4.2  Methoden der Vermittlung einer Zweitsprache: Kenntnisse uber die kulturellen Besonder- 2
Anfangsunterricht (G), Fremd- oder Zweitsprachenlernen heiten; Anwendung und Vermittlung ver-
in der Sekundarstufe | (H); Mehrsprachigkeit (besonders schiedener Analyseverfahren

im Deutschunterricht, aber auch beim friihen Fremdspra-
chenlernen): Sprachenpolitik; Differenzlinguistik

3.43  Sprachubergreifende Literatur/Medien: (auch Orientierungswissen lber den Einsatz von 2
Kinder- und Jugendmedien); Ubersetzungen, Intertextuali- | literarischen Texten im Sprachenlernprozess
tat

Erganzende Hinweise:

Das Lehrangebot fiir die Grundlagen des Facherverbunds Sprachen wird gemeinsam von den am Verbund beteiligten
Fachern festgelegt. Dies geschieht in einer einmal im Semester tagenden Facherkonferenz.

Prifung:
Das Grundlagenmodul ist Gegenstand der mindlichen Staatspriifung im Leitfach. Naheres wird vom Leitfach geregelt.

Anlage, Ziffer 3 A:

Zuordnung von verbundubergreifenden Facherkombinationen und Facherkombinatio-
nen, die mehreren Facherverbinden angehdren kdnnten, zu einem F&cherverbund
(GHS)

Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Facherverbund

Leitfach affines Fach
Mathematik Geographie/Kunst/Musik/Sport/Wirtschaftslehre
Biologie Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Chemie Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Physik Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Technik Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Technik Ev. Theologie/Religionspadagogik/

Kath. Theologie/Religionspadagogik/Wirtschaftslehre

Sozialwissenschaftlicher Facherverbund

Leitfach affines Fach

Ethik Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)

Ev. Theologie/ Religi- | Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
onspadagogik

Ev. Theologie/ Religi- | Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
onspadagogik

Kath. Theologie/ Reli- | Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
gionspadagogik

Kath. Theologie/ Reli- | Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
gionspadagogik

Geographie Mathematik
Geographie Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Geographie Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Geschichte Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Geschichte Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Politikwissenschaft Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Politikwissenschaft Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Wirtschaftslehre Ev. Theologie/ Religionspadagogik/

Kath. Theologie/Religionspadagogik/Mathematik/Technik
Wirtschaftslehre Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)

Wirtschaftslehre Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
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Facherverbund Sprache

Leitfach affines Fach

Deutsch Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Deutsch Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Englisch Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Englisch Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)
Franzosisch Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)
Franzosisch Kunst/Musik (nur Stufenschwerpunkt Grundschule)

Asthetischer Facherverbund

Leitfach affines Fach

Kunst Jedes wahlbare Fach aus einem anderen Facherverbund
Musik Jedes wahlbare Fach aus einem anderen Facherverbund
Sport Mathematik

Sport Informatik (nur Stufenschwerpunkt Hauptschule)

4, Schulpraktische Studien

4.1 Vorbemerkung

Die schulpraktischen Studien sind ein Kernstiick im Aufbau der professionellen Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer, die
im Vorbereitungsdienst (2. Phase) und in der eigenen Weiterbildung im Beruf (3. Phase) zur vollen Professionalitat entwickelt
werden. Dieser erste Teil des langfristig angelegten Prozesses der Berufsausbildung dient der Einfihrung in die Unterrichtsta-
tigkeit und verbindet padagogische, didaktische und methodische, sachliche sowie soziokulturelle Fragen der Unterrichtstatig-
keit mit den Fragen nach den fir das Lehramt erforderlichen personenbezogenen Qualifikationen. Die schulpraktischen Stu-
dien enthalten Tages- und Blockpraktika an Schulen sowie in besonderer Weise auf die Schule bezogene begleitende Lehr-
veranstaltungen an der Hochschule.

4.2 Aufbau
4.2.1 Praktika

a) Einflhrungspraktikum (Tagespraktikum zur Schulpadagogik)

b) Blockpraktikum I
4 Wochen, vorausgesetzt werden die Inhalte des Seminars zur Unterrichtsplanung. (Diese Veranstaltung ist identisch mit
dem entsprechenden Seminar des Moduls 1 Erziehungswissenschaft; es ist vor dem Blockpraktikum | zu absolvieren.)

Eines der beiden Praktika nach Buchstabe a) und b) wird im nicht gewahlten Stufenschwerpunkt (Grundschule oder
Hauptschule) absolviert.

c) Je ein fachdidaktisches Praktikum im Hauptfach und im Leitfach.

d) Blockpraktikum IlI, in der Regel im gewdhlten Stufenschwerpunkt (4 Wochen). Bei der Anmeldung zum Blockpraktikum I
ist die Teilnahme an den drei Lehrveranstaltungen des Moduls 1 in den Fachern Deutsch und Mathematik nachzuweisen,
auch im nicht als Studienfach weitergefiihrten Fach.

Die Abfolge der Praktika nach Buchstabe a) bis d) stellt eine verbindliche Reihenfolge dar. Abweichungen hiervon sind nur
nach Genehmigung durch die Beauftragte/den Beauftragten fiur die schulpraktische Ausbildung mdglich.

Wird evangelische oder katholische Theologie/Religionspadagogik als affines Fach im Facherverbund studiert, kann eines der
Praktika nach Buchstabe c) auch im affinen Fach abgeleistet werden.
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4.2.2 Schulpraktische Studien in Hochschulveranstaltungen

a) Ein Seminar zur Unterrichtsplanung
(Diese Veranstaltung ist identisch mit dem entsprechenden Seminar des Moduls 1 Erziehungswissenschaft; es ist vor dem
Blockpraktikum | zu absolvieren.)

b) Ein Seminar im erziehungswissenschaftlichen Bereich, das speziell auf die schulpraktischen Studien bezogen ist (in Er-
ziehungswissenschaft in den Modulen 2, 3, 4 und in Padagogischer Psychologie in Modul 2 in besonders gekennzeichne-
ten Lehrveranstaltungen)

c) Je ein Seminar im Hauptfach, im Leitfach und im affinen Fach, das speziell auf die schulpraktischen Studien bezogen ist
(nicht als zusatzliche Veranstaltung, sondern als reguldre Modulveranstaltung).

4.2.3 Anforderungen

In den Tagespraktika:

— Erwerb von Kenntnissen und Fahigkeiten zur systematischen Beobachtung von unterrichtlichen und erzieherischen Situa-
tionen und zu deren Interpretation mittels padagogischer, psychologischer und didaktisch-methodischer Analysen,

— Erwerb von Fertigkeiten und Fahigkeiten zur Unterrichtsplanung sowie -vorbereitung und zu unterrichtlichem Handeln; da-
bei sollen offene und andere handlungs- und erfahrungsorientierte Unterrichtsformen ebenso beriicksichtigt werden wie
unterrichtsbegleitende Leistungsbeobachtung im Hinblick auf weitere Unterrichtsvorhaben bzw. FérdermaRnahmen,

— Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten zur Beschreibung und Dokumentation einzelner und komplexer Unterrichts- und
Fordersituationen.

In den Blockpraktika:

— Fa&higkeit, unter Anleitung des Mentors langfristig Unterricht und Férderung einer Klasse, Kleingruppe oder einzelner Schi-
lerinnen und Schiler zu erproben und unter allgemeinpadagogischen und padagogisch-didaktischen Gesichtspunkten
auszuwerten und zu reflektieren.

— F&higkeit zur Dokumentation und Planung der Schulpraxis, insbesondere Darstellung facherverbindender und -ubergrei-
fender Unterrichtsvorhaben. Besondere Beriicksichtigung sollen dabei folgende Gesichtspunkte erfahren: die thematische
und zeitliche Einordnung des Unterrichtsvorhabens, die didaktisch-methodische Begriindung des geplanten Vorhabens
und deren Reflexion.

Waéhrend der schulpraktischen Studien sind einzelne Unterrichtsstunden sowie facherverbindende Unterrichtsvorhaben im
Sinne Interdisziplindren Lehrens und Lernens durchzufihren. Dazu gehoren auch unterrichtliche Teilaufgaben und Foérder-
mafRnahmen fir einzelne Schuler und Kleingruppen.

4.2.4 Gutachten und Leistungsnachweise

Die zu erstattenden Gutachten basieren auf den schulpraktischen Leistungen; sie sollen Entwicklungen in der schulprakti-
schen Arbeit der Studierenden sichtbar machen. Die Gutachten sind in der Regel auf den unterrichtsfachlichen Schwerpunkt
und den gewéhlten Schwerpunkt Grundschule oder Hauptschule bezogen.

Aus folgenden Praktika sind Gutachten vorzulegen:

— Fachdidaktisches Tagespraktikum im Hauptfach (Gutachten aus der Hochschule)

— Fachdidaktisches Tagespraktikum im Leitfach (Gutachten aus der Hochschule)

— Blockpraktikum Il (Gutachten in der Regel von Ausbildungslehrerinnen oder -lehrern)

Der Beauftragte flr die schulpraktische Ausbildung stellt den erfolgreichen Abschluss der schulpraktischen Studien aufgrund
der Gutachten fest und erteilt hieriber eine Bescheinigung. Bei nicht ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache
kann ein erfolgreicher Abschluss nicht bescheinigt werden.

Praktika, die nicht erfolgreich absolviert wurden, kénnen einmal wiederholt werden.

Portfolio und Praktikumsbericht:

Wesentliche Ergebnisse der Hospitations-, Planungs- und Reflexionsarbeit in den schulpraktischen Studien werden in einem
JPortfolio schulpraktische Studien* gesammelt. Praktikumsnachweise und Gutachten werden in Kopie im Portfolio gefuhrt. Der
Zweck dieser Aufgabe liegt in erster Linie in der eigenverantwortlichen und systematischen Verarbeitung eigener Lern- und
Entwicklungsprozesse im Blick auf die berufliche Professionalisierung. Das gesamte Portfolio wird den jeweiligen Gutachtern
sowie im Bedarfsfall dem Beauftragten fir die schulpraktische Ausbildung vorgelegt.

In einem der Blockpraktika ist ein Praktikumsbericht mit einer didaktischen Studie zu fertigen, dessen wesentliche Bestandteile
ebenfalls im ,Portfolio schulpraktische Studien* dokumentiert werden. Die didaktische Studie wird von einem Lehrenden beur-
teilt; bei der Wahl des Beurteilers kénnen Winsche des Studierenden bertcksichtigt werden.

Credit-Points: Fir die Schulpraktika werden 18 CP angerechnet:
— Je 3 CP pro Tagespraktikum, insgesamt 9 CP
— Je 4,5 CP pro Blockpraktikum, insgesamt 9 CP



12 Seite 84 von 88

5. Erweiterungsstudien

5.1 Beratung

Vorbemerkung
Das Erweiterungsstudium Beratung wird im Hauptstudium im Umfang von 24 SWS studiert.

Modul 1 (6 SWS)
Grundlagen der padagogischen Psychologie

Modulaufbau und -inhalte SWS
1.1 Entwicklung und Sozialisation 2
1.2 Psychologie des Lehrens und Lernens 2
1.3 Verhaltensauffalligkeiten 2

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).

Modul 2 (6 SWS)
Grundlagen und Methoden der Beratung

Modulaufbau und -inhalte SWS
2.1 Beratungstheorien; Beratung und Bildungswesen 2
2.2 Padagogisch-psychologische Diagnostik und Evaluation 2
2.3 Intervention 2

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber die Inhalte aus den Modulen 1 und 2 wird die erste akademische Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates,
einer Seminararbeit, Klausur, Prasentation, mindlichen Prifung oder eines Portfolios abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS)
Praktische Grundlagen

Modulaufbau und -inhalte SWS
3.1 Gesprachsfiihrung, Exploration und Anamnese 2
3.2 Gruppendynamik, Supervision 2
3.3 Padagogisch-psychologische Fallanalyse 2

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates, einer
Seminararbeit, Klausur, Prasentation, mindlichen Prifung oder eines Portfolios abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS)
Schwerpunktbildung

Modulaufbau und -inhalte SWS

41-43 2

Drei Hauptseminare im Schwerpunkt 2
2

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).
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Weitere Leistungsnachweise und Prifung:
Praktikum: Im Verlauf des Erweiterungsstudiums ist eine mindestens vier Termine umfassende Hospitation bei einem
Beratungslehrer oder einer Beratungslehrerin abzuleisten und ein Erfahrungsbericht zu verfassen.

Die Erste Staatspriifung umfasst eine 30-minutige miindliche Prifung tber Inhalte aus Modul 4. Fir die Erste Staats-
prufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben. Die Erweiterungsprifung kann friihestens mit der Ersten Staatspri-
fung abgelegt werden.

5.2 Medienpadagogik

Vorbemerkung
Das Erweiterungsstudium Medienpadagogik wird im Hauptstudium im Umfang von 24 SWS studiert.

Die Seminarangebote zu den Modulen werden von Mitarbeiter/innen des Instituts EW (insbesondere der Abteilung Medienpé-
dagogik) als auch von Mitarbeiter/innen aus anderen Fachern (Deutsch, Kunst, Musik, Ethik, Theologie/Religionspadagogik,
Soziologie etc.) eingebracht. Die Koordination des Studienangebots erfolgt durch die Leitung der Abteilung Medienpadagogik.

Modul 1 (4 SWS)
Grundlagen der Medienpadagogik

Modulaufbau und -inhalte SWS
1.1 Gegenstandsbereich und Grundbegriffe der Medienpadagogik 2
1.2 Geschichte und Theorien der Medienpéadagogik; Bedeutung von Nachbardisziplinen fur die Medien- 2
padagogik

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 4 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).

Modul 2 (4 SWS)
Gesellschaftliche Medienentwicklung und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen

Modulaufbau und -inhalte SWS

2.1 Gesellschaftliche Medienentwicklung (historische, technische, &sthetische, politische, ethische, 2
rechtliche und 6konomische Aspekte)

2.2 Ansétze und Methoden der Medien- und Kommunikationsforschung; Studien und Befunde zur 2
Mediennutzung, Medienwirkung und Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen; Wirklichkeits-
erfahrung und Identitéatsbildung mit Medien

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber die Inhalte aus den Modulen 1 und 2 wird die erste akademische Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates,
einer Seminararbeit, Klausur, Prasentation, mindlichen Prufung oder eines Portfolios abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 7 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 3 (6 SWS)
Medienbildung und handlungsorientierte Medienarbeit

Modulaufbau und -inhalte SWS
3.1 Handlungsfelder und Aufgaben der Medienbildung; Konzepte und Praxisformen handlungsorientierter 2
Medienarbeit; schulische und auBerschulische Medienbildung

32-33 2
Technische, &sthetische und pédagogisch-didaktische Grundlagen fur das Erstellen von Medien-Eigenpro- 5
duktionen (Werkstattseminare zur produktiven Medienarbeit)

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates, einer
Seminararbeit, Klausur, Prasentation, mundlichen Priifung oder eines Portfolios abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).
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Modul 4 (6 SWS)

Mediendidaktik

Modulaufbau und -inhalte SWS
4.1 Lehren und Lernen mit Medien; mediendidaktische Theorien und Modelle 2
42-43 2
Analyse und Einsatz von Unterrichtsmedien; Gestalten von Bildungsszenarien in verschiedenen Schul- 5
fachern, interdisziplindren Projekten und fachertbergreifenden Unterrichtsformen

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).

Modul 5 (4 SWS)

Medienpadagogische Praxisforschung und Evaluation

Modulaufbau und -inhalte SWS
51-5.2 2
Ansétze, Methoden und Projekte medienpéadagogischer Praxisforschung; Evaluation medienpadagogischer 5
Praxis und Projekte

ECTS-Punkte (CP): Modul 5 ergibt 4 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).

Weitere Leistungsnachweise und Prifung:
Die Erste Staatspriifung umfasst eine 30-minitige mindliche Priifung tber Inhalte aus den Modulen 4 und 5.

ECTS-Punkte (CP): Fur die Erste Staatsprifung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben. Die Erweiterungsprifung
kann frihestens mit der ersten Staatsprifung abgelegt werden.

5.3  Spiel- und Theaterpadagogik

Vorbemerkung
Das Erweiterungsstudium Spiel- und Theaterpadagogik wird im Hauptstudium im Umfang von 24 SWS studiert.

Ziel des Studiums ist, grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten in Spiel- und Theaterpddagogik zu erwerben, um Theater
und spielerische Darstellungsformen im unterrichtlichen, schulischen und auRerschulischen Bereich kompetent und didaktisch
begriindet einsetzen und weiterentwickeln zu kénnen. Die Starkung der personlichen, sozialen und schopferischen Fahig-
keiten der Kinder und Jugendlichen einerseits sowie die aktive Auseinandersetzung mit Theater und darstellenden Gestal-

tungsformen und ihre didaktische Praxis andererseits sind hierbei die grundlegenden Bestandteile des Studiengangs.

Modul 1 (6 SWS)
Spiel- und theaterpadagogische Grundlagen |

Modulaufbau und -inhalte SWS
1.1 Basisubung und Basiswissen: Stimme, Kérper, Bewegung, Imagination 2
1.2 Basistubung und Basiswissen: Spiel- und Theaterdidaktik | 2
1.3 Basiswissen: Asthetische Bildungskonzepte, Grundbegriffe des Theaters 2

Erganzende Hinweise:
Es wird empfohlen, das Modul 1 im ersten Studiensemester zu absolvieren.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 6 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung).

Modul 2 (6 SWS)
Spiel- und theaterpédagogische Grundlagen Il

Modulaufbau und -inhalte SWS
2.1 Szenische Gestaltung und Figurenentwicklung 2
2.2 Spiel- und Theaterdidaktik 11 2
2.3 Spiel- und Theaterpadagogischer Umgang mit Texten; Rhetorik; Préasentation; szenische Verfahren, 2
Textdramaturgie
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Leistungsnachweise und Prifung:

Uber die Inhalte aus den Modulen 1 und 2 wird die erste akademische Teilpriifung (AT) in Form eines Portfolios als
Studienbericht abgelegt.

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fir die AT).

Modul 3 (6 SWS)
Spiel- und theaterpédagogische Gestaltung |

Modulaufbau und -inhalte SWS

3.1 Methodik und Didaktik des Spielleiters, Praxismodelle, Projektarbeit, Reflexion asthetischer und 2
padagogischer Theorie und Praxis (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Facherverbund Asthetische Erzie-
hung)

3.2 Spiel- und Theaterpadagogische Praxis I: Spiel-/Inszenierungsprojekt mit Kindern oder Jugendlichen 2
(Betreute Praxis)

3.3 Inszenierungswerkstatt (Schwerpunktbildung): u. a. Koérper-, Musik-, Bewegungstheater, Performance 2

Leistungsnachweise und Prifung:

Uber Modul 3 wird die zweite Modulpriifung der akademischen Teilpriifung (AT) z. B. in Form eines Referates, einer
Seminararbeit, Klausur, Prasentation, miindlichen Priifung oder eines Portfolios abgelegt. Hierbei ist auch der Nachweis
der Spiel- und Theaterpraxis mit Kindern oder Jugendlichen zu erbringen.

ECTS-Punkte (CP): Modul 3 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 4 (6 SWS)
Spiel- und theaterp&dagogische Gestaltung Il

Modulaufbau und -inhalte SWS

4.1 Dramaturgie und Regie, Drama- und Kunstlertheorie (ggf. im Zusammenhang mit einem Spiel-/ 2-4
Inszenierungsprojekt)

4.2 Spiel- und Theaterpadagogische Praxis Il. Studentisches Inszenierungsprojekt oder Werkstattprojekte 2-4

Leistungsnachweise:

ECTS-Punkte (CP): Modul 4 ergibt 6 CP. AuBerdem ist der Nachweis der Spiel- und Theaterpraxis (studentisches Insze-
nierungsprojekt) zu erbringen.

Weitere Leistungsnachweise und Prifungen:
Die Erste Staatspriifung umfasst eine 30-minltige mindliche Priifung zu Inhalten des Moduls 4.

ECTS-Punkte (CP): Fir die Erste Staatsprufung im Leitfach werden weitere 4 CP vergeben. Die Erweiterungsprifung
kann frihestens mit der ersten Staatspriifung abgelegt werden.

5.4 Islamische Theologie/Religionspadagogik

Vorbemerkung

Das Erweiterungsstudium Islamische Theologie/Religionsp&dagogik wird fur die Dauer des Modellversuchs des Landes Baden-
Wiurttemberg im Hauptstudium im Umfang von 12 SWS studiert.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Erweiterungsstudiums ist nicht identisch mit einer Lehrerlaubnis fir den islamischen Religions-
unterricht. Die Erteilung einer solchen Lehrerlaubnis liegt bei den Religionsgemeinschaften bzw. Tragern des islamischen Religi-
onsunterrichts.

§ 20 Abs. 4 der GHPO | 2003 gilt fur das Erweiterungsfach Islamische Theologie/Religionspadagogik nicht.
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Modul 1 (6 SWS)
Grundlagen |

Modulaufbau und -inhalte

SWS

1.1 Koran und Koranauslegung
Entstehung, Hauptthemen und Grundlinien der Auslegung

1.2 Arabische islamische Fachbegriffe
Grundlagen des Koran-Arabischen und der Koran-Rezitation, arabische Fachbegriffe des Islam

1.3 Islamische Rechtslehre
Glaubenslehre, Rechtsschulen

Leistungsnachweise und Prifung:
90-minutige Klausur Uber die Inhalte des Moduls 1.

ECTS-Punkte (CP): Modul 1 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).

Modul 2 (6 SWS)
Grundlagen Il

Modulaufbau und -inhalte

SWS

2.1 Sira, Sunna und Hadith
Biographie Mohammads in historischer und theologischer Perspektive, Einfiihrung in die
Hadithwissenschaft, Verhaltnis von Koran und Sunna

2.2 Islamische Ethik
Grundlagen der islamischen Ethik, Ethik und religidse Praxis

2.3 Grundlagen islamischer Religionspadagogik
Bildungs- und Erziehungslehren im Islam, Fachdidaktik des islamischen Religionsunterrichts,
interreligidser Dialog

Leistungsnachweise und Prifung:
Mundliche Prifung im Umfang von ca. 20 Minuten tber die Inhalte des Moduls 2..

ECTS-Punkte (CP): Modul 2 ergibt 9 CP (je 2 CP pro besuchter Veranstaltung und 3 CP fiir die AT).




	Studienordnung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
	Inhaltsübersicht
	§ 1  Studienbereiche und Studienfächer
	(1) Erziehungswissenschaftlicher Bereich:
	(2) Fachwissenschaften/Fachdidaktiken:
	(3) Schulpraktische Studien
	(4) Sonstige Anforderungen:

	§ 2  Umfang und Gliederung des Studiums
	(1) Die Regelstudienzeit für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen beträgt einschließlich der Prüfungszeit 6 Semester und umfasst maximal 120 bzw. 126  Semesterwochenstunden. 
	(2) Die Lehrinhalte sind modular aufgebaut. Ein Modul bildet eine Lehreinheit, die aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen besteht. Verschiedene Module können somit unterschiedliche Zeitumfänge umfassen. 
	 (3) Das Studium ist in ein Fundamentum und ein darauf aufbauendes Hauptstudium gegliedert. 
	(4) Die Semesterwochenstunden werden wie folgt zugeordnet:
	 1. Für Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Okto-  ber 2007 aufgenommen haben:
	(5) Die Staatsprüfung kann auch vor Ablauf der Regelstudienzeit abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind.

	§ 3  Fundamentum
	(1) Das Fundamentum wird in der Regel in den ersten beiden Semestern studiert und dient der Vermittlung von Grundlagenwissen und wissenschaftlicher Methodenkompetenz. Es umfasst 30 Semesterwochenstunden, die sich wie folgt verteilen:

	§ 4  Festlegung des Stufenschwerpunkts und der  Fächer für das Hauptstudium
	(1) Für die Stufenschwerpunkte Grund- und Hauptschule gibt es teilweise differenzierte Lehrangebote. Am Ende des Fundamentums kann der Stufenschwerpunkt Hauptschule an Stelle des Stufenschwerpunkts Grundschule gewählt werden.
	(2) Am Ende des Fundamentums werden auch die Studienfächer des Hauptstudiums (Hauptfach, Leitfach, affines Fach) endgültig festgelegt. Dabei gelten folgende Vorgaben:
	(3) Hinsichtlich der Fächerwahl gelten folgende Einschränkungen:

	§ 5  Fächerverbünde
	(1) Fächerverbünde führen Themenbereiche aus verschiedenen Fachgebieten und Disziplinen zusammen.
	(2) Fächerverbünde sind:
	1. Verbund Ästhetische Erziehung (Kunst, Musik, Sport, evangelische Theologie/Religionspädagogik, katholische Theologie/Religionspädagogik),
	2. Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Verbund (Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik, Technik, evangelische Theologie/ Religionspädagogik, katholische Theologie/Religionspädagogik, Wirtschaftslehre),
	3. Sozialwissenschaftlicher Verbund (Ethik, Geographie, Geschichte, Politikwissenschaft, evangelische Theologie/Religionspädagogik, katholische Theologie/Religionspädagogik, Technik),
	4. Verbund Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, evangelische Theologie/Religionspädagogik, katholische Theologie/Religionspädagogik).

	(3) Folgende Fächer aus unterschiedlichen Fächerverbünden können (gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 GHPO I 2003) als Leitfach und affines Fach kombiniert werden:
	(4) Die Fächer Musik und Bildende Kunst können mit Fächern aus allen Fächerverbünden im Stufenschwerpunkt Grundschule als Leitfach oder affines Fach gewählt werden, soweit die Vorgaben von § 4 Abs. 2 und 3 nicht entgegenstehen.
	(5) In Fällen einer fächerverbundübergreifenden Fächerkombination nach den Absätzen 3 und 4 wird der Fächerverbund anhand des Leitfachs festgelegt.
	(6) Die Zuordnung von fächerverbundübergreifenden Fächerkombinationen bzw. Fächerkombinationen, die nach der GHPO I mehreren Fächerverbünden zugeordnet werden könnten, zu einem Fächerverbund ergibt sich aus der Anlage 3 A.

	§ 6  Akademische Zwischenprüfung (AZ)
	(1) Das Fundamentum wird über eine AZ abgeschlossen, die in den folgenden Fächern abzulegen ist:
	(2) In den genannten drei Fächern ist je eine Klausur auf der Grundlage des gesamten jeweiligen Moduls 1 (gemäß Nr. 1 und 2 der Anlage) zu erbringen.
	(3) Für jede Klausur steht eine Bearbeitungszeit von 90 Minuten zur Verfügung. Die Bewertung soll innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein. In Französisch findet zusätzlich eine mündliche Prüfung statt, die jeweils etwa 30 Minuten dauert. Näheres siehe Nr. 2.6 Modul 1 der Anlage.
	(4) Die Prüfung ist nur bestanden, wenn in jeder Klausur oder mündlichen Prüfung eine mindestens ausreichende Leistung erzielt wurde (4,0). Jede nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden.
	(5) Die AZ findet bis zum Ende des zweiten Semesters statt; wer die AZ einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des vierten Semesters nicht bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Ein Wechsel des Hauptfaches, Leitfaches sowie des affinen Faches ist für Studierende, die ihr Studium ab dem WS 2009/2010 aufgenommen haben, nicht mehr zulässig, wenn der Studierende sich zu einer der drei AZ-Klausuren angemeldet hat; die gewählte Fächerkombination ist ab diesem Zeitpunkt bis zum Abschluss der akademischen Zwischenprüfung beizubehalten.
	(6) Über die AZ stellt das akademische Prüfungsamt ein Zwischenprüfungszeugnis aus. Alles Weitere regelt die akademische Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

	§ 7  Hauptstudium
	(1) Im Hauptstudium werden der erziehungswissenschaftliche Bereich einschließlich des Grundlagenwahlfaches, ein Hauptfach und ein Fächerverbund mit Leitfach und affinem Fach studiert.
	(2) Das Hauptstudium umfasst maximal 90 bzw. 96  Semesterwochenstunden:
	 1. Für Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Okto- ber 2007 aufgenommen haben:
	 2. Für Studierende, die ihr Studium nach dem 30.  September 2007 aufgenommen haben:
	(3) Bei einem Fach, das erst nach dem Fundamentum gewählt wurde, beginnt das Studium mit Modul 1. Wird dieses Fach Hauptfach, entfällt Modul 6. Wird dieses Fach affines Fach, entfällt Modul 3.
	(4) Die an einem Fächerverbund beteiligten Fächer wählen einen Koordinator für den Fächerverbund. Dieser organisiert einen Studienplan für die Grundlagen des Fächerverbunds in Absprache mit den beteiligten Fächern. Der Studienplan wird den Studierenden bekannt gegeben.
	(5) Fächer, in denen keine AZ abgelegt wird und in denen Modul 1 nicht über eine AT mitgeprüft wird, können als Voraussetzung für den Erwerb eines Hauptseminarscheins eine Eingangsklausur durchführen. Diese bezieht sich auf Grundlagenkenntnisse des Moduls 1. Näheres regelt Nr. 1 und 2 der Anlage.

	§ 8  Besondere Regelungen für den Stufenschwerpunkt Grundschule (Sachunterrichtsfächer)
	(1) Im Stufenschwerpunkt Grundschule umfassen die Fächer Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, Physik, Politikwissenschaft, Technik und Wirtschaftslehre Anteile des  Sachunterrichts (Sachunterrichtsfächer). Diese Fächer gruppieren sich in einen naturwissenschaftlichen und einen sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt:
	(2) Wenn nur eines der Fächer aus Abs. 1 als Studienfach im Stufenschwerpunkt Grundschule gewählt wurde, werden die Module 2a und 3 (gemäß Nr. 2 der Anlage) als Sachunterrichtsmodule studiert. Modul 2a beinhaltet die Schulstufendidaktik Grundschule. Modul 3 beinhaltet ein Grundlagenmodul eines der Fächer des anderen Schwerpunktes (so genanntes Gegenmodul):
	(3) Wenn zwei der Fächer aus Abs. 1 als Studienfächer im Stufenschwerpunkt Grundschule gewählt wurden, wird im zweiten Fach als Sachunterrichtsmodul das Modul 2b (gemäß Nr. 2 der Anlage) studiert, das Projekte oder fächerübergreifende Veranstaltungen umfasst. 
	(4) Ein Studienplan informiert über Organisation, Aufbau und Zusammenhang des Sachunterrichtsstudiums. Er kann auf der Homepage des Instituts für Erziehungswissenschaft (Arbeitsbereich Sachunterricht) eingesehen werden.

	§ 9  Akademische Teilprüfung (AT)
	(1) Die AT ist
	(2) Sie umfasst in jedem dieser Fächer zwei Modulprüfungen. Die Endnote der AT in einem Fach wird zu gleichen Teilen aus den Noten der beiden Modulprüfungen errechnet.
	(3) Die AT in Erziehungswissenschaft, im Haupftach und im Leitfach besteht aus einer Modulprüfung zu den Inhalten des Moduls 2 und einer Modulprüfung zu den Inhalten des Moduls 3. 
	(4) Die AT im affinen Fach besteht
	(5) Die inhaltlichen und formalen Anforderungen an die AT in Erziehungswissenschaft, im Hauptfach, im Leitfach unter Berücksichtigung der Grundlagen des gewählten Fächerverbunds und im affinen Fach ergeben sich aus Nr. 1 bis 3 der Anlage sowie Abs. 7.
	(6) Im Stufenschwerpunkt Grundschule bezieht sich die AT in den Sachunterrichtsfächern Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, Physik, Politikwissenschaft, Technik und Wirtschaftslehre im Modul 2a auf Inhalte des ganzen Moduls. Im Modul 2b wird die AT in einem der drei Projekte erbracht.
	(7) Modulprüfungen der AT können schon vor Abschluss der AZ begonnen werden. Das erfolgreiche Ablegen der AZ ist aber Voraussetzung für die Anerkennung von Modulprüfungen der AT.
	(8) Über die AT stellt das akademische Prüfungsamt eine Bescheinigung mit Endnoten aus. Der für die Endnote maßgebliche Durchschnitt wird auf zwei Dezimalen hinter dem Komma abbrechend berechnet. Die Prüfung ist nur bestanden, wenn in jedem geprüften Modul eine mindestens ausreichende Leistung erzielt wurde (4,0). Alles Weitere regelt die akademische Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

	§ 10  Leistungsnachweise
	(1) In Pädagogischer Psychologie, im Grundlagenwahlfach und im Hauptfach ist je ein Hauptseminarschein zu erwerben:
	(2) Voraussetzung für den Erwerb eines Hauptseminarscheins im Hauptfach ist der Nachweis über die bestandene Zwischenprüfung.
	(3) Die Art der für einen Hauptseminarschein zu erbringenden Leistungen wird von der Leiterin/vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt und den Studierenden in einer der ersten Lehrveranstaltungssitzungen bekannt gegeben. Der Hauptseminarschein wird benotet.
	(4) Darüber hinaus sind bei der Meldung zur Ersten Staatsprüfung folgende Nachweise studierter Veranstaltungen vorzulegen:

	§ 11  Erweiterungsstudium
	(1) In den Fächern nach § 1 Abs. 2 mit den Einschränkungen aus § 4 Abs. 3 kann ein Erweiterungsstudium als Hauptfach, Leitfach oder als affines Fach absolviert werden. (Inhalte und Aufbau siehe Nr. 2 der Anlage).
	(2) Ein Erweiterungsstudium ist auch in den Fächern Beratung, Medienpädagogik und Spiel- und Theaterpädagogik als Leitfach sowie im Fach Islamische Theologie und Religionspädagogik als affines Fach möglich (Inhalte und Aufbau siehe Nr. 5 der Anlage).
	(3) Die Regelstudienzeit für das Erweiterungsstudium beträgt zwei Semester.
	(4) Auf die akademische Zwischenprüfung wird im Rahmen des Erweiterungsstudiums verzichtet.
	(5) Das Erweiterungsstudium wird mit einer Erweiterungsprüfung abgeschlossen. Erweiterungsprüfungen werden während den Prüfungsperioden der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen abgenommen. Wenn eine Erweiterungsprüfung zusammen mit der Ersten Staatsprüfung abgelegt wird, kann sie nach § 20 Abs. 4 GHPO I 2003 unter den dort genannten Bedingungen an die Stelle eines nicht bestandenen Faches treten. Über das Bestehen der Erweiterungsprüfung erteilt das Prüfungsamt ein Zeugnis.
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